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EINLEITUNG  

Die erste Beratung über die Frage der Entwicklung und Ausbildung der 

Humanressourcen fand auf der 91. Tagung (2003) der Internationalen Arbeits-

konferenz statt. Auf der Grundlage dieser Aussprache hat das Internationale 

Arbeitsamt gemäß Artikel 39 der Geschäftsordnung der Konferenz den Entwurf 

einer Empfehlung betreffend die Entwicklung und Ausbildung der Humanres-

sourcen verfaßt und den Regierungen der Mitgliedstaaten übermittelt. Dieser 

Text war in Bericht IV  (1) enthalten 1. 

Das Amt hat die Regierungen ersucht, ihm nach Befragung der maßge-

benden Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer etwaige Änderungsan-

träge oder Bemerkungen bis spätestens 30. November 2003 zu übermitteln oder 

ihm bis zum gleichen Zeitpunkt mitzuteilen, ob der vorgeschlagene Text ihrer 

Ansicht nach eine geeignete Grundlage für die Beratung auf der 92. Tagung 

(2004) der Konferenz bildet. 

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts lagen dem Amt die Antwor-

ten der Regierungen der folgenden 44 Mitgliedstaaten vor: Ägypten, Australien, 

Belgien, Brasilien, China, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische 

Republik, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 

Indien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Kuwait, Libanon, Litauen, 

Marokko, Mauritius, Mexiko, Neuseeland, Nicaragua, Norwegen, Philippinen, 

Portugal, Schweiz, Singapur, Slowakei, Spanien, Arabische Republik Syrien, 

Thailand, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uruguay, Vereinigte Staa-

ten, Vereinigtes Königreich. 

Im Fall von 27 Ländern (Australien, Belgien, Brasilien, China, Dänemark, 

Dominikanische Republik, Eritrea, Estland, Finnland, Griechenland, Italien, 

Japan, Kanada, Kroatien, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Portugal, 

Schweiz, Slowakei, Spanien, Arabische Republik Syrien, Thailand, Tschechi-

sche Republik, Türkei, Uruguay, Vereinigte Staaten) sind die Antworten der 

Verbände der Arbeitgeber und/oder der Arbeitnehmer in die Antworten der 

Regierungen einbezogen, den Antworten der Regierungen beigefügt oder dem 

Amt direkt übermittelt worden. Antworten sind außerdem von der Europäischen 

Kommission und von einer internationalen nichtstaatlichen Organisation einge-

gangen. 

 

1 IAA: Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen, Bericht IV (1), Internationale 

Arbeitskonferenz, 92. Tagung, Genf, 2004. 
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Um sicherzustellen, daß die englische und die französische Fassung des 

Entwurfs der Empfehlung betreffend die Entwicklung und Ausbildung der 

Humanressourcen den Regierungen innerhalb der in Artikel 39 Absatz 7 der 

Geschäftsordnung der Konferenz vorgesehenen Frist zugehen, wurden diese 

Texte bereits in einem gesonderten Band (Bericht IV  (2B) veröffentlicht und den 

Regierungen zugesandt. Der vorliegende Band, Bericht IV  (2A), wurde auf der 

Grundlage der von den Regierungen und den Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-

verbänden eingegangenen Antworten ausgearbeitet und enthält den wesentlichen 

Inhalt ihrer Bemerkungen. Der Bericht gliedert sich in zwei Abschnitte. Der 

erste Abschnitt enthält die allgemeinen Bemerkungen, während der zweite ihre 

Bemerkungen zum Entwurf der Empfehlung sowie die Kommentare des Amtes 

zu diesen Bemerkungen wiedergibt. Aus Platzgründen mußten die Bemerkungen 

gelegentlich gekürzt werden, wobei die wesentliche Aussage jedoch erhalten 

geblieben ist. Die meisten Bemerkungen folgten genau dem Aufbau des Textes 

der Empfehlung und gaben die Teile des Textes an, auf die sie sich bezogen. Wo 

dies nicht der Fall war, hat das Amt die Bemerkungen nach bestem Ermessen 

den entsprechenden Teilen des Berichts zugeordnet. 
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EINGEGANGENE ANTWORT EN UND KOMMENTARE  

Nachstehend werden die Antworten zu dem Entwurf einer Empfehlung 

betreffend die Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen wieder-

gegeben. Den Antworten folgen, soweit Anlaß dazu besteht, kurze Kommentare 

des Amtes. Antworten der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, die nicht 

mit der von der Regierung übermittelten Antwort übereinstimmen, sind wieder-

gegeben. 

Die Regierungen der folgenden 6 Mitgliedstaaten erklärten, sie hätten keine 

Bemerkungen zu machen oder sie seien der Auffassung, der vorgeschlagene 

Text sei eine geeignete Grundlage für die Beratung auf der 92. Tagung der Kon-

ferenz: Griechenland (einschließlich des Nationalen Handelsverbands Griechen-

lands); Indien; Kroatien (einschließlich des Verbands der autonomen Gewerk-

schaften Kroatiens); Kuwait; Slowakei (einschließlich des Bundes der Arbeitge-

berverbände und -vereinigungen und des Gewerkschaftsbundes der Slowaki-

schen Republik) und Türkei. 

Allgemeine Bemerkungen 

ÄGYPTEN 

Der vorgeschlagene Text ist aus folgenden Gründen eine geeignete Grund-

lage für die Beratung zur Neufassung dieser Norm: er ist realistisch, beinhaltet 

allgemein anerkannte Werte und legt bei Gleichbehandlung aller Staaten das 

Schwergewicht auf Ergebnisse; er behandelt neue Ausbildungsmethoden, die 

menschenwürdige Arbeit und erhöhte Produktivität zum Ziel haben; er ermutigt 

zur Einführung neuer Technologien und zu beruflichen Leistungen; er fördert 

die Beschäftigungsfähigkeit und Verbesserungen im Arbeitsmarkt, um im 

Gefolge der Globalisierung sich bietende Chancen zu nutzen und sich ihren 

Herausforderungen zu stellen; er anerkennt die Wichtigkeit von Investitionen in 

Bildung und Weiterbildung; er fokussiert auf die Wichtigkeit der Beteiligung der 

Sozialpartner; er fördert die universelle Anerkennung von Qualifikationen und 

die Zertifizierung der unterschiedlichen Qualifikationsstufen; er anerkennt die 

Wichtigkeit der Kohärenz von nationalen Maßnahmen zur Entwicklung und 

Ausbildung der Humanressourcen und sonstigen wirtschafts- und sozialpoli ti-

schen Maßnahmen; er macht klar, daß Bildung und Ausbildung dazu beitragen, 

Gerechtigkeit und Gleichstellung der Geschlechter, Nichtdiskriminierung und 

soziale Verantwortlichkeit herbeizuführen und er fokussiert auf die Wichtigkeit 
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des Ziels, den informellen Sektor durch die Entwicklung und Ausbildung der 

Humanressourcen in den formellen Sektor zu verwandeln. 

AUSTRALIEN 

Nach Auffassung der Regierung des Bundesstaates New South Wales steht 

der Text im Einklang mit der gegenwärtigen und der sich abzeichnenden neuen 

Maßnahmen im Bereich der Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen. 

Diese sind im einzelnen Unterstützung und Förderung des lebenslangen Lernens, 

Ausrichten der Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen auf die stra-

tegischen Zielsetzungen der Organisation, die Ziele am Arbeitsplatz und die des 

einzelnen, Bereitstellung von Ressourcen zur Förderung der Personalausbildung 

und -entwicklung, Unterstützung von Innovation und Forschung, Integration 

eines nationalen Qualifikationsrahmen; Entwicklung von Informations- und 

Kommunikationstechnologie zur Förderung der Erwachsenenbildung, Einbe-

ziehen der einzelnen Akteure in die Planung, sowie ein Engagement für die 

Gewährleistung des Zugangs zu Ausbildung und Entwicklung für alle Beschäf-

tigten. 

Die Regierung des Bundesstaates Queensland erklärt, es sei zwar zu 

begrüßen, daß Nachdruck auf das lebenslange Lernen gelegt wird, doch ist die 

Definition des Begriffs allzu enggefaßt worden. Lebenslanges Lernen sollte 

nicht als reine Lerntätigkeiten, die der einzelne unternimmt, um seine Kompe-

tenzen und Qualifikationen zu verbessern, und die lediglich auf formellem Wege 

erworbene Bildung und Ausbildung umfassen, definiert, sondern breiter gefaßt 

werden und alle formellen und informellen Lerntätigkeiten einschließen, die der 

einzelne im Lauf seines Lebens auf unterschiedliche Weise unternimmt. Auf den 

Zusammenhang zu verweisen, der zwischen der Notwendigkeit des lebenslangen 

Lernens und beschäftigungspolitischen Zielen besteht, ist ein allzu einfacher 

Ansatz. Die Betonung sollte vielmehr darauf liegen, was lebenslanges Lernen 

dem einzelnen im Hinblick auf seine persönliche und soziale Entwicklung 

bringt, sowie auf dem Nutzen für die Gesellschaft. Im Text heißt es, die Mit-

glieder sollten einen nationalen Qualifikationsrahmen schaffen, um das lebens-

lange Lernen zu erleichtern, sowie zur Verwirklichung anderer Zielstellungen. 

Dieser Standpunkt wird zwar von der Regierung des Bundesstaates Queensland 

geteilt, sie stellt jedoch fest, daß es andere wesentliche Faktoren gibt, die für die 

Einrichtung eines nationalen Qualifikationsrahmens sprechen, und diese sollten 

im Text anerkannt werden. 

Der Text stellt den Mitgliedstaaten das Ziel, die Bereitstellung geeigneter 

Informationen und Orientierungshilfen zu Beruf und Laufbahn zu gewährleisten. 

Angesichts der Geschwindigkeit, mit der heutzutage neue Berufe entstehen und 

Berufe regelmäßig gewechselt werden, ist dies ein sehr hochgestecktes und 

kaum erreichbares Ziel. Ein realistischerer Ansatz, der sich eher verwirklichen 

ließe, bestünde darin, die Menschen bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten im 
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Bereich Berufsinformation und Berufsberatung zu unterstützen, um sie zu 

befähigen, auf diesbezügliche Informationen zuzugreifen und sie entsprechend 

zu interpretieren und so während des ganzen Arbeitslebens gutinformiert Lauf-

bahnentscheidungen zu treffen. 

Die Bedeutung der Entwicklung und Durchführung geeigneter Evaluie-

rungen von Bildungs- und Ausbildungsansätzen findet im Bericht nur wenig 

Erwähnung. Forschungs- und Evaluierungsprogramme sollten auf staatlicher wie 

auf lokaler Ebene entwickelt werden und Bildungsansätze enthalten. Programme 

dieser Art sind von entscheidender Bedeutung für die laufende Gestaltung von 

Grundsatzpolitik, für die Bewertung bestimmter Initiativen und als Orientie-

rungshilfe für die spätere praktische Umsetzung. 

Der Australische Gewerkschaftsrat (ACTU) unterstützt generell den Ent-

wurf der Empfehlung. Bestimmte Abschnitte sollten jedoch geändert werden, 

um die Betonung auf die Notwendigkeit eines universellen Zugangs zu Bildung 

und Ausbildung zu legen, der es den Arbeitnehmern ermöglicht, die von ihnen 

benötigten und von der wettbewerbintensiven modernen Wirtschaft nachge-

fragten zunehmend anspruchsvolleren Kenntnisse und Qualifikationen zu erwer-

ben. Die vorgeschlagene Empfehlung sollte das Recht junger Menschen auf den 

Zugang zu Bildung, die ihnen zumindest den Erwerb einer national anerkannten 

nachschulischen Qualifikation ermöglicht, garantieren, sowie für alle Arbeitneh-

mer das Recht auf eine berufliche Ausbildung und den Erwerb einer Qualifika-

tion. 

Die vorgeschlagene Empfehlung sollte hervorheben, daß Arbeitnehmer 

Zugang zu Bildung und Ausbildung haben sollten, um nicht allein ihre Beschäf-

tigungsfähigkeit zu verbessern, sondern um darüber hinaus ihre Persönlichkeit 

als Mensch und Bürger voll entwickeln zu können, und um einen größeren 

sozialen Zusammenhalt in einer zunehmend mobilen und multikulturellen 

Gesellschaft zu fördern. Dem Bildungs- und Ausbildungsbedarf der Entwick-

lungsländer und der Schaffung eines dem universellen Zugang zur ĂWissens-

gesellschaftñ fºrderlichen Umfelds, beispielsweise durch die Entwicklung von 

Lehrplänen für die Sekundarbildung, die eine Berufsbildungs- und Ausbildungs-

komponente enthalten, sollte besondere Beachtung geschenkt werden. Schulden-

erlaß für Entwicklungsländer könnte hier Erleichterung schaffen. 

BELGIEN 

Um den Prozeß der grundsatzpolitischen Entscheidungsfindung, der über 

den nationalen Rahmen hinausgeht, umfassender zu gestalten, sollte die vorge-

schlagene Empfehlung, soweit dies notwendig ist, die Einbindung supranatio-

naler Gremien vorsehen. Nützlich wäre die Aufnahme eines Abschnittes, der 

sich mit der Frage der Entwicklung einer Methode der direkten Koordinierung 

auf internationaler Ebene befaßt. Es muß langfristig und auf der Basis des drei-

gliedrigen Dialogs auf allen Ebenen in Wissen investiert werden. Der soziale 
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Zusammenhalt, der durch eine globale Strategie im Bereich der Ausbildung und 

Entwicklung von Qualifikationen erreicht wird, ist von großer Bedeutung für das 

Erzielen einer nachhaltigen Entwicklung. 

Der Landesarbeitsrat (CNT) spricht sich für die vorgeschlagene Empfeh-

lung aus, die einer Grundlinie entspricht, die von den Sozialpartnern in den 

letzten Jahren entwickelt wurde und die Beteiligung der Sozialpartner an Maß-

nahmen im Bereich der Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen 

fördert. 

BRASILIEN 

Die Zentrale Einheitsgewerkschaft (CUT) weist darauf hin, daß die vorge-

schlagene Empfehlung auf einem Vorschlag für die Entwicklung der Human-

ressourcen im Hinblick auf eine Ausbildung basiert, der auf die Entwicklung die 

Beschäftigungsfähigkeit fördernder Qualifikationen abzielt, d.h. einer Reihe 

fachlicher Qualifikationen und beruflicher Befähigungen, die den Arbeitneh-

mern den Zugang zum Arbeitsmarkt sichern und/oder ihnen ermöglichen sollen, 

sich im Arbeitsmarkt zu behaupten. Der vorgeschlagenen Empfehlung mangelt 

es an gebührender Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialen Gegeben-

heiten in Entwicklungsländern. Sie unterstreicht die Notwendigkeit, den Men-

schen zu zeigen, wie man lernt und wie man durch die Entwicklung der eigenen 

Fertigkeiten die berufliche Laufbahn in die Hand nehmen kann, geht aber wenig 

auf die Kernfragen der Entwicklung der sozialen und Humanressourcen ein, dar-

unter auf solche Fragen wie z.B. die hohen Analphabetenziffern, das Fehlen 

staatlicher Bildungsmaßnahmen für Jugendliche und Erwachsene, den niedrigen 

Bildungsstand und den begrenzten Zugang zu mittlerer und höherer Schul-

bildung, mangelhafte Maßnahmen in den Bereichen Beschäftigung und Sozialer 

Schutz und das Nebeneinander von technologisch hochentwickelten und ver-

alteten Produktionssystemen. 

Die Verantwortlichkeiten für die Finanzierung der Entwicklung und Aus-

bildung der Humanressourcen bedürfen der Präzisierung. In Anbetracht der 

Bedeutung der Debatte über die Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der 

Entwicklung der Humanressourcen, insbesondere im Bildungs- und Ausbil-

dungsbereich, sollten im Text die Verantwortlichkeiten der nationalen Regie-

rungen und die Mitverantwortung der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber klar-

gestellt werden. 

DÄNEMARK  

Die dänische Regierung ist mit den Hauptelementen und dem Ziel der 

vorgeschlagenen Empfehlung einverstanden, würde aber Empfehlungen allge-

meineren Charakters zu politischen Zielsetzungen, Tätigkeitsrahmen und priori-

tären Tätigkeitsbereichen und weniger Empfehlungen betreffend die praktische 
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Umsetzung im jeweiligen innerstaatlichen System vorziehen. Ein positives 

Merkmal der vorgeschlagenen Empfehlung ist ihr Verweis auf die Einbeziehung 

der Sozialpartner und deren wichtige Rolle bei der Förderung der Humanres-

sourcenentwicklung und der Verwirklichung der Strategien des lebenslangen 

Lernen. 

ERITREA 

Allgemein gesehen ist die vorgeschlagene Empfehlung wichtig und uner-

läßlich, wenn dem dynamischen Fortschritt in Wissenschaft und Technik 

Rechnung getragen werden soll; sie kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, 

um sie der durch die Globalisierung bedingten rasch voranschreitenden Entwick-

lung von Wissenschaft und Technologie anzupassen. 

FRANKREICH 

Der Text läßt etwas Wichtiges unerwähnt, und zwar den Gedanken, daß 

lebenslange Bildung und Ausbildung zur Entwicklung der Persönlichkeit, zum 

Zugang zu Kultur und zu einem aktiven staatsbürgerlichen Bewußtsein beitra-

gen. 

ITALIEN  

Der Text scheint allgemein eine ausgeprägte Tendenz zur Fokussierung auf 

Strategien und Modalitäten zu haben, die mit der Beschäftigungsförderung im 

Zusammenhang stehen, anderen wichtigen Aspekten der Humanressourcenent-

wicklung hingegen kaum Beachtung schenken, z.B. der Förderung eines aktiven 

staatsbürgerlichen Bewußtseins, indem den Menschen geholfen wird, das Wis-

sen, die Qualifikationen und die Fähigkeiten zu erwerben, die Voraussetzung für 

eine volle Teilhabe am Leben einer in hohem Maße integrierten und komplexen 

Gesellschaft sind. Im Text geht es in der Hauptsache um die Berufsberatung und 

nicht genügend um die persönliche Dimension. Beratung ist als eine Dienstlei-

stung zu sehen, die allen sozialen Gruppen auf jeder Ebene und unabhängig von 

ihrer jeweiligen Erwerbslage zugänglich zu sein hat. 

Das Lernen auf nichtformellem und informellem Wege findet nur begrenzt 

Beachtung, doch ist es eines der Hauptthemen. Nichtformelle Tätigkeiten sind 

jene Lerntätigkeiten, die außerhalb des normalen Bildungs- und Ausbildungssys-

tems erfolgen und die, wenngleich sie nicht zu einem rechtlich anerkannten 

Abschluß führen, formal für Ausbildungszwecke organisiert werden. Tätigkeiten 

dieser Art werden am Arbeitsplatz bereitgestellt sowie durch Organisationen und 

Gruppen der Zivilgesellschaft (z.B. Verbände, Gewerkschaften und politische 

Parteien). Informelles Lernen andererseits ist eine natürliche Begleiterscheinung 

des täglichen Lebens. 
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Die Allgemeine Union für Arbeit (UGL) erklärt, in der vorgeschlagenen 

Empfehlung sollte der Gedanke Niederschlag finden, daß die Verbesserung der 

Chancen für den Eintritt in das Erwerbsleben nicht der einzige Zweck der 

Ausbildung ist, sondern daß sie daneben die Voraussetzungen schaffen sollte, 

die es dem einzelnen bei Verlust seines Arbeitsplatzes ermöglichen, eine andere 

Beschäftigungsmöglichkeit zu finden, bzw. Arbeitnehmern, sich weiterzuqualifi -

zieren und sich den Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen. 

Der Allgemeine italienische Gewerkschaftsbund (CGIL), der Italienische 

Bund der Arbeitergewerkschaften (CISL) und die Italienische Arbeitergewerk-

schaft (UIL) betonen die Wichtigkeit des Rechts auf Bildung und Ausbildung. 

Insbesondere muß ein direkter Zusammenhang zwischen dem Recht auf Bildung 

und beschäftigungspolitischen und Entwicklungsmaßnahmen bestehen; anderen-

falls wªre der grundsatzpolitische Rahmen der neuen Ăwissensbasierten Wirt-

schaftñ nicht glaubw¿rdig. 

Die Ausbildung sollte angesichts der Probleme, die sich im Zusammenhang 

mit der Ausweitung des informellen Sektors ï auch in Industrieländern ï stellen, 

als unentbehrlich für das Wechseln von der informellen in die formelle Wirt-

schaft betrachtet werden. Die bezahlte Freistellung für Ausbildungszwecke sollte 

garantiert werden; die Festlegung der entsprechenden Modalitäten könnte Kol-

lektivverhandlungen überlassen bleiben. Die vorgeschlagene Empfehlung sollte 

daran erinnern, daß ein kräftiger und mutiger Schuldenerlaß geboten ist, da das 

Verschuldungsproblem viele Entwicklungsländer daran hindert, in Bildung und 

Ausbildung zu investieren. 

KANADA  

Der Kanadische Arbeitgeberrat (CEC) ist der Auffassung, die selbständige 

Erwerbstätigkeit unerwähnt zu lassen, tut der Empfehlung insofern Abbruch, als 

hiermit ein wichtiger Teil der Bevölkerung übergangen wird. Die selbständige 

Erwerbstätigkeit ist eine praktikable Beschäftigungsoption und sollte in diese 

Urkunde aufgenommen werden. 

NORWEGEN 

Die vorgeschlagene Empfehlung behandelt die wichtigsten Grundsätze, die 

es allen Menschen ermöglichen sollten, ihr Leben lang zu lernen. Der Begriff 

Ălebenslanges Lernenñ wird in der Empfehlung jedoch in einem zu eng gefaÇten 

Sinn verwendet, so daß er lediglich ein Synonym für verschiedene Formen der 

Erwachsenenbildung ist. Die vorgeschlagene Empfehlung sollte klarstellen, daß 

der Zweck des lebenslangen Lernens über die wirtschaftlichen Aspekte hinaus-

geht und, insbesondere im Hinblick auf Entwicklungsländer, auch andere Berei-

che beeinflußt, z.B. die Entwicklung der Demokratie. 
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PORTUGAL 

Der Portugiesische Handels- und Dienstleistungsverband (CCP) erklärte in 

einem früheren Papier, er möchte, daß die vorgeschlagene Empfehlung betref-

fend die Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen die folgenden Fra-

gen angeht: die Verknüpfung von bildungs-, ausbildungs- und beschäftigungs-

politischen Maßnahmen mit dem Ziel, die Qualifikationen den sich wandelnden 

Bedürfnissen des Arbeitsmarktes anzupassen; ein ausgewogenes Herangehen an 

die Frage der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und die 

Frage der Ăpersºnlichen Arbeitszufriedenheitñ der Arbeitnehmer; Verweise auf 

grundlegende Fertigkeiten im Bereich Beschäftigungsfähigkeit, sowie die gebo-

tene Verwirklichung von Systemen für die Anerkennung, Bestätigung und Zerti-

fizierung von auf nichtformellem Weg erworbenen Fertigkeiten; Hinweise auf 

die Wichtigkeit der Modernisierung der Arbeit im Hinblick auf Arbeitsbedin-

gungen und -anforderungen; eine klare Definition der Aufgabenverteilung zwi-

schen den einzelnen betroffenen Parteien, sowie eine klare Definition der Rolle 

der Sozialpartner und der Eigenverantwortlichkeit der Arbeitnehmer, was die 

Schaffung ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessernder Bedingungen angeht; 

Verweise auf die Wichtigkeit der Informations- und Kommunikationstechnolo-

gie; Verweise auf die gebotene Entwicklung wirksamer Methodologien zur Ana-

lyse von Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt, das nötige Aufzeigen des Zusam-

menhangs, der zwischen dem Phänomen der Schulaussteiger und einer besseren 

Verteilung der Verantwortlichkeiten auf die Arbeitsvermittlungen, die Schulen 

und die Berufsbildungszentren besteht; Hinweise auf die Notwendigkeit, Unter-

stützungsdienste für alle Arbeitnehmer zu schaffen, sowie auf den Wiederein-

stieg ins Erwerbsleben von Frauen, die nach einer Schwangerschaft eine Zeit 

lang aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, sowie Hinweise auf Wander-

arbeitnehmer, insbesondere das Erlernen von Sprachen. Der vorliegende Text 

deckt alle diese Punkte ab und ist demzufolge eine zufriedenstellende und geeig-

nete Grundlage für die Beratung auf der 92. Tagung der Internationalen Arbeits-

konferenz. 

SCHWEIZ 

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) bringt seine allgemeine 

Zufriedenheit mit dem vorgeschlagenen Text zum Ausdruck, der von der Inter-

nationalen Arbeitskonferenz auf ihrer 91. Tagung (2003) angenommen wurde. 

Er ist sehr innovativ und stellt einen eindeutigen Bezug zwischen Human-

ressourcenentwicklung und Globalisierung her, stellt Rechte im weiteren Sinne 

(das Recht auf Bildung und Ausbildung sowie das Recht auf Arbeit) und die 

Wichtigkeit einer dreigliedrigen Infrastruktur für den sozialen Dialog außer 

Frage und definiert zum ersten Mal das Konzept der ĂBeschªftigungsfªhigkeitñ. 

Wichtig ist, mehr Gewicht auf die folgenden Fragen zu legen: bezahlter Urlaub 
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(Zeit und Kosten können erhebliche Ausbildungshindernisse sein); kostenloser 

umfangreicher Schuldenerlaß (um Entwicklungsländern Investitionen in Bildung 

und Ausbildung zu ermöglichen); Ausbildung als ein Weg zum Wechsel von der 

informellen in die formelle Wirtschaft; und Kollektivvereinbarungen als ein 

Mittel zur Verwirklichung dieser Zielsetzungen. 

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

Auf welche Weise der vorgeschlagene Text versucht, die Rechte und Ver-

antwortlichkeiten widerzuspiegeln und ausgewogen zu verteilen, bedarf einer 

genaueren Überprüfung. Eine erfolgreiche Humanressourcenentwicklungsstra-

tegie bringt dem ganzen Land, den Arbeitgebern und dem einzelnen gewaltige 

wirtschaftliche und soziale Vorteile. Daraus sollte gefolgert werden, daß Arbeit-

geber und einzelne zwar davon ausgehen sollten, daß der Staat bestimmte 

Rechte anerkennt und befriedigt, die Arbeitgeber jedoch ihren Bedarf an Qualifi-

kationen formulieren und in die Ausbildung ihrer Arbeitskräfte investieren 

müssen, während der einzelne Verantwortung dafür trägt, seine Zukunft in die 

eigene Hand zu nehmen und in sie zu investieren. Es ist klar, daß den Sozial-

partnern eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung von Human-

ressourcenentwicklungsmaßnahmen zukommt; das vorliegende Modell ist aber 

nicht das einzige Modell. Die vorgeschlagene Empfehlung würde noch verstärkt, 

wenn auf die Einbeziehung der breiteren Skala wichtiger anderer Akteure ver-

wiesen würde, so auf Experten im Bildungs- und Humanressourcenentwick-

lungsbereich und auf Ausbildungsanbieter. Die Argumente im Text, bei denen es 

um die Anerkennung und die Anpassung der Humanressourcenentwicklung an 

lokale (nationale, kommunale, organisatorische und individuelle) Bedürfnisse 

geht, bedürfen der Untermauerung. Im Mittelpunkt des Großteils des vorlie-

genden Text stehen anbieterseitige Mechanismen. 

KOMMENTAR DES AMTES 

In der großen Mehrheit der Antworten wurde erklärt, daß der Text des 

Empfehlungsentwurfs eine zufriedenstellende Grundlage für die Beratung auf 

der 92. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz darstellt. Die in der 

Urkunde vorgesehene Rolle der Sozialpartner und des dreigliedrigen Dialogs 

fand allgemeine Unterstützung. In einigen Antworten wurden Bedenken darüber 

geäußert, daß das Konzept des lebenslangen Lernens sehr enggefaßt ist und das 

Hauptaugenmerk auf der Beschäftigungsfähigkeit dienlichen Kompetenzen liegt, 

während Fähigkeiten, die ein aktives staatsbürgerliches Bewußtsein fördern, 

unerwähnt bleiben. 
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Bemerkungen zum Allgemeinen Kommentar
 1 

Australien. Die Regierung stimmt zu, daß eine einheitliche Formulierung in 

bezug auf die Ăberufsvorbereitende Ausbildungñ wichtig ist und daÇ solche 

Begriffe entsprechend zu definieren sind, um Unklarheiten zu vermeiden. Was 

den Begriff ĂSozialpartnerñ angeht, so bringen die leicht unterschiedlichen For-

mulierungen in der Regel eine jeweils andere Form der Wechselbeziehung zum 

Ausdruck, und sie stellen daher kein Problem von überragender Bedeutung dar. 

ACTU. Es wird vorgeschlagen, den Text hinsichtlich der Formulierungen 

Ăin Zusammenarbeit mit den Sozialpartnernñ, Ăunter Einbeziehung der Sozial-

partnerñ und Ăin Beratung mit den Sozialpartnernñ zu konsolidieren und die For-

mulierung Ăin Beratung mit den Sozialpartnernñ zu verwenden. Mit dieser For-

mulierung wird die wichtige Rolle der Sozialpartner in der Entwicklung und 

Ausbildung der Humanressourcen hervorgehoben. 

Brasilien. Es wird vorgeschlagen, den Begriff ĂEntwicklung der Humanres-

sourcenñ im Text durchweg durch ĂAusbildungñ zu ersetzen. Im Hinblick auf 

die Einbeziehung der Sozialpartner wird empfohlen, die Formulierung Ăunter 

Beteiligung der Sozialpartner und Gewªhrleistung des dreigliedrigen Dialogsñ 

zu verwenden. 

Costa Rica. Das Wort ĂEinbeziehungñ ist genauer und bindender als 

ĂZusammenarbeitñ und ĂBeratungñ. In Anbetracht des von der IAO und der vor-

geschlagenen Empfehlung verfolgten Ziels wäre es vorzuziehen, durchweg die 

Formulierung Ăunter Einbeziehung der Sozialpartnerñ zu verwenden. 

Dänemark. Welche Formulierung benutzt wird ï Ăin Zusammenarbeit mit 

den Sozialpartnernñ, Ăunter Einbeziehung der Sozialpartnerñ oder Ăin Beratung 

mit den Sozialpartnernñ ï hängt vom jeweiligen Kontext ab; sie scheinen im 

Text jeweils richtig verwendet worden zu sein. Im allgemeinen wird der Aus-

druck Ăin Zusammenarbeit mitñ vorgezogen, da diese Formulierung der Regie-

rung oder den beteiligten Parteien nicht von vornherein Verantwortung aufer-

legt. 

Finnland. Es sollte angestrebt werden, den Text klar zu formulieren und 

Wiederholungen zu vermeiden. Zu eng gefaßte Begriffsbestimmungen engen 

den Geltungsbereich mºglicherweise ein, und eine Ă¿bermªÇig weitñ gefaÇte 

Empfehlung gewinnt nicht an Umsetzbarkeit. Was die Verwendung der Begriffe 

Ăin Zusammenarbeit mit den Sozialpartnernñ, Ăunter Einbeziehung der Sozial-

partnerñ und Ăin Beratung mit den Sozialpartnernñ angeht, so sollte man sich 

vorzugsweise für eine der Formulierungen entscheiden. 

 

1  Der Allgemeine Kommentar ist in IAA: Entwicklung und Ausbildung der Humanressour-

cen, Bericht IV (1), a.o.O., wiedergegeben. 
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Frankreich. Es wird vorgeschlagen, den Text durch Verwenden des allge-

meinen Ausdrucks Ălebenslange Bildung und Ausbildungñ zu vereinheitlichen. 

Der Ausdruck ĂInvestitionenñ ist mehrdeutig und kºnnte zu MiÇverstªndnissen 

führen. Die Formulierung Ăin Zusammenarbeit mit den Sozialpartnernñ besagt 

das Gleiche wie Ăunter Einbeziehung der Sozialpartnerñ und impliziert Beteili -

gung, während die Formulierung Ăin Beratung mit den Sozialpartnernñ weniger 

Ăstarkñ in der Aussage ist: Sie besagt, daÇ die Sozialpartner lediglich ihre Mei-

nung äußern. 

Italien. CGIL, CISL, UIL: Die im Hinblick auf die Einbeziehung der 

Sozialpartner verwendeten Formulierungen sind austauschbar und allesamt 

eindeutig; welche Formulierung im einzelnen Fall verwendet wird, hängt davon 

ab, was im Land jeweils üblich ist. 

Japan. Was Wiederholungen und Duplizierungen angeht, so besteht Klä-

rungsbedarf hinsichtlich der Verwendung des Wortes ĂBildungñ in verschiede-

nen Absätzen (Absatz 1 verweist auf ĂEntwicklung, Bildung und Ausbildung der 

Humanressourcenñ; in den Unterabsªtzen 4 e) und f) sowie in den Unterabsät-

zen 5 a), e) und j) sowie in Absatz 6 wird auf ĂBildung und Ausbildungñ ver-

wiesen; die Unterabsätze 5 b) und g) enthalten Hinweise auf ĂBildungñ; Unter-

absatz 5 m) verweist auf ĂAusbildung und Entwicklungñ; Absatz 7 verweist auf 

ĂAusbildungñ; Absatz 9 verweist auf ĂBildung und berufsvorbereitende Ausbil-

dungñ). Klarzustellen ist ferner die Frage der Verwirklichung bzw. Durchfüh-

rung in den Absätzen 8, 12, 13 und 15 (d.h. die IAO oder die Mitgliedstaaten der 

IAO). Die Unterabsätze 4 e), 9 c), 10 e) und 20 b) betonen die Nutzung von 

Informations- und Kommunikationstechnologie. Diese Bestimmung sollte durch 

den Zusatz Ăunter Ber¿cksichtigung der innerstaatlichen Verhältnisseñ ergªnzt 

werden. 

Japanischer Gewerkschaftsbund (JTUC-RENGO): Die Formulierungen Ăin 

Zusammenarbeit mit den Sozialpartnernñ, Ăin Beratung mit den Sozialpartnernñ 

und. Ăunter Einbeziehung der Sozialpartnerñ sind austauschbar. In den Ausspra-

chen auf der Internationalen Arbeitskonferenz sollte konsequent ein und derselbe 

Begriff verwendet werden, um Mißverständnisse zu vermeiden. 

Kanada. Der vorliegende Text ist zu langatmig und enthält zu viele Wie-

derholungen; er sollte kürzer und prägnanter formuliert werden. So wird z.B. in 

mehreren Unterabsätzen, namentlich in Unterabsatz 4 e), 20 a) und 20 b), auf die 

Informations- und Kommunikationstechnologien verwiesen; in den Unterabsät-

zen 5 e) und 5 m) wird zweimal das Gleiche gesagt; und die Arbeitslosen wer-

den unnötigerweise in Teil IV und erneut in Teil VI erwähnt. 

Libanon. Die Ansicht, daß der Text einige Wiederholungen aufweist, wird 

geteilt. Es wªre besser, durchweg die Formulierung Ăin Beratung mit den Sozial-

partnernñ zu verwenden. 
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Marokko. Es wird vorgeschlagen, die Formulierung Ăin Beratung mit den 

Sozialpartnernñ beizubehalten. 

Neuseeland. Der Formulierung Ăin Beratung mit den Sozialpartnernñ wird 

der Vorzug gegeben; sie anerkannt die entscheidende Rolle der Sozialpartner in 

der Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen. 

Neuseelªndischer Gewerkschaftsrat (NZCTU): ĂIn Beratungñ ist zwar nicht 

voll und ganz befriedigend, doch von den drei Ausdrücken der beste. Der Ein-

heitlichkeit halber sollte der Text immer dann, wenn eine der anderen Formulie-

rungen verwendet wird, in Ăin Beratungñ geªndert werden. 

Norwegen. In Verweisen auf einen Dialog mit den Sozialpartnern sollten 

auch andere Organisationen und interessierte Parteien erwähnt werden, um so 

auch in den Sektoren die Entwicklung von Qualifikationen sicherzustellen, die 

nicht in der herkömmlichen Weise organisiert sind. (Es handelt sich hier um 

einen Kommentar der Regierung, der nicht die uneingeschränkte Unterstützung 

der Sozialpartner hat.). 

Portugal. Die verwendeten Ausdrücke bedürfen der Vereinheitlichung, um 

Duplizierungen oder Mehrdeutigkeit des Textes zu vermeiden. An allen Stellen 

im Text, die auf die Beteiligung der Sozialpartner verweisen, sollte der Aus-

druck Ăunter Einbeziehung der Sozialpartnerñ verwendet werden. 

Schweiz. Der vorliegende Entwurf ist viel zu langatmig und kompliziert; er 

würde kürzer und lesbarer, wenn Wiederholungen entfernt würden. Es wäre 

sinnvoll, in Verweisen auf die Einbeziehung der Sozialpartner mehrere, dem 

jeweiligen Kontext entsprechende Ausdrücke zu verwenden. 

SGB: Die Formulierungen Ăin Zusammenarbeit mit den Sozialpartnernñ, 

Ăunter Einbeziehung der Sozialpartnerñ und Ăin Beratung mit den Sozialpart-

nernñ sind miteinander vereinbar und eindeutig. 

Spanien. Gewerkschaftsbund der Arbeiterkommissionen (CCOO). Je nach 

der Bedeutung, die man dem Engagement der Sozialpartner beimessen möchte, 

wird entweder die eine oder die andere Formulierung (ĂZusammenarbeitñ, ĂEin-

beziehungñ oder ĂBeratungñ) verwendet werden. ĂBeratungñ und ĂEinbezie-

hungñ werden im Kontext unterschiedlich bedeutender Maßnahmen und Institu-

tionen gebraucht. Die zweite Formulierung verlangt ein stärkeres Engagement 

sowohl seitens der Regierungen als auch seitens der Sozialpartner. 

Thailand. Es wird vorgezogen, statt ĂEinbeziehungñ, ĂBeratungñ oder 

ĂZusammenarbeitñ das Wort ĂBeteiligungñ zu verwenden. 

Tschechische Republik. Die Wortverbindungen Ăin Zusammenarbeit mit 

den Sozialpartnernñ und Ăunter Einbeziehung der Sozialpartnerñ sagen  hn-

liches aus und der Klarheit halber sollte daher eine der beiden, und zwar vor-

zugsweise die erstere, verwendet werden. In allen übrigen Formulierungen sollte 

Ăin Beratung mit den Sozialpartnernñ beibehalten werden. 
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Arbeitgeber- und Unternehmerverband (KZPS): Es wird empfohlen, bei 

Hinweisen auf einen auf eine Vereinbarung abzielenden dreigliedrigen Dialog 

die Formulierung Ăin Beratung mit den Sozialpartnernñ zu verwenden; und Ăin 

Zusammenarbeit mit den Sozialpartnernñ in den Fªllen, in denen das Ausarbei-

ten von Material, Vorschlägen und Entscheidungen der Zusammenarbeit bedarf. 

Industrie- und Transportverband (SPD): Wenn von einer aktiven Beteili -

gung der Sozialpartner ausgegangen wird, empfehlen wir, die Formulierung Ăin 

Zusammenarbeit mit den Sozialpartnernñ zu verwenden; die Formulierung Ăin 

Beratung mit den Sozialpartnernñ sollte lediglich dann verwendet werden, wenn 

auf den Prozeß der Beratung und des Informationsaustauschs Bezug genommen 

wird. 

Tschechisch-Mªhrischer Gewerkschaftsbund (ĻMKOS): Es wird empfoh-

len, ausschließlich die Formulierung Ăin Zusammenarbeit mit den Sozialpart-

nernñ zu verwenden. 

Uruguay. Die Auffassung, daß die Verwendung ähnlicher Formulierungen 

verwirrend sein könnte, zu Mehrdeutigkeit bzw. zu der Schlußfolgerung führen 

könnte, daß es nicht ohne weiteres interpretierbare Abweichungen gibt, wird 

geteilt. Solche Ausdrücke sollten daher vereinheitlicht werden. Insbesondere die 

Ausdr¿cke Ăin Zusammenarbeit mit den Sozialpartnernñ, Ăunter Einbeziehung 

der Sozialpartnerñ und Ăin Beratung mit den Sozialpartnernñ sollten angesichts 

der Tatsache, daß Beratung eine Form der Zusammenarbeit und Einbeziehung 

ist, vereinheitlicht werden, indem eine Formulierung, und zwar Ăin Beratung 

mitñ, verwendet wird. Was die Frage angeht, mit wem die Beratungen gef¿hrt 

werden sollten, so sollten diese traditionsgemäß und in Übereinstimmung mit 

der Zusammensetzung und der Zuständigkeit der IAO mit den Arbeitgeber- und 

den Arbeitnehmerverbänden und nicht mit den ĂSozialpartnernñ gef¿hrt werden. 

Gewerkschaftsversammlung ï Nationaler Arbeiterkongreß (PIT-CNT): Wo 

auf die Beteiligung der Sozialpartner und die Verantwortlichkeiten der Regie-

rung verwiesen wird, ist der Text nicht eindeutig. So wird an einigen Stellen auf 

den sozialen Dialog verwiesen (Absatz 7 und Unterabsatz 5 i)), auf den dreiglie-

drigen Dialog (Absatz 11), auf die Einbeziehung (Unterabsätze 5 b), 10 a) 

und 10 d)), auf Beratung (Absätze 12 und 21 und Unterabsatz 20 c)), auf Kollek-

tivverhandlungen (Unterabsatz 10 c)), auf die Anerkennung der Rolle der Sozial-

partner (Unterabsätze 10 j) und 14 b)), sowie auf die Festlegung eines Orientie-

rungsrahmens (Unterabsatz 5 c)). Die Hauptaspekte sollten wie folgt formuliert 

werden: Ăden sozialen Dialog fºrdernñ (statt Ăstªrkenñ bzw. Ăin Erwªgung zie-

henñ in Unterabsatz 5 i) bzw. Absatz 11); Ăeinen dreigliedrigen institutionellen 

Rahmen festlegenñ (statt Ăeinen Orientierungsrahmenñ, was in Unterabsatz 5 c) 

nichts Konkretes aussagen will); Ădie wirksame Zusammenarbeit fºrdernñ (statt 

Ădie Stªrkung des sozialen Dialogsñ in Absatz 7); Ăim Bereich der Ausbildung 

und der Entwicklung der Humanressourcen, einschließlich der Entwicklung der 

beruflichen Laufbahn, Kollektivverhandlungen fºrdernñ (in Unterabsatz 10 c)); 
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und ĂUnter Beteiligung der Sozialpartnerñ (statt ĂIn Beratung mit den Sozial-

partnernñ in Absatz 12). 

Vereinigte Staaten. Es wird empfohlen, Wiederholungen soweit wie mög-

lich zu streichen. Die Verwendung der Formulierung Ăunter Einbeziehung der 

Sozialpartnerñ wird unterst¿tzt, da sie von den drei gegenwªrtig im Text vor-

kommenden Formulierungen am wenigsten restriktiv ist. 

Vereinigtes Königreich. Was die Terminologie betrifft, wenn auf die 

Sozialpartner verwiesen wird, so sollte durchweg die gleiche Formulierung ver-

wendet werden. Die Formulierungen Ăin Zusammenarbeit mitñ und Ăunter 

Einbeziehungñ haben allerdings einen anderen Bedeutungsinhalt als Ăin Bera-

tung mitñ; es bedarf demzufolge einer diesbez¿glichen Diskussion, um zu einem 

Konsens zu gelangen. Einige Abschnitte im Entwurf sind nicht ohne weiteres 

verständlich und es wäre nützlich, sie neu zu fassen (Unterabsatz 5 c) ist ein Bei-

spiel von vielen). 

Kommentar des Amtes 

In einer Reihe von Antworten wurde erklärt, daß der Text Überschnei-

dungen und Wiederholungen enthält; in mehreren Antworten wurde nahegelegt, 

verschiedene Absätze in mehrfacher Hinsicht redaktionell zu überarbeiten, um 

die genannten Bedenken auszuräumen.  

Der Redaktionsausschuß hat weitere geringfügige redaktionelle Änderun-

gen am Text angebracht, um diese Besorgnisse auszuräumen, den Text klarer zu 

gestalten, ihn lesbarer zu machen und/oder die französische und die englische 

Fassung des Textes in Einklang zu bringen. 

Zum Gutachten des Rechtsberaters hinsichtlich der unterschiedlichen For-

mulierungen in Verweisen auf die Sozialpartner wurde in einigen Antworten 

erklärt, man teile zwar die Ansicht, daß dies problematisch sei, die Lösungsvor-

schläge ließen jedoch keine klare Linie erkennen. In anderen Antworten wurde 

die Ansicht geäußert, mit den unterschiedlichen Formulierungen würden jeweils 

unterschiedliche Formen der Interaktion zum Ausdruck gebracht, und sie seien 

demzufolge angebracht. 

Der Redaktionsausschuß bemerkte eine Diskrepanz zwischen dem Wort 

Ăconsultationñ im Englischen und dem Ausdruck Ăconcertationñ in der franzºsi-

schen Übersetzung. Der französische Ausdruck sagt nicht genau das Gleiche aus 

wie der englische Text. In Anbetracht der Tatsache, daß bei der Aussprache auf 

der Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz im Jahr 2003 ausdrücklich 

darum gebeten wurde, das Wort Ăconcertationñ in der franzºsischen Fassung 

beizubehalten, hat der Redaktionsausschuß beschlossen, den Text nicht zu 

ändern, sondern die Internationale Arbeitskonferenz auf diese Diskrepanz auf-

merksam zu machen. 
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Bemerkungen zum Entwurf einer Empfehlung betreffend  

die Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen2  

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation
 
  

Die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde 

und am ..... Juni 2004 zu ihrer zweiundneunzigsten Tagung zusammengetreten ist, 

erkennt an, daß Bildung, Ausbildung und lebenslanges Lernen einen wesentlichen 

Beitrag zur Förderung der Interessen von Menschen, Unternehmen, der Wirtschaft 

und der Gesellschaft als Ganzes leisten, insbesondere in Anbetracht der entschei-

denden Herausforderung, die darin besteht, in der globalen Wirtschaft Vollbe-

schäftigung, soziale Integration und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu erzielen, 

ruft die Regierungen, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer dazu auf, ihr Engagement 

für das lebenslange Lernen zu erneuern: die Regierungen, indem sie Investitionen 

vornehmen, um die Bildung und Ausbildung auf allen Ebenen zu verbessern; der 

private Sektor, indem er Arbeitgeber ausbildet; und die einzelnen Menschen, 

indem sie die gebotenen Chancen für Bildung, Ausbildung und lebenslanges Ler-

nen nutzen, 

erkennt an, daß Bildung, Ausbildung und lebenslanges Lernen zwar von grundlegender 

Bedeutung sind, allein jedoch nicht ausreichen, um eine nachhaltige wirtschaftliche 

und soziale Entwicklung zu gewährleisten, und daß sie daher einheitlicher und 

integraler Bestandteil umfassender wirtschafts-, sozial- und arbeitsmarktpoli tischer 

Maßnahmen und Programme sein sollten, 

erkennt ferner an, daß eine Übereinstimmung erforderlich ist zwischen der Politik der 

Humanressourcenentwicklung und anderen für Wirtschaftswachstum und die 

Schaffung von Arbeitsplätzen wichtigen Maßnahmen, z.B. wirtschafts-, steuer- 

und sozialpolitischen Maßnahmen, 

erkennt an, daß viele Entwicklungsländer bei der Gestaltung, Finanzierung und Durch-

führung einer modernen Bildungs- und Ausbildungspolitik Hilfe benötigen, um 

Entwicklung und wirtschaftliches Wachstum zu erzielen, 

erinnert daran, daß die Verwirklichung menschenwürdiger Arbeit für Arbeitnehmer 

überall ein Hauptziel der Internationalen Arbeitsorganisation darstellt, 

verweist auf die Rechte und Grundsätze, die in den einschlägigen Urkunden der IAO 

verankert sind, insbesondere: 

a) dem Übereinkommen über die Erschließung des Arbeitskräftepotentials, 1975, 

dem Übereinkommen und der Empfehlung über die Beschäftigungspolitik, 1964, 

und dem Übereinkommen über den bezahlten Bildungsurlaub, 1974; 

b) der Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit; 

c) der Dreigliedrigen Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und 

Sozialpolitik; 

d) den von der 88. Tagung (2000) der Internationalen Arbeitskonferenz angenomme-

nen Schlußfolgerungen über die Ausbildung und Entwicklung der Humanres-

sourcen,  

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend die Entwicklung und 

Ausbildung der Humanressourcen, eine Frage, die den vierten Gegenstand ihrer 

 

2 Den Bemerkungen werden jeweils die entsprechenden Texte des Empfehlungsentwurfs in 

Bericht IV (1) vorangestellt. 
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Tagesordnung bildet, und dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form einer 

Empfehlung erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am ..... Juni 2004, die folgende Empfehlung an, die 

als Empfehlung betreffend die Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen, 

2004, bezeichnet wird. 

Bemerkungen zur Präambel 

Australien. Regierung des Bundesstaates Queensland. Es ist klarzustellen, 

was unter den Begriffen Ămenschenw¿rdige Arbeitñ und Ămenschenw¿rdige 

Arbeitsplªtzenñ zu verstehen ist; die Begriffe sollten in die Liste der Begriffsbe-

stimmungen aufgenommen und definiert werden. Die Definitionen könnten die 

Gesinnung widerspiegeln, die in der Entschließung über menschenwürdige 

Arbeit und die informelle Wirtschaft zum Ausdruck kommt, wonach alle Arbeit-

nehmer, unabhängig von ihrer Stellung im Berufsleben und ihrem Arbeitsplatz, 

die Möglichkeit haben sollten, die in der Erklärung der IAO über grundlegende 

Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen und den Kernar-

beitsnormen verankerten Rechte zu genießen, auszuüben und zu verteidigen. Der 

Vorschlag des Amtes, die zugehörigen Empfehlungen ebenfalls zu erwähnen, ist 

akzeptabel. 

ACTU. In den Schlußfolgerungen der 88. Tagung (2000) der Internationa-

len Arbeitskonferenz wurde der wachsende Bedarf im Bereich der Entwicklung 

und Ausbildung der Humanressourcen beschrieben und erklªrt: ĂAlle Menschen 

haben ein Recht auf Bildung und Ausbildung. Die Regierungen sollten in 

Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern sicherstellen, daß dieses Recht univer-

sell in Anspruch genommen werden kann.ñ Dieser Satz sollte zusammen mit 

einer Formulierung in die Präambel aufgenommen werden, mit der die Tatsache 

unterstrichen wird, daÇ Regierungen Ăanerkennen sollten, daÇ eine groÇe 

Herausforderung für die menschliche Gesellschaft darin besteht, Vollbeschäfti-

gung, dauerhaftes Wirtschaftswachstum und soziale Integration zu erzielen, und 

bekräftigen, daß Bildung und Ausbildung wichtige Instrumente zur Bekämpfung 

von Diskriminierung und zur Förderung sozialer Gerechtigkeit und der Rechte 

der Arbeitnehmer sindñ. 

Ferner sollte die Prªambel das ĂRecht aller Kinder auf Bildung und Ausbil-

dung und auf eine kostenlose, universelle und qualitativ hochwertige öffentliche 

Bildungñ bekrªftigen, das auf der 88. Tagung der (2000) der Internationalen 

Arbeitskonferenz ausdrücklich gebilligt und von den Vereinten Nationen mit der 

Annahme der Grundschulbildung für alle im Jahr 2015 als eines der für das Mil-

lennium formulierten Entwicklungsziele bekräftigt wurde. Die Kinder stellen in 

allen Gesellschaften ein wichtiges Humankapital dar und sollten in der vorge-

schlagenen Empfehlung entsprechend anerkannt werden. 

Belgien. CNT. Die Formulierung Ăim Hinblick auf Quantitªt und Qualitªtñ 

sollte beibehalten werden; zugehörige Empfehlungen sollten erwähnt werden. 
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Brasilien. Die Formulierung Ăim Hinblick auf Quantitªt und Qualitªtñ 

sollte beibehalten werden; zugehörige Empfehlungen sollten erwähnt werden. In 

die Präambel sollte ein einleitender Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt 

werden: Ăerkennt an, daÇ Bildung, Ausbildung und menschenw¿rdige Arbeit 

jedem Menschen zu garantierende Rechte sindñ. Absatz 1 der Präambel sollte 

durch folgenden Text ersetzt werden: Ăerkennt an, daÇ Bildung, Ausbildung und 

lebenslanges Lernen strategische, der nachhaltigen Entwicklung eines Landes 

dienende Maßnahmen sind, indem sie einen wesentlichen Beitrag zur Förderung 

der Interessen von Menschen, Unternehmen, der Wirtschaft und der Gesellschaft 

als Ganzes leisten, insbesondere in Anbetracht der fundamentalen Bedeutung, 

die das Erzielen von Vollbeschäftigung, sozialer Integration und Einkommens-

management in einer globalisierten Wirtschaft hatñ. Absatz 2 sollte wie folgt 

geändert werden: Ăanerkennt, daÇ es erforderlich ist, daÇ die Regierungen, die 

Arbeitgeber und die Arbeitnehmer ihr gemeinsames Eintreten für das lebens-

lange Lernen und die Ausbildung aufrechterhalten: die Regierungen, indem sie 

Investitionen vornehmen, um einen ständigen Zugang zu Bildung und Ausbil-

dung auf allen Ebenen zu gewährleisten; die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmer-

verbände, indem sie die Mittel für eine verstärkte zusätzliche, branchenspezi-

fische Ausbildung bereitstellen; und die Menschen, indem sie die vom Staat, den 

Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer gebotenen Chancen für Bil-

dung und lebenslanges Lernen nutzenñ. In Absatz 5 sollte das Wort Ămodernenñ 

durch Ăangemessenenñ ersetzt werden. Absatz 7 sollte ein weiterer Unterabsatz, 

Unterabsatz e), hinzugef¿gt werden: Ăund verweist auf die in der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte, 1948, in dem Internationalen Pakt über bürger-

liche und politische Rechte, 1966, und in dem Internationalen Pakt über wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 1966, anerkannten Rechte. 

Nationaler Handelsverband (CNC). Es wird beiden Vorschlägen des Amtes 

zugestimmt. 

Costa Rica. Es wird beiden Vorschlägen des Amtes zugestimmt. 

Dänemark. Dänischer Gewerkschaftsbund (LO), Zentralverband der Aka-

demiker (AC) und Vereinigung der Beamten- und Angestelltenverbände (FTF). 

Die Formulierung Ăim Hinblick auf Quantitªt und Qualitªtñ sollte beibehalten 

werden. Der Vorschlag des Amtes, die zugehörigen Empfehlungen zu erwähnen, 

ist annehmbar. 

Deutschland. Dem Vorschlag des Amtes, die zugehörigen Empfehlungen 

zu erwähnen, wird zugestimmt. 

Dominikanische Republik. Der Hinweis auf bezahlten Bildungsurlaub sollte 

gestrichen werden, da den Arbeitgebern dadurch hohe Kosten entstehen würden. 

El Salvador. Es wird beiden Vorschlägen des Amtes zugestimmt. 
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Eritrea. Dem Vorschlag des Amtes, die zugehörigen Empfehlungen zu 

erwähnen, wird zugestimmt. Es wird nahegelegt, den Wortlaut von Absatz 3 der 

Prªambel zu ªndern, so daÇ er wie folgt lauten w¿rde: Ă... umfassender sozial- 

und arbeitsmarktpolitischer MaÇnahme, Plªne und Programme sein solltenñ. In 

Absatz 5 sollte vor dem Wort ĂEntwicklungñ Ăeine nachhaltigeñ hinzugef¿gt 

werden. 

Finnland. Dem Vorschlag des Amtes, die Formulierung Ăim Hinblick auf 

Quantitªt und Qualitªtñ zu streichen, da sie bereits in dem Begriff Ămenschen-

würdige Arbeitñ impliziert ist, wird ebenso wie dem Vorschlag, die Empfehlung 

(Nr. 169) betreffend die Beschäftigungspolitik (ergänzende Bestimmungen), 

1984, und die Empfehlung (Nr. 148) über den bezahlten Bildungsurlaub, 1974, 

zu erwähnen, zugestimmt. 

Frankreich. Es wird vorgeschlagen, Ăerkennt an, daÇ Bildung, Ausbildung 

und lebenslanges Lernen ... Ă durch die allgemeiner gehaltene Formulierung 

Ăerkennt an, daÇ lebenslange Bildung und Ausbildungñ zu ersetzen; es wird fer-

ner vorgeschlagen, ĂRegierungenñ durch Ăºffentliche Stellenñ zu ersetzen, da die 

Zentralregierung oder die Bundesregierung in vielen Ländern nicht das einzige 

Organ ist, das f¿r Ausbildung verantwortlich ist. ĂErkennt ferner an, daÇ eine 

Übereinstimmung erforderlich ist zwischen der Politik der Humanressourcenent-

wicklung und anderen ... MaÇnahmenñ sollte durch folgenden Wortlaut ersetzt 

werden: Ăerkennt an, daÇ lebenslange Bildung und Ausbildung einen kohªrenten 

und integralen Bestandteil der Politik der Humanressourcenentwicklung und 

anderer ... wichtiger MaÇnahmen ... bilden sollten,ñ. Das Adjektiv in der Wort-

verbindung Ămodernen Bildungs- und Ausbildungspolitikñ ist recht verstaubt 

und sollte durch Ăinnovativenñ ersetzt werden. Dem Vorschlag des Amtes, die 

Formulierung Ăim Hinblick auf Quantitªt und Qualitªtñ zu streichen, wird zuge-

stimmt. 

Italien. CGIL, CISL, UIL: Der Ausdruck Ăim Hinblick auf Quantitªt und 

Qualitªtñ sollte im Text belassen werden, da die Urkunde in genau dieser Hin-

sicht, nämlich der Verbesserung der Arbeitsplatzqualität, einen Mehrwert 

schafft. Dem Vorschlag des Amtes, die zugehörigen Empfehlungen zu erwäh-

nen, wird zugestimmt. 

Japan. Japanischer Wirtschaftsverband. Die Präambel ist langatmig und 

überflüssig. Der Text sollte ohne Veränderung der Aussage gekürzt werden. Die 

Empfehlung sollte ein völlig eigenständiges Dokument sein und nicht an das 

Übereinkommen (Nr. 142) über die Erschließung des Arbeitskräftepotentials, 

1975, gekoppelt werden. Das Engagement des einzelnen sollte proaktiv sein und 

sich nicht darauf beschränken, die Chancen für Bildung, Ausbildung und lebens-

langes Lernen wahrzunehmen. Die Formulierung Ăindem sie die gebotenen 

Chancen f¿r Bildung, Ausbildung und lebenslanges Lernen nutzenĂ sollte daher 

durch Ăindem sie ihre eigenen Fªhigkeiten und ihre berufliche Laufbahn ent-
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wickelnĂ ersetzt werden, was mit dem Wortlaut von Absatz 2 in Einklang steht. 

Die Hinweise auf das Übereinkommen (Nr. 122) über die Beschäftigungspolitik, 

1964, und die zugehörige Empfehlung (Nr. 122), 1964, sowie das Übereinkom-

men (Nr. 140) über den bezahlten Bildungsurlaub, 1974, sollten gestrichen 

werden, da erstere veraltet sind und letzteres nur von sehr wenigen Mitgliedstaa-

ten ratifiziert worden ist. 

JTUC-RENGO. Der Ausdruck Ăim Hinblick auf Quantitªt und Qualitªtñ 

sollte beibehalten werden, da die Wertschöpfung dieser Urkunde darin besteht, 

daß sie die Arbeitsplatzqualität verbessert. Die zugehörigen Empfehlungen soll-

ten erwähnt werden. 

Kanada. Es wird beiden Vorschlägen des Amtes zugestimmt; es wird 

festgestellt, daß in Urkunden in der Regel auf Übereinkommen und Empfeh-

lungen verwiesen wird und nicht auf Erklärungen und Schlußfolgerungen. 

CEC: Der Gedanke, wonach der einzelne ins Lernen investieren sollte, 

kommt nicht klar und deutlich zum Ausdruck. Er ist vielmehr vage formuliert, 

z.B. Ă...der einzelnen Menschen, ihre eigenen Fªhigkeiten und ihre berufliche 

Laufbahn zu entwickelnñ (I. 2). Die Arbeitgeber sind der Meinung, der einzelne 

muß sich engagieren, in seine Entwicklung zu investieren, insbesondere dann, 

wenn es ausdrücklich heißt, daß die Regierungen für die Grundbildung und die 

berufsvorbereitende Ausbildung verantwortlich sind, und die Arbeitgeber in die 

Ausbildung ihrer Beschäftigten investieren müssen. Es ist zu klären, was unter 

Bildung und Ausbildung zu verstehen ist und wer die Kosten trägt. Die Arbeit-

geber nehmen an, daß die Grundbildung und die berufsvorbereitende Ausbil-

dung gemeint sind, die vom Staat bezahlt werden. Bildung und Ausbildung 

schließen die kostenlose Universitätsbildung nicht ein, ebenso wenig wie mehr 

als eine berufsvorbereitende Ausbildung. Die Arbeitgeber bilden ihre Beschäf-

tigten, um wettbewerbsfªhig zu bleiben, Ănach Bedarfñ in Fertigkeiten und 

Kompetenzen aus. 

Libanon. Absatz 1 der Präambel sollte umformuliert werden und wie folgt 

lauten: Ăerkennt an, daÇ Bildung, Ausbildung, Berufsberatung und lebenslanges 

Lernen einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Interessen von Menschen, 

Unternehmen, der Wirtschaft und der Gesellschaft als Ganzes leisten, insbeson-

dere in Anbetracht der entscheidenden Herausforderung, die darin besteht, in der 

globalen Wirtschaft Vollbeschäftigung und produktive Beschäftigung, soziale 

Integration und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu erzielenñ. Der Wortlaut 

von Absatz 2 der Prªambel sollte wie folgt geªndert werden: Ă.. die Regierungen 

und, soweit möglich, den privaten Sektor: indem sie Investitionen vornehmen, 

um die Bildung und Ausbildung auf allen Ebenen zu verbessern; die Regie-

rungen und der private Sektor, indem sie Bedienstete oder Beschäftigte in ihrem 

jeweiligen Bereich ausbilden; und die einzelnen Menschen, indem sie die gebo-

tenen Chancen für Bildung, Ausbildung, Berufsberatung und lebenslanges 
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Lernen nutzenñ. Nach dem Wort ĂAusbildungñ in Absatz 3 sollte der Ausdruck 

ĂBerufsberatungñ hinzugef¿gt werden. 

Litauen. Beiden Vorschlägen des Amtes wird zugestimmt. 

Mauritius. Beiden Vorschlägen des Amtes wird zugestimmt. 

Mexiko. Beiden Vorschlägen des Amtes wird zugestimmt. 

Neuseeland. Beiden Vorschlägen des Amtes wird zugestimmt. 

Nicaragua. Beiden Vorschlägen des Amtes wird zugestimmt. 

Niederlande. Verband niederländischer Unternehmen/Niederländischer 

christlicher Arbeitgeberverband (VNO-NCW). Die Neufassung des Textes Ăund 

die einzelnen Menschen, indem sie die gebotenen Chancen für Bildung, Ausbil-

dung und lebenslanges Lernen nutzenñ ist restriktiver als der im Juni angenom-

mene Text Ăund die einzelnen Menschen die sich bietenden Chancen nutzenñ. 

Sich neu bietende Möglichkeiten wie Zugang zum Internet und die Bewertung 

und Anerkennung von früher Erlerntem sind ebenso wichtig wie herkömmliche 

Chancen. Für Absatz 2 wird folgender Text vorgezogen: Ăund die einzelnen 

Menschen, indem sie ihre eigenen Fähigkeiten und ihre berufliche Laufbahn 

entwickelnñ; er ist sehr viel proaktiver und bringt die Verantwortung des einzel-

nen zum Ausdruck. Die Hinweise auf das Übereinkommen (Nr. 122) über die 

Beschäftigungspolitik, 1964, und die dazugehörige Empfehlung (Nr. 122), 1964, 

sollten gestrichen werden, weil sie veraltet sind, und der Hinweis auf das Über-

einkommen (Nr. 140) über den bezahlten Bildungsurlaub, 1974, weil es nur von 

sehr wenigen Mitgliedstaaten ratifiziert worden ist. 

Philippinen. Beiden Vorschlägen des Amtes wird zugestimmt. 

Portugal. Die Ansicht, daÇ der Ausdruck Ăim Hinblick auf Quantitªt und 

Qualitªtñ in dem Begriff Ămenschenw¿rdige Arbeitñ impliziert ist, wird geteilt, 

doch könnte seine Beibehaltung den Begriff verstärken. Die zugehörigen 

Empfehlungen sollten im Text erscheinen. Die Formulierung Ădie Regierungen, 

indem sie Investitionen vornehmen, um die Bildung und Ausbildung auf allen 

Ebenen zu verbessernñ (Absatz 4) bedarf der Klärung. 

CCP: Auf der 91. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz wurde 

beschlossen, daß die Präambel nicht allzu lang sein sollte und daher nur auf eine 

begrenzte Zahl anderer IAO-Urkunden verwiesen werden könne. Sollte dies 

jedoch die in der IAO übliche Praxis der Harmonisierung in Frage stellen, dann 

werden keine Einwände gegen die Erwähnung der Empfehlungen erhoben. 

Schweiz. Die Präambel ist bereits lang genug; der Vorschlag des Amtes, die 

zugehörigen Empfehlungen zu den genannten Übereinkommen zu erwähnen, 

sollte fallengelassen werden. Die Formulierung Ăim Hinblick auf Quantitªt und 

Qualitªtñ sollte gestrichen werden. 
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Schweizerischer Arbeitgeberverband (UPS). Absatz 2 der Präambel sollte 

in Anpassung an den in Absatz von Teil I verwendeten Wortlaut umformuliert 

werden und wie folgt lauten: Ă... und die einzelnen Menschen, indem sie ihre 

eigenen Fªhigkeiten und ihre berufliche Laufbahn entwickelnñ. Hinsichtlich der 

Erwähnung der einschlägigen IAO-Urkunden in der Präambel sollte sich auf das 

Übereinkommen (Nr. 142) über die Erschließung des Arbeitskräftepotentials, 

1975, beschränkt werden; die Verweise auf das Übereinkommen (Nr. 122) über 

die Beschäftigungspolitik, 1964, und die dazugehörige Empfehlung (Nr. 122), 

1964, sowie auf das Übereinkommen (Nr. 140) über den bezahlten Bildungs-

urlaub, 1974, sollten gestrichen werden. 

SGB: Die Formulierung Ăim Hinblick auf Quantitªt und Qualitªtñ sollte 

beibehalten werden, da es eben jene Förderung der Qualität des Arbeitsplatzes 

ist, die die Wertschöpfung dieser Urkunde ausmacht. Die zugehörigen Empfeh-

lungen sollten erwähnt werden. 

Spanien. Es ist ratsam und wichtig, das Konzept der menschenwürdigen 

Arbeit wie folgt klarzustellen: ĂgemªÇ der nachstehenden Erklªrung der IAO 

über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaß-

nahmenñ. Die zugehºrigen Empfehlungen sollten erwªhnt werden, ebenso wie 

die Texte anderer internationaler Organisationen, die Verfechter des sozialen 

Dialogs sind. 

CCOO: Die zugehörigen Empfehlungen sollten erwähnt werden. 

Arabische Republik Syrien. Es wird beiden Vorschlägen des Amtes zuge-

stimmt. 

Thailand. Es wird beiden Vorschlägen des Amtes zugestimmt. 

Tschechische Republik. Es wird beiden Vorschlägen des Amtes zuge-

stimmt. 

Tunesien. Es wird beiden Vorschlägen des Amtes zugestimmt. 

Türkei. Türkischer Gewerkschaftsbund (TÜRK-IS): Es wird beiden Vor-

schlägen des Amtes zugestimmt. 

Uruguay. Es wird beiden Vorschlägen des Amtes zugestimmt. 

PIT-CNT: Eines der grundlegenden Merkmal dieser Urkunde sollte das 

Recht auf Bildung und Ausbildung sein und demzufolge sollte hierauf nicht in 

Unterabsatz 5 a), sondern vielmehr in der Präambel und in Absatz 1 von Teil I 

verwiesen werden. Das sollte der Ausgangspunkt für den übrigen Teil der 

Urkunde sein. 

Vereinigte Staaten. Es wird beiden Vorschlägen des Amtes zugestimmt. 

Rat der Vereinigten Staaten für internationale Wirtschaft (USCIB): Die 

Präambel ist zu langatmig und stellt nicht die vorgeschlagene Empfehlung in den 

Mit telpunkt. Insbesondere sollte sie nicht Bereiche erwähnen, die außerhalb der 
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Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen liegende Fragen zum 

Gegenstand haben, oder die überkommen sind. Das Übereinkommen (Nr. 122) 

über die Beschäftigungspolitik, 1964, ist zwar ein Übereinkommen von vorran-

giger Bedeutung, es befaßt sich aber nicht mit der Entwicklung und Ausbildung 

der Humanressourcen. Analog hierzu enthält die Empfehlung (Nr. 122) betref-

fend die Beschäftigungspolitik, 1964, allgemeine Empfehlungen, die vierzig 

Jahre zurückliegen und veraltet sind und von der innovativen und fokussierten 

vorgeschlagenen Empfehlung betreffend die Entwicklung und Ausbildung der 

Humanressourcen, deren endgültige Fassung 2004 vorliegen wird, ablenken. 

Verweise auf das Übereinkommen (Nr. 122) und die Empfehlung Nr. 122 sollten 

aus der Präambel gestrichen werden. Das Übereinkommen (Nr. 140) über den 

bezahlten Bildungsurlaub, 1974, ist auch 30 Jahre nach seiner Verabschiedung 

von nur sehr wenigen Ländern ratifiziert worden. Die geringe Zahl von Ratifi-

zierungen macht deutlich, daß es ihm an maßnahmenpolitischer Relevanz man-

gelt; es sollte demzufolge aus der Präambel gestrichen werden. Die Erklärung 

der IAO von 1998 über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und 

ihre Folgemaßnahmen bezieht sich auf die Rechte der Arbeitnehmer in einem 

Land und nicht auf die grundlegenden Aspekte der Entwicklung und Ausbildung 

der Humanressourcen; sie sollte aus der Präambel gestrichen werden. Das 

Hauptanliegen der Dreigliedrigen Grundsatzerklärung über multinationale 

Unternehmen und Sozialpolitik besteht darin, sicherzustellen, daß sich die Prak-

tiken multinationaler Unternehmen im Einklang befinden mit den Politiken des 

Landes, in denen sie tätig sind. Da der Anteil multinationaler Unternehmen an 

der Weltwirtschaft weniger als 25 Prozent beträgt, trifft die Erklärung nur 

bedingt auf die vorgeschlagene Empfehlung zu, zumal sie lediglich vier allge-

meine Absätze enthält, die sich mit der Ausbildung befassen; sie sollte aus der 

Präambel gestrichen werden. Eine ungeklärte Frage ist der Zusammenhang zwi-

schen der vorgeschlagenen Empfehlung und dem Übereinkommen (Nr. 142) 

über die Erschließung des Arbeitskräftepotentials, 1975. Das Übereinkommen 

Nr. 142 ist von einem Drittel der IAO-Mitgliedstaaten ratifiziert worden. Bereits 

1991 stellte der Sachverständigenausschuß für die Durchführung der Überein-

kommen und Empfehlungen mit Besorgnis fest, daß die Umsetzung der Zielset-

zungen des Übereinkommens Nr. 142 in verschiedenen Ländern auf erhebliche 

Schwierigkeiten stößt. Angesichts dieser Lage der Dinge sollte die vorgeschla-

gene Empfehlung von diesem Übereinkommen abgekoppelt werden. 

Vereinigtes Königreich. Die Vorschlªge des Amtes, die Formulierung Ăim 

Hinblick auf Quantitªt und Qualitªtñ zu streichen und die zugehºrigen Empfeh-

lungen zu erwähnen, werden unterstützt. Für einzelne Absätze in der Präambel 

wird der folgende neue Wortlaut vorgeschlagen: Ăanerkennt, daÇ Bildung, Aus-

bildung und lebenslanges Lernen einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der 

Interessen der Wirtschaft, von Unternehmen sowie von Menschen und der 

Gesellschaft als Ganzes leisten, insbesondere in Anbetracht der entscheidenden 

Herausforderung, die darin besteht, in der globalen Wirtschaft Vollbeschäfti-
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gung, soziale Integration und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu erzielenñ, 

und Ăruft die Regierungen, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer dazu auf, ihr 

Engagement für das lebenslange Lernen zu erneuern: die Regierungen, indem sie 

Investitionen vornehmen, um die Bildung und Ausbildung auf allen Ebenen zu 

verbessern; der private und der öffentliche Sektor, indem sie Arbeitnehmer aus-

bilden; und die einzelnen Menschen, indem sie die gebotenen Chancen für 

Bildung, Ausbildung und lebenslanges Lernen nutzenñ. 

Kommentar des Amtes 

In der Mehrzahl der Antworten wurde dem Vorschlag des Amtes, die For-

mulierung Ăim Hinblick auf Quantitªt und Qualitªtñ zu streichen, da sie in dem 

Begriff Ămenschenw¿rdige Arbeitñ impliziert ist, zugestimmt. In einigen Ant-

worten wurde erklärt, der Begriff sei zwar impliziert, es könne aber nicht scha-

den, ihn im Text zu belassen, um so die Aussage zu verstärken. In anderen 

Antworten kam zum Ausdruck, daß die Beibehaltung der ursprünglichen Formu-

lierung vorgezogen wird. 

In der Mehrheit der Antworten wurde befürwortet, die zu den internatio-

nalen Arbeitsübereinkommen gehörenden Empfehlungen im Text der Präambel 

zu erwähnen, da dies die in der IAO übliche Praxis bei Urkunden ist. In einigen 

Antworten wurde die Ansicht geäußert, die Liste der IAO-Urkunden sei bereits 

zu lang und weitere Urkunden zu erwähnen, würde die Sache nur komplizieren, 

während sich andere gegen die Erwähnung der Übereinkommen (und der zuge-

hörigen Empfehlungen) mit der Begründung aussprachen, sie seien veraltet (das 

Übereinkommen und die Empfehlung (Nr. 122) über die Beschäftigungspolitik, 

1964) bzw. nur von einigen Ländern ratifiziert worden (das Übereinkommen 

(Nr. 140) und die Empfehlung (Nr. 148) über den bezahlten Bildungsurlaub, 

1974). Die Empfehlungen wurden in Übereinstimmung mit der üblichen Praxis 

der IAO und der in den Antworten mehrheitlich geäußerten Unterstützung im 

Text erwähnt. Einige Sätze wurden der größeren Klarheit halber neu formuliert. 

Die Präambel erscheint in der geänderten Fassung als Präambel der vorge-

schlagenen Empfehlung. 

I. ZWECK, GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Allgemeine Bemerkungen zu Teil I 

Frankreich. ĂZweck, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungenñ enthªlt 

keinen Hinweis auf ĂInformation und Beratungñ, was mit den ĂUnterst¿tzungs-

dienstenñ gemeint ist, auf die im Titel von Teil VIII verwiesen wird. Diese Maß-

nahmen sind mehr als nur Unterstützungsdienste; sie bilden einen integralen und 

wesentlichen Bestandteil ausbildungspolitischer Maßnahmen und sollten demzu-

folge in Teil I integriert werden. 
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1.  Die Mitglieder sollten innerstaatliche Maßnahmen zur Entwicklung, Bildung und 

Ausbildung der Humanressourcen formulieren, anwenden und überprüfen, die mit anderen 

wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen vereinbar sind und sie ergänzen, auf einem 

sozialen Dialog beruhen und den unterschiedlichen Rollen des Staates und der Sozialpartner 

Rechnung tragen. 

Bemerkungen zu Absatz 1 

Ägypten. Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden; er ist klarer. 

Australien. Die ungek¿rzte Formulierung Ăvereinbar sind und sie ergªnzenñ 

wird vorgezogen; mit den Worten Ăund sie ergªnzenñ wird anerkannt, daÇ 

Humanressourcenpolitiken die Gesamtheit der wirtschafts- und finanzpolitischen 

Maßnahmen ergänzen bzw. unterstützen. 

Belgien. Gegen die Änderung ist nichts einzuwenden. 

CNT. Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden. 

Brasilien. Der Text sollte wie folgt neugefaÇt werden: ĂDie Mitglieder 

sollten innerstaatliche Maßnahmen formulieren, anwenden und überprüfen, die 

das Recht jedes einzelnen auf Bildung und Ausbildung garantieren, und sicher-

stellen, daß solche Maßnahmen mit anderen wirtschafts- und sozialpolitischen 

Maßnahmen vereinbar sind und sie ergänzen, auf einem sozialen Dialog beruhen 

und den unterschiedlichen Pflichten, die dem Staat und den Sozialpartnern oblie-

gen, um eine nachhaltige Entwicklung zu erzielen, Rechnung tragen.ñ 

Costa Rica. Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden. 

Dänemark. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Deutschland. Die Worte Ăund sie ergªnzenñ sollten beibehalten werden. 

El Salvador. Die Worte Ăund sie ergªnzenñ sollten gestrichen werden. 

Eritrea. Die Worte Ăund sie ergªnzenñ sollten gestrichen werden. 

Finnland. Der Vorschlag, die Wortfolge Ăund sie ergªnzenñ zu streichen, 

ist annehmbar. 

Frankreich. Die vorgeschlagene Empfehlung befaßt sich mit der Human-

ressourcenentwicklung im speziellen Kontext der Bildung und Ausbildung. Der 

Satz w¿rde an Klarheit gewinnen, wenn wie folgt formuliert w¿rde: ĂMaÇnah-

men zur Entwicklung der Humanressourcen durch Bildung und Ausbildungñ. 

Irland. Die Worte Ăund sie ergªnzenñ sollten gestrichen werden. 

Italien. CGIL, CISL, UIL. Der Vorschlag des Amtes findet keine Zustim-

mung; unseres Erachtens verliert der Text an Klarheit, wenn die Wortfolge Ăund 

sie ergªnzenñ gestrichen wird. 

Japan. Japanischer Wirtschaftsverband: Da die Beteiligung der Sozial-

partner bei der Humanressourcenentwicklung von großer Bedeutung ist, sollten 



26 Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen  

 

2004-2-188de.doc 

nach ĂDie Mitglieder solltenñ die Worte Ăin Zusammenarbeit mit den Sozialpart-

nernñ hinzugef¿gt werden. 

JTUC-RENGO. Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden. 

Kanada. Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden. 

Kanadischer Arbeitgeberrat (CEC). Dem Vorschlag des Amtes wird zuge-

stimmt. 

Libanon. Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden. 

Litauen. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Mauritius. Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden, da er die 

wichtige Verknüpfung von innerstaatlichen Maßnahmen im Bereich der Ent-

wicklung und Ausbildung der Humanressourcen mit sonstigen innerstaatlichen 

Maßnahmen stärkt. 

Mexiko. Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden. 

Neuseeland. Die Worte Ăund sie ergªnzenñ sollten beibehalten werden. Da 

der Staat und die Sozialpartner nicht die einzigen Akteure bei der Entwicklung 

und Ausbildung der Humanressourcen sind, wªre es angebracht, die Worte Ăund 

sonstiger interessierter Parteienñ hinzuzuf¿gen, so daÇ der Absatz wie folgt 

enden w¿rde: Ă...Rollen des Staates, der Sozialpartner und sonstiger interessier-

ter Parteien Rechnung tragenñ. Es ist wichtig, andere Parteien, so etwa Bildungs- 

und Ausbildungsanbieter, anzuerkennen. 

NZCTU. Der Gewerkschaftsrat schließt sich dem Vorschlag der Regierung 

nicht an, demzufolge die Worte Ăund sonstiger interessierter Parteienñ, womit 

andere Stellen (d.h. der private Sektor) auf die gleiche Ebene gestellt würden, 

aufgenommen werden sollten. Andere Stellen, z.B. private Ausbildungsstätten, 

um Stellungnahme zu ersuchen, ist gegebenenfalls angebracht, nicht aber, sie zu 

konsultieren. 

Nicaragua. Die Worte Ăund sie ergªnzenñ sollten gestrichen werden. 

Niederlande. VNO-NCW. Es wird vorgeschlagen, den Wortlaut wie folgt 

zu ergªnzen: ĂDie Mitglieder sollten, in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, 

... formulierenñ; die Worte Ăund sie ergªnzenñ sollten beibehalten werden. 

Philippinen. Die Worte Ăund sie ergªnzenñ sollten beibehalten werden. 

Portugal. Die Formulierung Ăvereinbar sind und sie ergªnzenñ sollte 

beibehalten werden, da das Wort Ăvereinbarñ und das Wort Ăergªnzenñ einen 

jeweils anderen Gedanken zum Ausdruck bringt. Am Absatzende sollten die 

Worte Ăder Unternehmen und des einzelnenñ hinzugef¿gt werden, so daÇ der 

Text folgenden Wortlaut hªtte: Ă... Rollen des Staates, der Sozialpartner, der 

Unternehmen und des einzelnen Rechnung tragen.ñ 

CCP: Die Formulierung Ăvereinbar sindñ ist angemessen. 
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Allgemeiner Gewerkschaftsbund Portugals (CGPT-IN). Die Worte Ăund sie 

ergªnzenñ sollten gestrichen werden. 

Schweiz. Dem Vorschlag des Amtes, den Ausdruck Ăund sie ergªnzenñ zu 

streichen, wird zugestimmt. 

UPS. Es wird vorgeschlagen, dem Text nach dem Wort Ăsolltenñ in der 

ersten Zeile die Formulierung Ăin Zusammenarbeit mit den Sozialpartnernñ hin-

zuzuf¿gen. Der Ausdruck Ăund sie ergªnzenñ sollte im Text belassen werden. 

SGB. Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden. 

Spanien. Der Ausdruck Ăund sie ergªnzenñ sollte beibehalten werden. 

Sollte er für verwirrend gehalten werden, so wird allerdings zugestimmt, den 

Ausdruck im Interesse einer klareren Formulierung zu streichen. 

CCOO. Ăvereinbar sindñ gen¿gt. 

Arabische Republik Syrien. Der Wortlaut Ăvereinbar sind und sie ergªnzenñ 

sollte beibehalten werden. 

Thailand. Die Worte Ăund sie ergªnzenñ sollten gestrichen werden. 

Nationaler Arbeitnehmerkongreß Thailands (NCLT). Der ursprüngliche 

Text sollte beibehalten werden. 

Tschechische Republik. Die Worte Ăund sie ergªnzenñ sollten gestrichen 

werden. 

SPD. Die Worte Ăund sie ergªnzenñ sollten beibehalten werden, da sie eine 

qualitativ neue Wechselbeziehung zwischen den Grundsätzen der Humanres-

sourcenentwicklung und sonstigen Maßnahmen implizieren. 

Tunesien. Die Worte Ăund sie ergªnzenñ sollten gestrichen werden. 

Türkei. TÜRK-IS. Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden. 

Uruguay. Die Aussage des Absatzes würde durch die Streichung der Worte 

Ăund sie ergªnztñ weder unklarer noch klarer. Da sich hierüber jedoch streiten 

läßt, würden wir vorschlagen, diesen Textteil beizubehalten, um zu zeigen, daß 

die innerstaatlichen Maßnahmen im Bereich der Humanressourcenentwicklung 

und die Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen das breite Spektrum wirtschafts- 

und sozialpolitischer Maßnahmen ergänzen. 

Vereinigte Staaten. Die Worte Ăund sie ergªnzenñ sollten gestrichen wer-

den. 

Vereinigtes Königreich. Die Streichung der Worte Ăund sie ergªnztñ wird 

der Klarheit wie der Kürze halber unterstützt. 

Kommentar des Amtes 

Der Zahl von Antworten, in denen sich für die Beibehaltung der Formulie-

rung Ăvereinbar sind und sie ergªnzenñ ausgesprochen wurde, stand eine annª-



28 Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen  

 

2004-2-188de.doc 

hernd gleiche Zahl von Antworten gegenüber, die sich für die Streichung der 

Worte Ăund sie ergªnzenñ aussprachen. F¿r die jeweilige Prªferenz wurden in 

den Antworten unterschiedliche Erklärungen abgegeben. In Anbetracht der Art 

der Antworten und eines fehlenden Konsens wurde der ursprüngliche Wortlaut 

beibehalten. 

Absatz 1 erscheint unverändert als Absatz 1 der vorgeschlagenen Empfeh-

lung. 

2.  Die Verwirklichung des lebenslangen Lernens sollte sich auf die ausdrückliche 

Verpflichtung stützen der Regierungen, zur Verbesserung von Bildung und Ausbildung auf 

allen Ebenen Investitionen vorzunehmen; des privaten Sektors, Arbeitnehmer auszubilden; 

und der einzelnen Menschen, ihre eigenen Fähigkeiten und ihre berufliche Laufbahn zu ent-

wickeln. 

Bemerkungen zu Absatz 2 

Brasilien. Der Text sollte wie folgt neugefaÇt werden: ĂBildungs-, Ausbil-

dungs- und Qualifikationszertifizierungspolitiken sollten durch landesweite, auf 

Dreigliedrigkeit basierende staatliche Systeme umgesetzt werden und sich stüt-

zen auf die ausdrückliche Verpflichtung der Regierungen, das Recht auf Bil-

dung, Ausbildung und Zertifizierung auf allen Ebenen zu gewährleisten und in 

Verbesserungen in diesen Bereichen zu investieren; der Arbeitgeber, der maßge-

benden Verbände der Arbeitnehmer und der Ausbildungseinrichtungen, den 

Menschen zusätzliche und spezifische Qualifikationen zu vermitteln; und der 

einzelnen Menschen, die ihnen gebotenen Chancen zu nutzenñ. 

Frankreich. In diesem Absatz wird ein zu scharfer Unterschied zwischen 

den einzelnen Akteuren im Bereich der Bildung und Ausbildung gemacht. Das 

Wort ĂVerpflichtungñ gen¿gt; das Adjektiv Ăausdr¿cklicheñ ist mit Bezug auf 

Arbeitnehmer unangebracht und sollte gestrichen werden. Die Wortfolge Ădes 

privaten Sektors, Arbeitnehmer auszubildenñ sollte durch die Formulierung Ăder 

Unternehmen, ihre Beschªftigten auszubildenñ ersetzt werden. Der Ausdruck 

ĂFªhigkeitenñ in dem Satzteil Ăder einzelnen Menschen, ihre eigenen Fªhig-

keiten und ihre berufliche Laufbahn zu entwickelnñ ist unpassend und zu eng 

gefaÇt; passender wªre das Wort ĂFertigkeitenñ. Der Satz sollte wie folgt neu 

formuliert werden: Ă... sollte sich auf die Verpflichtung stützen ,, ... und der 

einzelnen Menschen, die Chancen zur Entwicklung ihrer Fertigkeiten und Quali-

fikationen zu nutzenñ. Sollte dieser Vorschlag nicht akzeptiert werden, so ist die 

Wortverbindung ĂFªhigkeiten und ihre berufliche Laufbahnñ durch ĂQualifika-

tionen und ihre berufliche Laufbahnñ zu ersetzen. 

Libanon. Es wird in Frage gestellt, ob dem privaten Sektor eine Rolle bei 

Investitionen zur Verbesserung von Bildung und Ausbildung zukommt. 
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Portugal. Wie in der Präambel, so ist auch in diesem Absatz von der 

Verantwortung der Regierungen, zur Verbesserung von Bildung und Ausbildung 

auf allen Ebenen Investitionen vorzunehmen, die Rede. Die Regierungen sind 

dafür verantwortlich, günstige Bedingungen für Investitionen in die Bildung und 

Ausbildung für alle (einen gleichberechtigten Zugang) zu schaffen. Was Investi-

tionen anbelangt, so sind sie aber eher für Investitionen in die Grundbildung (die 

obligatorische Grundbildung) zuständig sowie für die Erstausbildung bestimmter 

besonderer Gruppen (so z.B. Behinderter, Langzeitarbeitsloser). Diese Aussage 

sollte demzufolge geklärt werden. 

Vereinigtes Königreich. Es wird vorgeschlagen, diesen Absatz wie folgt 

neu zu formulieren: ĂLebenslanges Lernen wird dann Wirklichkeit werden, 

wenn es sich auf die Verpflichtung der Regierungen stützen kann, zur Verbes-

serung von Bildung und Ausbildung auf allen Ebenen Investitionen vorzuneh-

men; des privaten und des öffentlichen Sektors, Arbeitnehmer auszubilden; und 

der einzelnen Menschen, ihre eigenen Fähigkeiten und ihre berufliche Laufbahn 

zu entwickelnñ. 

Kommentar des Amtes 

Der RedaktionsausschuÇ stellte fest, der Ausdruck Ăprivater Sektorñ sei 

unklar. Er wurde durch das Wort ĂUnternehmenñ ersetzt. 

Absatz 2 erscheint in der geänderten Fassung als Absatz 2 der vorgeschla-

genen Empfehlung. 

3.  Im Sinne dieser Empfehlung 

a) umfaÇt der Begriff Ălebenslanges Lernenñ alle Lerntªtigkeiten, die wªhrend des gesam-

ten Lebens durchgeführt werden, um Kompetenzen und Qualifikationen zu entwickeln; 

b) bedeutet der Begriff ĂKompetenzenñ die Kenntnisse, die Fªhigkeiten und das Wissen, 

die in einem bestimmten Kontext angewandt und beherrscht werden; 

c) bedeutet der Ausdruck ĂQualifikationenñ einen formalen Ausdruck der beruflichen 

oder fachlichen Fähigkeiten eines Arbeitnehmers, der auf internationaler, nationaler 

oder sektoraler Ebene anerkannt wird; und 

d) bezeichnet der Begriff ĂBeschªftigungsfªhigkeitñ ¿bertragbare Kompetenzen und 

Qualifikationen, die die Fähigkeit eines Menschen stärken, die vorhandenen Bildungs- 

und Ausbildungschancen zu nutzen, um eine menschenwürdige Arbeit zu finden und 

beizubehalten, im Unternehmen und durch Stellenwechsel aufzusteigen und Verände-

rungen im Bereich der Technologie und bei den Arbeitsmarktbedingungen zu bewälti-

gen. 

Bemerkungen zu Absatz 3 

Ägypten. Unterabsatz 3 d): Der Satzteil Ăum ... zu finden und beizubehal-

ten, im Unternehmen und durch Stellenwechsel aufzusteigenñ sollte durch 
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folgenden Wortlaut ersetzt werden: Ăum ... zu finden ... und in und zwischen den 

Unternehmen aufzusteigenñ. 

Australien. Unterabsatz 3 c): Der in der Begriffsbestimmung von ĂQualifi -

kationenñ verwendete Ausdruck Ăsektoralñ ist vage. Es wird der Begriff ĂBran-

chen-Ă vorgezogen. Unterabsatz 3 d): Die vorgeschlagene Änderung stellt eine, 

wenngleich geringfügige, Verbesserung des Textes dar. 

ACTU. Unterabsatz 3 d): Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden. 

Belgien. Unterabsatz 3 d): Der ursprüngliche Text sollte beibehalten wer-

den. 

Regierung Flanderns. Unterabsatz b): In der Begriffsbestimmung von 

ĂKompetenzenñ sollte auch das Wort ĂEinstellungñ enthalten sein; da der 

Begriff ĂKompetenzenñ Fªhigkeiten einschlieÇt, sollte eine Duplizierung dieser 

Ausdrücke vermieden werden (siehe z.B. Titel IV). Unterabsatz 3 c): Die vorste-

hende Bemerkungen zu 3 b) gelten gleichermaÇen f¿r den Begriff ĂQualifi-

kationenñ; es wird vorgeschlagen, die Worte Ăeines Arbeitnehmersñ durch Ădes 

einzelnenñ zu ersetzen. 

Brasilien. Es sollte folgender Text hinzugefügt und die Unterabsätze sollten 

entsprechend umnumeriert werden: ĂDie Mitglieder sollten bei der Ausarbeitung 

von Politiken dem Umstand Rechnung tragen, daß Qualifizierung ein Verhältnis 

zur Gemeinschaft voraussetzt, das sich, da es Arbeit und Bildung einschließt, 

auswirkt auf die Fähigkeit eines Menschen, Zugang zu einer Arbeit zu finden 

und sie zu behalten, auf die Berufsklassifikation, die Selbständigkeit des Arbeit-

nehmers, seine Entlohnung, die Definition von Qualifikationen sowie auf sons-

tige Arbeitsbedingungenñ. Die Unterabsªtze 3 b) und 3 c) könnten in umgekehr-

ter Reihenfolge erscheinen. Unterabsatz 3 d): Es sollte hinzugef¿gt werden: Ăf¿r 

seine Beschäftigungsfähigkeit ist nicht ausschließlich der einzelne verantwort-

lich, sondern sie resultiert aus der Erfüllung der in Absatz 2 genannten Ver-

pflichtungenñ. 

China. Es wird vorgeschlagen, den Begriff der ĂFªhigkeit zur Unter-

nehmensgr¿ndungñ (Unternehmertum) hinzuzuf¿gen, da die selbstªndige Gr¿n-

dung eines Unternehmens vom Staat gefördert wird und Unternehmensgrün-

dungen zu einem wichtigen Trend der derzeitigen sozialen Entwicklung gewor-

den sind. 

Costa Rica. Unterabsatz 3 d): Der ursprüngliche Text sollte beibehalten 

werden. 

Dänemark. Unterabsatz 3 d): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Dänische Arbeitgebervereinigung (DA). Unterabsatz 3 d): Der ursprüng-

liche Wortlaut wird vorgezogen. 

El Salvador. Unterabsatz 3 d): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 
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Eritrea. Unterabsatz 3 d): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Finnland. Unterabsatz 3 d): Der Vorschlag, Ăund zwischen Unternehmenñ 

hinzuzuf¿gen, ist akzeptabel, die Worte Ăund durch Stellenwechselñ sollten 

jedoch beibehalten werden. Die Begriffsbestimmung von ĂBeschªftigungsfähig-

keitñ enthªlt keinerlei Hinweis auf die Sozialkompetenzen oder die Anpassungs-

fähigkeit und Persönlichkeit des einzelnen. 

Der Begriff ĂFertigkeitenñ wird in Absatz 3 nicht erwähnt. Er sollte mög-

licherweise auch in die Begriffsbestimmungen aufgenommen werden. 

Irland. Unterabsatz 3 d): Der Text sollte nicht geändert werden. 

Italien. Unterabsatz 3 a): Der Begriff Ălebenslanges Lernenñ ist nicht 

erschöpfend definiert; unerwähnt bleibt aktives staatsbürgerliches Bewußtsein ï 

eines der Kernelemente des lebenslangen Lernens im europäischen Raum. 

CGIL, CISL, UIL. Unterabsatz 3 d): Der ursprüngliche Text sollte beibe-

halten werden. In der Begriffsbestimmung von ĂBeschªftigungsfªhigkeitñ wird 

auch die Möglichkeit des Stellenwechsels genannt, ein Begriff, der sehr viel 

mehr beinhaltet als die vom Amt vorgeschlagene Formulierung Ăin und zwi-

schen den Unternehmen aufzusteigenñ. 

Japan. Da es in Absatz 3 um Begriffsbestimmungen geht, sollten u.a. auch 

die Begriffe Humanressourcenentwicklung, Vorbildung, früher Erlerntes, men-

schenwürdige Arbeit und Laufbahn definiert werden. Die Unterschiede zwischen 

den Begriffen Qualifikationen, Fähigkeiten und Kompetenzen sollten deutlich 

werden. 

Japanischer Wirtschaftsverband. Unterabsatz 3 d): Ă...die die Fªhigkeit 

eines Menschen stªrken, seine Fªhigkeiten und seine Laufbahn zu entwickeln...ñ 

ist zweckmªÇiger als Ădie Fªhigkeit eines Menschen stªrken, die vorhandenen 

Bildungs- und Ausbildungschancen zu nutzen, umñ. 

JTUC-RENGO. Unterabsatz 3 d): Der ursprüngliche Text sollte beibehalten 

werden. 

Kanada. Unterabsatz 3 d): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Libanon. Unterabsatz 3 d): Es wird die Formulierung Ăin und zwischen den 

Unternehmen beruflich aufzusteigenñ vorgeschlagen. 

Litauen. Unterabsatz 3 d): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Mauritius. Unterabsatz 3 d): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Mexiko. Unterabsatz 3 d): Der ursprüngliche Text sollte beibehalten wer-

den. 

Neuseeland. Unterabsatz 3 d): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Business New Zealand. Unterabsatz 3 d): Der ursprüngliche Text sollte bei-

behalten werden. 



32 Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen  

 

2004-2-188de.doc 

NZCTU. Unterabsatz 3 d): Es wird vorgeschlagen, den sozialen Kontext, in 

dem der Begriff ĂBeschªftigungsfªhigkeitñ gebraucht wird, sowie seinen techni-

schen Bedeutungsinhalt anzuerkennen. 

Nicaragua. Unterabsatz 3 d): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Niederlande. VNO-NCW. Unterabsatz 3 d): Der im Juni 2003 angenom-

mene Text Ă... die vorhandenen Chancen zu nutzenñ wird der Formulierung Ă... 

die vorhandenen Bildungs- und Ausbildungschancen zu nutzenñ vorgezogen. 

Dem vorgeschlagenen Text: Ăim Unternehmen und durch Stellenwechselñ wird 

der Vorzug gegeben vor der Formulierung Ăin und zwischen den Unternehmenñ. 

Philippinen. Unterabsatz 3 d): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Portugal. Unterabsatz 3 d): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Allgemeiner Arbeitnehmerbund (UGT). Unterabsatz 3 d): Der Text wird 

durch die vorgeschlagene Änderung nicht klarer; der ursprüngliche Text sollte 

beibehalten werden. 

CGTP-IN. Unterabsatz 3 d): Der ursprüngliche Text sollte beibehalten wer-

den. 

Schweiz. Unterabsatz 3 d): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

UPS: Unterabsatz 3 d): ĂBildungs- und Ausbildungs- sollte gestrichen wer-

den, da die Fähigkeit herausgestellt werden soll, alle Chancen zu nutzen, um 

eine Arbeit zu finden. Der Begriff Ămenschenw¿rdige Arbeitñ ist kein eindeutig 

definiertes Konzept. 

SGB: Unterabsatz 3 d): Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden. 

ĂStelleñ ist ein viel weiterer Begriff. 

Spanien. Unterabsatz 3 d): Beide Ausdrücke sind akzeptabel. Es wird vor-

geschlagen, wie folgt zu formulieren: Ăin und zwischen den Unternehmen 

bzw./oder durch Stellenwechsel aufzusteigenñ. 

Allgemeiner Arbeitnehmerverband (UGT): Unterabsatz 3 d): Der Vor-

schlag des Amtes wird nicht unterst¿tzt, da der Begriff ĂStellenwechselñ mehr 

umfaÇt als Ăzwischen Unternehmenñ; er beinhaltet auch das ¦berwechseln in 

andere Produktionszweige, was in stärkerem Maße übertragbare Qualifikationen 

erfordert, die auf einer breitgefächerten, fachgebietübergreifenden Ausbildung 

basieren. 

Arabische Republik Syrien. Unterabsatz 3 d): Dem Vorschlag des Amtes 

wird zugestimmt. 

Thailand. Unterabsatz 3 d): Der ursprüngliche Text sollte beibehalten wer-

den. 

NCLT. Unterabsatz 3 d) Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Tschechische Republik. KZPS: Unterabsatz 3 d): Es wird vorgeschlagen, 

die Worte Ăund durch Stellenwechselñ zu streichen. 
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SPD: Unterabsatz 3 d): Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden. 

ĻMKOS: Unterabsatz 3 d): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Tunesien. Unterabsatz 3 d): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Türkei. TÜRK-IS: Unterabsatz 3 d): Dem Vorschlag des Amtes wird zuge-

stimmt. 

Uruguay. Unterabsatz 3 d): Der Ausdruck Ăim Unternehmen und durch 

Stellenwechsel aufzusteigenñ ist sachgerechter als der Vorschlag des Amtes. 

Vereinigte Staaten. Unterabsatz 3 d): Die vorgeschlagene Änderung ist 

akzeptabel. Der Wortlaut des Unterabsatzes sollte geändert werden und wie folgt 

lauten: Ăbezeichnet der Begriff ĂBeschªftigungsfªhigkeitñ die Fªhigkeit eines 

Menschen, eine menschenwürdige Arbeit zu finden und beizubehalten, in und 

zwischen den Unternehmen aufzusteigen und Veränderungen im Bereich der 

Technologie und bei den Arbeitsmarktbedingungen zu bewªltigenñ. 

USCIB: Unterabsatz 3 b): Im Bereich der Entwicklung und Ausbildung der 

Humanressourcen dient der Begriff ĂKompetenzenñ im typischen Fall zur 

Beschreibung der Anforderungen eines bestimmten Tätigkeitsbereichs oder einer 

bestimmten Erwerbstätigkeit, wobei es sich bei diesen Anforderungen im Regel-

fall um Wissen, Qualifikationen und Fähigkeiten handelt. Mit der Verwendung 

des Wortes ĂKnow-howñ wird die mit dem Wort ĂWissenñ beabsichtigte Aus-

sage dupliziert und das Element ĂFªhigkeitenñ ist nicht lªnger Bestandteil der 

Gleichung der Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen. Der Aus-

druck ĂKnow-howñ sollte durch das Wort ĂFªhigkeitenñ ersetzt werden. 

Vereinigtes Königreich. Unterabsatz 3 a): Die Definition des Begriffs 

Ălebenslanges Lernenñ erscheint restriktiv, da sie keinen Raum lªÇt f¿r die kultu-

relle, persönliche und soziale Entwicklung. Unterabsatz 3 d): Dem Vorschlag 

des Amtes wird zugestimmt. 

Kommentar des Amtes 

Dem Vorschlag des Amtes, Unterabsatz 3 d) des Textes zu ändern, wurde 

zwar in der Mehrzahl der Antworten zugestimmt, doch in einigen Antworten 

wurde darauf hingewiesen, daß die Abänderung die Aussage und die Intention 

des Textes verzerren würde. Es wurden einige Vorschläge gemacht, wie der Text 

der größeren Klarheit halber anders formuliert werden könnte; sie fanden jedoch 

nicht die für eine Textänderung nötige Zustimmung. 

Absatz 3 erscheint in der englischen Fassung unverändert und mit gering-

fügigen Änderungen in der französischen Fassung als Absatz 3 der vorgeschla-

genen Empfehlung. 
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4.  Die Mitglieder sollten Maßnahmen zur Entwicklung und Ausbildung der Human-

ressourcen festlegen, die: 

a) das lebenslange Lernen und die Beschäftigungsfähigkeit erleichtern und Bestandteil 

einer Reihe grundsatzpolitischer Maßnahmen sind, deren Ziel darin besteht, qualitativ 

gute und sichere Arbeitsplätze sowie nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwick-

lung zu erzielen; 

b) wirtschaftliche und soziale Ziele gleichermaßen berücksichtigen, die nachhaltige wirt-

schaftliche Entwicklung im Kontext der sich globalisierenden Wirtschaft und der 

wissens- und qualifikationsbasierten Gesellschaft betonen sowie die Kompetenzen ent-

wickeln und menschenwürdige Arbeit, die Arbeitsplatzsicherheit, die soziale Entwick-

lung, die soziale Integration und die Verringerung von Armut fördern; 

c) die Bedeutung von Innovationen, Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und Wirtschafts-

wachstum sowie der Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze und der Beschäfti-

gungsfähigkeit von Menschen hervorheben in Anbetracht dessen, daß Innovationen 

neue Beschäftigungschancen schaffen und auch neue Bildungs- und Ausbildungs-

konzepte erfordern, um der Nachfrage nach neuen Qualifikationen gerecht zu werden; 

d) der Herausforderung Rechnung tragen, Tätigkeiten in der informellen Wirtschaft in 

menschenwürdige Arbeit umzuwandeln, die voll in das normale Wirtschaftsleben inte-

griert ist; es sollten Maßnahmen und Programme entwickelt werden, deren Ziel darin 

besteht, menschenwürdige Arbeitsplätze und Bildungs- und Ausbildungschancen zu 

schaffen sowie erworbene Kenntnisse und Qualifikationen anzuerkennen, um Arbeit-

nehmern und Arbeitgebern dabei zu helfen, in die formelle Wirtschaft zu wechseln; 

e) öffentliche und private Investitionen in die für den Einsatz der Informations- und Kom-

munikationstechnologie in Bildung und Ausbildung benötigte Infrastruktur, in für Aus-

bildungszwecke erforderliche Hardware und Software sowie in die Ausbildung von 

Lehrern und Ausbildern zu fördern und sichern, wobei lokale, nationale und internatio-

nale Kooperationsnetzwerke genutzt werden sollten; 

f) Ungleichheiten bei der Teilnahme von Erwachsenen an Bildung und Ausbildung ver-

ringern. 

Bemerkungen zu Absatz 4 

Australien. Unterabsatz 4 b): Es ist unklar, worauf Fºrderung der ĂArbeits-

platzsicherheitñ abzielt. 

Brasilien. Unterabsatz 4 a): Der Wortlaut sollte wie folgt abgeändert wer-

den: Ădas lebenslange Lernen, den Zugang einer Beschªftigung und ihre Siche-

rung, ein Anfangsgehalt und Einkommenswachstum, den Aufstieg im Unterneh-

men oder einen Arbeitsplatzwechsel sowie die Anpassung an Entwicklungen im 

technologischen Bereich und bei den Bedingungen in der Arbeitswelt erleichtern 

und Bestandteil der grundsatzpolitischen Maßnahmen sind, deren Ziel darin 

besteht, eine qualitativ gute und sichere Beschäftigung bei gleichzeitiger Förde-

rung nachhaltiger wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung zu erzielenñ. Unter-

absatz 4 b): Der Text sollte wie folgt geªndert werden: Ăqualifikationsbasierteñ 

sollte ersetzt werden durch Ăauf durch lebenslanges Lernen erworbenen Qualifi-

kationen beruhendenñ; Ădie Kompetenzen entwickelnñ ist durch Ăden Fertig-

keitsgehalt der Qualifikationenñ zu ersetzen. Unterabsatz 4 c) sollte wie folgt 

geändert werden: nach dem Wort ĂWirtschaftswachstumñ sollten Ăder Solzial-
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wirksamkeit, der Unterrichtsqualitªtñ eingef¿gt werden; die Worte Ăder Beschªf-

tigungsfªhigkeit von Menschenñ sollte durch Ădes Zugangs zu einer Beschªfti-

gung und ihrer Sicherung, eines Anfangsgehalts und Einkommenswachstumñ 

ersetzt werden; Ăum der Nachfrage nach neuen Qualifikationen gerecht zu wer-

denñ sollte gestrichen werden. Unterabsatz 4 d): Nach ĂKenntnisseñ sollte das 

Wort ĂFªhigkeitenñ hinzugef¿gt werden. Unterabsªtze 4 d) und e): Zwischen 

diesen beiden Unterabsätzen sollte ein neuer Unterabsatz mit folgendem Wort-

laut eingef¿gt werden: ĂInvestitionen des ºffentlichen und privaten Sektors 

unterstützen und fortzusetzen, die dazu dienen, Lehrkräften Erstausbildung, 

Fortbildung und Auffrischungskurse zu bieten; auf die Auszubildenden und die 

Ausbildungssituation zugeschnittene Methoden zu entwickeln und zu verbes-

sern; Studien und Erhebungen über Ausbildungspolitiken, -prozesse und deren 

Ergebnisse durchzuführen; über eine innerstaatliche Klassifikation von Ausbil-

dungskursen in den Berufen zu verfügen, die in der innerstaatlichen Berufsklas-

sifikation enthalten sind, um so Ausbildung, Zertifizierung beruflicher Kompe-

tenzen, Berufsberatung sowie das Melden und Dokumentieren von Qualifi -

kationen miteinander zu verknüpfen; Planungsindikatoren und -systeme sowie 

Überwachungs- und Evaluierungsmethoden zu entwickeln, die die Sozialwirk-

samkeit und die Qualitªt des Unterrichts gewªhrleistenñ. Unterabsatz 4 f): Nach 

dem Wort ĂErwachsenenñ sollte folgender Text eingef¿gt werden: ĂFrauen, 

Angehörigen verschiedener ethnischer Bevölkerungsgruppen sowie von Men-

schen mit besonderen Bed¿rfnissen und anderenñ. 

China. Unterabsatz 4 c): Nach dem Wort ĂBeschªftigungsfªhigkeitñ sollte 

eingef¿gt werden Ăsowie der Fªhigkeit zur Unternehmensgr¿ndungñ (Unter-

nehmertum) (siehe die Bemerkung zu Absatz 3). Unterabsatz 4 d): Es wird vor-

geschlagen, Ăum Arbeitnehmern und Arbeitgebern dabei zu helfen, in die for-

melle Wirtschaft zu wechselnñ zu streichen, da der Staat in Entwicklungsländern 

die Menschen dazu anregt, auf anderem Wege, z.B. über ein flexibles Beschäfti-

gungsverhältnis und über selbständige Erwerbstätigkeit eine Beschäftigung zu 

erlangen. Die informelle Wirtschaft existiert auch in entwickelten Ländern, die 

nicht über einen gut funktionierenden Arbeitsmarkt verfügen. Beschäftigung in 

der informellen Wirtschaft zu suchen, ist in der Welt von heute eine überall 

anzutreffende Erscheinung. 

Dominikanische Republik. Unterabsatz 4 d): Der Unterabsatz findet 

Zustimmung, könnte jedoch, was die informelle Wirtschaft angeht, klarer formu-

liert werden. 

Frankreich. Im Einleitungssatz sollte es ĂMaÇnahmen zur Entwicklung der 

Humanressourcenñ heiÇen, und die Worte Ăund Ausbildungñ sollten gestrichen 

werden; sie werden durch den nachstehenden Text überflüssig. Unterabsatz 4 a): 

Die Formulierung Ăsichere Arbeitsplªtzeñ sollte durch Ăfeste Arbeitsplªtzeñ 

ersetzt werden. Unterabsatz 4 b): Der Unterabsatz wiederholt bereits genannte 

Einzelheiten (von dem Wort Ăsowieñ an) und sollte vereinfacht werden, und die 
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Wortverbindung Ădie soziale Integration und die Verringerung von Armutñ 

sollte in die Präambel übertragen werden. Die Unterabsätze 4 a) und 4 b) sollten 

zu einem Unterabsatz mit folgendem Wortlaut zusammengefaÇt werden: Ădas 

lebenslange Lernen und die Beschäftigungsfähigkeit erleichtern und Bestandteil 

einer Reihe grundsatzpolitischer Maßnahmen sind, deren Ziel darin besteht, 

qualitativ gute und feste Arbeitsplätze sowie nachhaltige wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung im Kontext der sich globalisierenden Wirtschaft und der 

wissens- und qualifikationsbasierten Gesellschaft zu erzielenñ. Unterabsatz 4 c): 

Der zweite Teil des Satzes, Ăin Anbetracht dessen, daÇ ...neuen Qualifikationen 

gerecht zu werdenñ, sollte in die Prªambel umgestellt werden. Unterabsatz 4 d): 

Der Text geht zu sehr ins Detail und ist überflüssig. Es sollte lediglich der erste 

Teil beibehalten werden; der Text Ăes sollten MaÇnahmen und Programme ... in 

die formelle Wirtschaft zu wechselnñ sollte gestrichen werden. Unterabsatz 4 e): 

Es wird gefragt, was unter Ăwobei lokale, nationale und internationale Koopera-

tionsnetzwerke genutzt werden solltenñ zu verstehen ist. Fernunterricht ist zu 

erwªhnen; nach dem Wort ĂKooperationsnetzwerkeñ sollten die Worte Ăsowie 

der Fernunterrichtñ hinzugefügt werden. 

Italien. Unterabsatz 4 f): Es sollte sowohl auf Erwachsene als auch auf 

junge Menschen verwiesen werden. 

Japan. Unterabsatz 4 a): Es ist nicht klar, was unter Ăqualitativ guten und 

sicheren Arbeitsplªtzenñ zu verstehen ist. Durch Hinzuf¿gen der Worte Ăim 

Sinne der Beschäftigungssicherheit und der Verbesserung des sozialen Status der 

Arbeitnehmerñ w¿rde die Formulierung klarer. Unterabsatz 4 b): Die Bedeutung 

des Ausdrucks Ăsoziale Integrationñ sollte geklªrt werden. Unterabsatz 4 e): 

Ăteachers and trainersñ in der englischen Fassung sollte durch den Ausdruck 

Ăinstructorsñ (Ausbilder) ersetzt werden. 

Libanon. Unterabsatz 4 d): Es wird vorgeschlagen, das Wort Ăesñ durch 

Ăund in der Zwischenzeitñ zu ersetzen. Der Wechsel in die formelle Wirtschaft 

kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Daher ist es zweckmäßig, Maßnahmen 

und Programme zu entwickeln, die den Arbeitnehmern, solange sie noch nicht in 

der Lage sind, in die formelle Wirtschaft zu wechseln, menschenwürdige 

Arbeitsplätze in der informellen Wirtschaft gewährleisten. Unterabsatz 4 e): Das 

Satzende sollte umformuliert werden und wie folgt lauten: Ăwobei lokale, natio-

nale und internationale Netzwerke, die Zugang zu dem nötigen Wissen und der 

erforderlichen Kooperation schaffen, genutzt werden solltenñ. 

Neuseeland. Business New Zealand. Unterabsatz 4 b): Das Wort Ăgleicher-

maÇenñ sollte gestrichen werden, da sich soziale Ziele nur dann verwirklichen 

lassen, wenn die wirtschaftlichen Ziele erreicht werden. Unterabsatz 4 c): Da 

Wirtschaftswachstum Ămenschenw¿rdige Arbeitsplªtzeñ hervorbringt, sollte die-

ser Unterabsatz umformuliert werden und folgenden Wortlaut haben: Ădie 

Bedeutung von Innovationen, Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und Wirt-
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schaftswachstum als Mittel zur Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze 

sowie die Beschäftigungsfähigkeit hervorheben in Anerkennung der Tatsache, 

daß Innovationen zwar neue Beschäftigungschancen schaffen können, es jedoch 

möglicherweise neuer Bildungs- und Ausbildungskonzepte bedarf, um der Nach-

frage nach neuen Qualifikationen gerecht zu werdenñ. 

NZCTU: Unterabsatz 4 b): Es sollte wie folgt umformuliert werden: Ă... die 

nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklungñ. 

Norwegen. Unterabsatz 4 b): In diesen Unterabsatz sollte eingearbeitet wer-

den, welche Bedeutung das lebenslange Lernen für den einzelnen hat und wie 

wichtig das Lernen ist. Unterabsatz 4 c): Innovationen in einer Gesellschaft 

setzen voraus, daß die vorherrschenden allgemeinen Bedingungen so beschaffen 

sind, daß der einzelne die Möglichkeit hat, seine Kreativität zu entfalten. Unter-

absatz 4 f): In diesem Zusammenhang sollte darüber hinaus die Motivierung von 

Erwachsenen zur Teilnahme an Erwachsenenbildung und beruflicher Fortbil-

dung hervorgehoben werden. 

Portugal. Unterabsatz 4 f): Es werden Bedenken bezüglich des Hinweises 

auf Erwachsene, ohne weitere Erläuterung, angemeldet. 

Schweiz. UPS: Unterabsatz 4 d): Die Worte ĂKenntnisse und Qualifikatio-

nenñ sollten durch Hinzuf¿gen des Adjektivs Ăberuflicheñ nªher bestimmt wer-

den. Unterabsatz 4 f): Es sollte eine positive Formulierung verwendet werden, 

etwa Ădie Erwachsene zur Teilnahme an Bildung und Ausbildung anregenñ. 

Kommentar des Amtes 

Absatz 4 erscheint ohne Änderung des englischen Textes und mit geringfü-

gigen redaktionellen Änderungen der französischen Fassung als Absatz 4 der 

vorgeschlagenen Empfehlung. 

5.  Die Mitglieder sollten: 

a) anerkennen, daß alle Menschen ein Recht auf Bildung und Ausbildung haben, und sich 

in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern dafür einsetzen, daß alle Zugang zu lebens-

langem Lernen erhalten; 

b) unter Einbeziehung der Sozialpartner eine nationale Bildungsstrategie festlegen; 

c) unter Einbeziehung der Sozialpartner eine nationale Strategie und einen Orientierungs-

rahmen für ausbildungspolitische Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen ï auf 

nationaler, regionaler, lokaler, sektoraler und betrieblicher Ebene ï festlegen, die den 

sozialen Dialog fördern; 

d) die Maßnahmen zur Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen mit Maßnah-

men und Strategien zur Schaffung von Wirtschaftswachstum und von Beschäftigungs-

chancen wie wirtschafts-, steuer- und sozialpolitischen Maßnahmen in Einklang brin-

gen; 
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e) ein allgemeines wirtschaftliches Umfeld und Anreize schaffen, die Unternehmen anre-

gen, in Bildung und Ausbildung zu investieren, und die einzelnen Menschen, ihre 

eigenen Fähigkeiten und ihre berufliche Laufbahn zu entwickeln, und sie befähigen und 

motivieren, sich an Bildungs- und Ausbildungsprogrammen zu beteiligen; 

f) die Entwicklung eines den innerstaatlichen Verhältnissen und Gepflogenheiten ent-

sprechenden Ausbildungssystems fördern; 

g) die Hauptverantwortung für Investitionen in Bildung und berufsvorbereitende Ausbil-

dung übernehmen, ausgehend von der Erkenntnis, daß qualifizierte Lehrer und Ausbil-

der, die unter angemessenen Bedingungen tätig sind, für die Bereitstellung einer quali-

tativ guten Bildung von grundlegender Bedeutung sind, die Kindern und Erwachsenen 

dabei hilft, bei akademischen und beruflichen Kompetenzen einen hohen Standard zu 

erreichen; 

h) einen nationalen Qualifikationsrahmen einrichten, um das lebenslange Lernen zu erlei-

chtern, Unternehmen und Arbeitsvermittlungsstellen dabei zu helfen, die Nachfrage 

nach Qualifikationen mit dem Angebot in Einklang zu bringen, die einzelnen Men-

schen bei der Ausbildungs- und Berufswahl zu beraten und die Anerkennung von 

früher Erlerntem und von früher erworbenen Qualifikationen, Kompetenzen und Erfah-

rungen zu erleichtern. Dieser Rahmen sollte sich an sich wandelnde Technologien und 

Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt anpassen und regionale und lokale Unterschiedlich-

keiten anerkennen, ohne daß dadurch die Transparenz auf nationaler Ebene verloren 

geht; 

i) den sozialen Dialog über Fragen der Ausbildung auf verschiedenen Ebenen ï auf natio-

naler, regionaler, lokaler, sektoraler und betrieblicher Ebene ï stärken; 

j) die Chancengleichheit für Frauen und Männer in Bildung und Ausbildung fördern; 

k) den Zugang zur Bildung und Ausbildung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen 

fördern, insbesondere Jugendliche, Menschen mit Behinderungen, Wanderarbeitneh-

mer, ältere Arbeitnehmer und sozial ausgegrenzte Menschen, und für Arbeitnehmer in 

kleinen und mittleren Unternehmen, in der informellen Wirtschaft, im ländlichen Sek-

tor und in der selbständigen Erwerbstätigkeit. Die Bestimmung dieser Gruppen sollte 

auf nationaler Ebene erfolgen; 

l) die Sozialpartner unterstützen, damit sie in die Lage versetzt werden, am sozialen Dia-

log über die Ausbildung teilzunehmen; 

m) stützende sozialpolitische und andere Maßnahmen vorsehen, um alle Menschen in die 

Lage zu versetzen, an Ausbildungs- und Entwicklungsmaßnahmen teilzunehmen. 

Bemerkungen zu Absatz 5 

Ägypten. Unterabsatz 5 c): Es wird der Formulierung Ăgrundsatzpolitische 

MaÇnahmen festlegenñ der Vorzug gegeben. Der Vorschlag des Amtes, 

Punkt 14 h) der vorgeschlagenen Schlußfolgerungen zu streichen, ist annehmbar. 

Unterabsatz 5 h): Der Text sollte folgenden Wortlaut haben: ĂDieser Rahmen 

sollte sich an sich wandelnde Technologien und Tendenzen auf dem Arbeits-

markt anpassen, und er sollte regionale und lokale Unterschiedlichkeiten aner-

kennen und auf nationaler Ebene kohªrent sein.ñ Unterabsatz 5 l): Dem Vor-

schlag des Amtes wird zugestimmt. 

Australien. Unterabsatz 5 a): Der Unterabsatz ist nach wie vor unbefriedi-

gend, was den folgenden Verweis angeht: ĂDie Mitglieder sollten: ... aner-
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kennen, daÇ alle Menschen ein Recht auf Bildung und Ausbildung habenñ. So 

formuliert ist der Anspruch unbegrenzt und könnte sich auf Bildung auf 

verschiedenen Ebenen erstrecken und den Eindruck erwecken, daß der Staat die 

Kosten dieses ĂRechtsñ trªgt. Ein allumfassender Bildungsanspruch dieser Art 

könnte Regierungen mit begrenzten staatlichen Mitteln über Gebühr unter Druck 

bringen und so möglicherweise die Bildungs- und Ausbildungschancen 

beschränken. Unterabsätze 5 b) und 5 c): Die Hinweise auf eine Ănationale Bil-

dungs- und Ausbildungsstrategieñ sind wahrscheinlich angemessen, doch ist 

unklar, was zu einer solchen Strategie gehören würde. Unterabsatz 5 c): Die 

Formulierung Ăeinen Orientierungsrahmenñ ist zwar mºglicherweise etwas 

unklar, doch ein passenderer Ausdruck läßt sich vermutlich schwer finden. Der 

Wortteil ĂOrientierungs-Ă ist mºglicherweise redundant und kºnnte weggelassen 

werden. Unterabsatz 5 e): Der Unterabsatz ist unklar formuliert. Was Sorge 

bereitet ist der Verweis auf ĂAnreizeñ, die Unternehmen anregen, in Bildung und 

Ausbildung zu investieren. Im typischen Fall zahlen sich Investitionen eines 

Unternehmens in die Ausbildung aus, wenngleich in der Regel ein Teil dieses 

Gewinns möglicherweise in einen Wirtschaftsbereich und nicht in einzelne 

Betriebe bzw. Unternehmen zurückfließt. Die vorgeschlagene Neufassung von 

Unterabsatz 5 h) ist klarer und vorzuziehen. Die vorgeschlagene Umformulie-

rung von Unterabsatz 5 l) ist klarer. 

Regierung des Bundesstaates Queensland. Unterabsatz 5 h): Es wird dem 

ursprünglichen Text der Vorzug gegeben. 

ACTU: Unterabsatz 5 e): Die Unternehmen sollten für Investitionen in die 

Bildung und Ausbildung ihrer Beschäftigten verantwortlich sein, und eine Reihe 

von Anreizen und Mechanismen sollte genutzt werden, um die Unternehmen zu 

Investitionen anzuregen. Es sollte ein Satz mit folgendem Wortlaut hinzugefügt 

werden: ĂDie Hauptverantwortung f¿r Investitionen in die Bildung und Ausbil-

dung ihrer Arbeitnehmer sollte bei den Unternehmen liegen, und es sollten über 

dreigliedrige Ausbildungs-Verträge oder -Kollektivvereinbarungen Mechanis-

men wie beispielsweise allgemeine und/oder gewerbliche Ausbildungsabgaben, 

Zuschüsse der öffentlichen Hand, Steuererleichterungen für kleine und mittlere 

Unternehmen und besondere Ausbildungsanreize für Niedriglohnempfänger 

geschaffen werdenñ. 

Belgien. Unterabsatz 5 c): Die Worte Ăeinen Orientierungsrahmenñ sollte 

durch ĂRichtlinienñ ersetzt werden. Dieser Ausdruck ist passender und leichter 

verständlich. Unterabsätze 5 h) und 5 l): Den Vorschlägen des Amtes wird zuge-

stimmt. 

Regierung Flanderns. Unterabsatz 5 h): Die Umformulierung des Amtes 

wird unterstützt, sofern sie so zu verstehen ist, daß es sich bei dem nationalen 

Qualifikationsrahmen um ein offenes System handelt, das unterschiedliche Mit-

tel und Wege des Erwerbs und der Anerkennung einer Qualifikation zuläßt. 

CNT: Unterabsatz 5 c): Der Landesarbeitsrat hält diese Aussage für vage 

und ungenau. Falls der Text beibehalten werden sollte, wäre er klarer zu formu-
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lieren. Unterabsätze 5 h) und 5 l): Der ursprüngliche Wortlaut sollte beibehalten 

werden. 

Brasilien. Unterabsatz 5 a): Der Text sollte wie folgt geªndert werden: Ăin 

Zusammenarbeit mitñ sollte durch Ăunter Beteiligung der Sozialpartnerñ ersetzt 

werden. Unterabsätze 5 b) und c): Diese zwei Unterabsätze sollten in einem 

Unterabsatz mit folgendem Wortlaut zusammengefaÇt werden: Ăunter Beteili-

gung der Sozialpartner und auf der Basis einer garantiert dreigliedrigen Aus-

sprache eine nationale Strategie für Bildung, Ausbildung und lebenslanges Ler-

nen sowie Parameter und Richtlinien festlegen, die die Schaffung eines landes-

weiten integrierten Systems, das alle Ebenen ï die regionale, die lokale, die 

sektorale und die betriebliche ï vernetzen und den sozialen Dialog fördern 

w¿rdeñ. Unterabsatz 5 i): Nach den Worten Ăsozialen Dialogñ sollte Ăund die 

dreigliedrige Ausspracheñ hinzugef¿gt werden. Unterabsatz 5 h): Der ursprüng-

liche Text sollte beibehalten werden. Unterabsatz 5 l): Dem Vorschlag des 

Amtes wird zugestimmt. 

China. Unterabsatz 5 i): Es wird vorgeschlagen, die Worte Ă sowie auf der 

Ebene der Ausbildungseinrichtungen und der Beschªftigtenñ hinzuzuf¿gen, da 

sich der soziale Dialog über Fragen der Ausbildung auf verschiedenen Ebenen 

nicht auf die internationale, nationale, regionale, lokale, sektorale und betrieb-

liche Ebene beschränken sollte; die Auffassung der Ausbildungseinrichtungen 

und der Beschäftigten sollte gleichfalls berücksichtigt werden. 

Costa Rica. Unterabsatz 5 c): Der Ausdruck ĂOrientierungsrahmenñ ist klar 

und verständlich. Unterabsatz 5 h): Die vorgeschlagene Neuformulierung ist 

klarer. Unterabsatz 5 l): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Dänemark. Absatz 5: Den Vorschlägen des Amtes wird zugestimmt. 

DA: Unterabsatz 5 a): Der Bedeutungsinhalt des Wortes ĂRechtñ in der 

Formulierung Ă... alle Menschen ein Recht auf Bildung und Ausbildung habenñ 

ist nicht bestimmt worden. Es sollte hervorgehoben werden, daß die Mitglieder 

zur Gewährleistung der Finanzierung der Grundausbildung und der Ausbildung 

Jugendlicher verpflichtet sind, und daß sie sich in Zusammenarbeit mit den 

Sozialpartnern dafür einzusetzen haben, daß alle Zugang zu lebenslangem 

Lernen erhalten. Unterabsatz 5 c): Dieser Unterabsatz kann gestrichen werden. 

LO, AC und FTF. Unterabsatz 5 c): Der Wortteil ĂOrientierungs-Ă ist zu 

streichen. Unterabsatz 5 l): Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden. 

Deutschland. Unterabsatz 5 c): Da der Begriff ĂOrientierungsrahmenñ in 

diesem Kontext unklar ist, sollte die Formulierung Ăund einen Orientierungsrah-

menñ gestrichen werden. Unterabsªtze 5 h) und 5 l): Den Vorschlägen des 

Amtes wird zugestimmt. 

El Salvador. Unterabsatz 5 c): Der Ausdruck Ăeinen Orientierungsrahmenñ 

impliziert, daß es nur einen Standard bzw. nur eine Reihe von Grundregeln gibt, 
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die als Modell für ausbildungspolitische Maßnahmen auf den verschiedenen 

Ebenen den sozialen Dialog fördern. Der Vorschlag des Amtes, Punkt 14 h) der 

vorgeschlagenen Schlußfolgerungen zu streichen, ist annehmbar. Unterabsatz 5 

h): Beide Versionen sind klar formuliert. Unterabsatz 5 l): Dem Vorschlag des 

Amtes wird zugestimmt. 

Eritrea. Unterabsatz 5 c): Die Formulierung Ăeinen Orientierungsrahmenñ 

sollte durch Ăeine Richtlinieñ oder ĂVorschriftenñ ersetzt oder anderenfalls 

gestrichen werden. Unterabsatz 5 h): Die Aufnahme des Ausdrucks Ăeinheitlich 

seinñ wird unterst¿tzt. Unterabsatz 5 l): Der ursprüngliche Text sollte beibe-

halten werden. 

Finnland. Unterabsatz 5 c): Der Ausdruck Ăein Orientierungsrahmenñ ist 

nicht mehrdeutig und könnte beibehalten werden. Der Vorschlag des Amtes, 

Punkt 14 h) der vorgeschlagenen Schlußfolgerungen zu streichen, ist annehmbar. 

Unterabsatz 5 h): Die Formulierung des Amtes Ă...regionale und lokale Unter-

schiedlichkeiten ber¿cksichtigen und auf innerstaatlicher Ebene einheitlich seinñ 

ist akzeptabel, doch geht dabei die ĂTransparenzñ verloren. Unterabsatz 5 l): 

Dem Vorschlag des Amtes, den Text klarer zu gestalten, wird zugestimmt. 

Kommission der kommunalen Arbeitgeber (KT): Der Verweis auf eine 

Ănationale Strategieñ widerspricht der Ansicht der KT und der Vereinigung der 

finnischen Kommunal- und Regionalbehörden (Kuntaliitto). Die zentrale Rolle 

bei der Verwirklichung liegt bei der Regierung als dem Koordinator lebens-

langen Lernens. 

Frankreich. Unterabsatz 5 b): Die Sozialpartner werden nicht in die Festle-

gung einer Bildungsstrategie einbezogen; es wird vorgeschlagen, Ăunter Einbe-

ziehung der Sozialpartnerñ zu streichen. Unterabsatz 5 c): Der Ausdruck ĂOrien-

tierungsrahmenñ ist nicht eindeutig; er sollte durch den Ausdruck Ărechtlichen 

Rahmenñ ersetzt werden. Nationale Strategien und rechtliche Rahmen sind nicht 

dazu da, den sozialen Dialog zu fºrdern; die Formulierung Ădie den sozialen 

Dialog fºrdernñ sollte durch die Worte Ădie auf dem sozialen Dialog basierenñ 

ersetzt werdenñ. Unterabsatz 5 d): Die Wortverbindung ĂMaÇnahmen zur Ent-

wicklung und Ausbildung der Humanressourcenñ sollte durch Ăausbildungspoli -

tische Maßnahmen und Maßnahmen f¿r lebenslange Bildungñ ersetzt werden. 

Unterabsatz 5 e): Der Absatz wiederholt in der Präambel und früheren Absätzen 

bereits Gesagtes; er sollte gestrichen werden. Unterabsatz 5 f): Der Begriff 

ĂAusbildungñ ist zu restriktiv und sollte in ĂAusbildungssystemñ geªndert wer-

den. Unterabsatz 5 g): Falls es hier um Investitionen finanzieller Art geht, wäre 

es falsch, im Fall einer Reihe von Ländern (siehe die Kommentare zur Präambel) 

von der Hauptverantwortung der ĂMitgliederñ zu sprechen, wenn ĂStaatenñ 

gemeint sind. Unterabsatz 5 h): Es wird vorgeschlagen, die Formulierung Ăbei 

der Ausbildungs- und Berufswahlñ durch die Worte Ăbei der Wahl der Ausbil-

dung und der beruflichen Laufbahnñ zu ersetzen. Dem Vorschlag des Amtes, 
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Ăund auf innerstaatlicher Ebene einheitlich seinñ, wird zugestimmt. Unterab-

satz 5 l): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Irland. Unterabsatz 5 c): Der Ausdruck Ăeinen Orientierungsrahmenñ ist 

klar ï ein als Ausgangsbasis dienendes Modell. Unterabsätze 5 h) und 5 l): Den 

Vorschlägen des Amtes wird zugestimmt. 

Italien. Unterabsatz 5 h): Es wäre zweckmäßig zu präzisieren, daß sich die 

Beteiligung der Sozialpartner auf die berufliche Erstausbildung und Fortbildung 

bezieht. Unterabsatz 5 g): Es sollte auch auf Jugendliche verwiesen werden. 

UGL: Unterabsatz 5 a): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Unterabsatz 5 i): Der soziale Dialog ist auf verschiedenen Ebenen ï auf interna-

tionaler, nationaler, regionaler, lokaler, sektoraler und betrieblicher Ebene ï zu 

stärken. 

CGIL, CISL, UIL : Unterabsatz 5 c): Der Ausdruck Ăein Orientierungsrah-

menñ ist eindeutig; er beinhaltet eine auf den einzelnen Ebenen heranzuziehende 

Reihe von Regeln und Richtlinien. Der ursprüngliche Text sollte unverändert 

bleiben. Punkt 14 h) der vorgeschlagenen Schlußfolgerungen: der Streichung 

wird zugestimmt. Unterabsatz 5 h): Der ursprüngliche Text sollte beibehalten 

werden. Unterabsatz 5 l): Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden; es 

ist wichtig, die Bedingungen für die Schaffung von Institutionen des sozialen 

Dialogs zu erleichtern, und zwar insbesondere dann, wenn der soziale Dialog 

nicht die Regel oder üblich ist. 

Japan. Unterabsatz 5 d): Um klarer herauszustellen, welche Ziele im breite-

ren Kontext angestrebt werden, sollte die Formulierung ĂSchaffung von ... 

Beschªftigungschancenñ durch folgenden Wortlaut ersetzt werden: ĂSchaffung 

von ... Beschäftigungssicherheit und zur Verbesserung des sozialen Status der 

Arbeitnehmerñ. Unterabsatz 5 g): Da die Ansicht vertreten wird, daß Investitio-

nen in die Ausbildung auch nach dem Eintreten ins Erwerbsleben erforderlich 

sind, wird vorgeschlagen, das Wort Ăberufsvorbereitendeñ zu streichen. Die 

Worte ĂLehrer und Ausbilderñ sollten durch ĂAusbilderñ ersetzt werden. Unter-

absatz 5 h): Der Begriff Ăfr¿her Erlerntesñ bedarf der Klªrung. Um Ădie 

Anerkennung von früher Erlerntem und von früher erworbenen Qualifikationen, 

Kompetenzen und Erfahrungenñ allgemeiner auszudr¿cken, sollte dieser Satzteil 

durch die Formulierung Ăeine entsprechende Bewertung der beruflichen 

Fªhigkeiten und praktischen Erfahrungñ ersetzt werden. Unterabsatz 5 m): Es 

sollte geklªrt werden, was in dem Ausdruck ĂAusbildungs- und ĂEntwicklungs-

maßnahmenñ unter ĂEntwicklungñ zu verstehen ist. 

Japanischer Wirtschaftsverband. Unterabsatz 5 a): Es ist nicht klar, ob unter 

ĂRechtñ ein ĂAnspruchñ zu verstehen ist oder Ădas Recht auf Zugangñ. Es ist 

klar, daÇ Ăalle Menschen ein Recht auf Bildungñ haben; Gleiches trifft jedoch 

nicht auf die Ausbildung zu. Auch wenn festgelegt werden sollte, daß Ausbil-

dung ebenso Ăein Rechtñ ist wie Bildung, auf das Ăalle Menschen Anspruch 

habenñ, sollte dieses Recht vom Staat garantiert werden; Unterabsatz 5 c): Die 
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Formulierung Ăeinen Orientierungsrahmenñ ist so vage, daÇ die Worte gestri-

chen werden sollten. Unterabsatz 5 f): Ausbildungssysteme bzw. das Anbieten 

von Ausbildung sollten nicht in die Empfehlung aufgenommen werden, da dies 

im wesentlichen eine Marktfrage ist. Dieser Punkt sollte daher gestrichen wer-

den. Unterabsatz 5 h): Um den unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzel-

nen Lªndern Rechnung zu tragen, sollte der Satzteil Ăund regionale und lokale 

Unterschiedlichkeiten anerkennen, ohne daß dadurch die Transparenz auf natio-

naler Ebene verloren gehtñ durch die Formulierung ersetzt werden Ăund Raum 

für regionale und lokale Unterschiedlichkeiten lassen, ohne daß dadurch die 

Transparenz auf nationaler Ebene verloren gehtñ, die im fr¿heren Text verwen-

det wurde. Unterabsatz 5 i): Der Begriff Ăsozialer Dialog auf internationaler 

Ebeneñ ist so vage, daÇ das Wort Ăinternationalerñ gestrichen werden sollte. 

Unterabsatz 5 k): Es ist unnºtig, Beispiele von ĂMenschen mit besonderen 

Bedürfnissenñ zu nennen, da der Text vorsieht, daÇ Ădie Bestimmung solcher 

Gruppen auf nationaler Ebene erfolgen sollteñ. Die angef¿hrten Beispiele sollten 

demzufolge gestrichen werden. Unterabsatz 5 m): Dieser Unterabsatz über-

schneidet sich mit Unterabsatz 5 e); dieser Punkt sollte daher gestrichen werden. 

JTUC-RENGO. Unterabsatz 5 c): Der Ausdruck Ăein Orientierungsrah-

menñ ist klar und bedeutet eine Reihe von Regeln oder Richtlinien; der Begriff 

sollte beibehalten werden. Punkt 14 h) der vorgeschlagenen Schlußfolgerungen: 

Der Streichung wird zugestimmt. Unterabsatz 5 h): Der ursprüngliche Text sollte 

beibehalten werden. Unterabsatz 5 l): Da es hier um den sozialen Dialog allge-

mein geht, sollte der ursprüngliche Text beibehalten werden. 

Kanada. Unterabsatz 5 a): Es wird vorgeschlagen, den Unterabsatz wie 

folgt umzuformulieren: Ă...daÇ alle, die die nºtigen Voraussetzungen erfüllen, 

Zugang zu Ausbildung und lebenslangem Lernen haben.ñ Unterabsatz 5 c): Die 

Worte Ăund einen Orientierungsrahmenñ sollten gestrichen werden. Der Vor-

schlag des Amtes, Punkt 14 h) der vorgeschlagenen Schlußfolgerungen zu strei-

chen, ist annehmbar. Unterabsatz 5 h): Es wird vorgeschlagen, die Worte Ăund 

auf innerstaatlicher Ebene einheitlich seinñ zu streichen. Unterabsatz 5 d): Es 

sollte hinzugef¿gt werden: Ă... unter besonderer Ber¿cksichtigung des Wachs-

tumspotentials des jeweiligen Landesñ. Unterabsatz 5 f): Der Unterabsatz sollte 

gestrichen werden. Unterabsatz 5 g): Nach dem Wort ĂBildungñ sollten die 

Worte Ăund die Vermittlung von Fertigkeiten und Qualifikationenñ hinzugef¿gt 

werden. Unterabsatz 5 k): Es wird vorgezogen, die Gruppen von Personen mit 

besonderen Bedürfnissen nicht aufzulisten, sondern die Bestimmung dieser 

Gruppen der zuständigen Stelle zu überlassen. Sollten sie aufgelistet werden, 

dann sollten Ăeinheimische Bevºlkerungsgruppenñ aufgenommen werden. 

Unterabsatz 5 l): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

CEC: Unterabsatz 5 a): Ăalle Menschen haben ein Recht auf Bildung und 

Ausbildungñ ist inhaltlich zu breitgefaÇt. Dies kann so ausgelegt werden, als 

müßten die Sozialpartner, mit Ausnahme der Arbeitnehmer, lebenslänglich Bil-

dung/Ausbildung und Zugang zu Bildung und Ausbildung bereitstellen. Lebens-
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langes Lernen ist ein Schlüsselfaktor wirtschaftlicher Entwicklung, sollte aber 

nicht zu einer zusätzlichen Belastung für bereits bestehende Unternehmen 

werden. Unterabsatz 5 c): ĂOrientierungñ ist zu streichen. 

Libanon. Unterabsätze 5 a), 5 b) und 5 c): Es wird vorgeschlagen, die For-

mulierung Ăin Beratung mit den Sozialpartnernñ zu verwenden. Unterabsatz 5 c): 

Die Ansicht, daÇ die Bedeutung von ĂOrientierungsrahmenñ nicht ohne weiteres 

ersichtlich ist, wird geteilt. Es wird der Begriff ĂRichtlinienrahmenwerkñ vorge-

schlagen. Unterabsatz 5 h): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. Unter-

absatz 5 i): Es stellt sich die Frage, wie und womit die Regierung den sozialen 

Dialog auf internationaler Ebene stärken kann. Unterabsatz 5 l): Dem Vorschlag 

des Amtes wird zugestimmt. 

Litauen. Unterabsatz 5 c): Die Worte Ăund einen Orientierungsrahmenñ 

könnten gestrichen werden. Unterabsätze 5 h) und l): Den Vorschlägen des 

Amtes wird zugestimmt. 

Mauritius. Unterabsatz 5 c): Die Formulierung Ăeinen Orientierungsrah-

menñ sollte durch Ăeinen geeigneten Rahmenñ ersetzt werden. Unterabsªtze 5 h) 

und l): Den Vorschlägen des Amtes wird zugestimmt. 

Mexiko. Unterabsatz 5 c): Es wird vorgeschlagen, wie folgt umzuformulie-

ren: Ăunter Einbeziehung der Sozialpartner eine nationale Strategie, die als 

allgemeiner Rahmen für die Entwicklung ausbildungspolitischer Maßnahmen ... 

dient, festzulegen ...ñ. Punkt 14 h) der vorgeschlagenen Schlußfolgerungen: Der 

Streichung wird zugestimmt. Unterabsatz 5 h): Dem Vorschlag des Amtes wird 

zugestimmt. Unterabsatz 5 l): Es wird vorgeschlagen, wie folgt umzuformulie-

ren: ĂMechanismen fºrdern, die die Sozialpartner in die Lage versetzen, am 

sozialen Dialog ¿ber die Ausbildung teilzunehmen; sowie ...ñ. 

Neuseeland. Unterabsatz 5 h): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Unterabsatz 5 k): Die Liste der Gruppen Ămit besonderen Bed¿rfnissenñ sollte 

auch einheimische Bevölkerungsgruppen und ethnische Minderheiten umfassen, 

da diese Gruppen in vielen Fällen besondere Bedürfnisse hinsichtlich Bildung, 

Ausbildung und Beschäftigung allgemein haben. Unterabsatz 5 l): Dem Vor-

schlag des Amtes wird zugestimmt. 

NZCTU. Unterabsatz 5 c): Es wird angemerkt, daß Qualifikationsrahmen 

ein umfassenderer Begriff als ĂOrientierungsrahmenñ sein kºnnte. Unterab-

satz 5 h): Es wird empfohlen, folgenden Satz hinzuzuf¿gen: ĂDer Qualifikations-

rahmen sollte die in den einzelnen Wirtschaftszweigen und Berufsgruppen 

geplanten und nachgefragten Qualifikationen berücksichtigen und auf einem 

Bildungs- und Ausbildungsansatz beruhen, der dem innerstaatlichen Arbeits-

kräftebedarf langfristig entsprichtñ. 

Nicaragua. Unterabsatz 5 c): Es wird vorgeschlagen, die Worte Ăund einen 

Orientierungsrahmen f¿r ausbildungspolitische MaÇnahmen ... festlegenñ durch 
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folgenden Wortlaut zu ersetzen: Ăf¿r die Entwicklung und Stªrkung ausbildungs-

politischer MaÇnahmen ... festlegenñ. Unterabsatz 5 h): Dem Vorschlag des 

Amtes wird zugestimmt. Unterabsatz 5 l): Es wird empfohlen, diesen Unterab-

satz zu streichen, da er inhaltlich bereits in Unterabsatz 5 c) enthalten ist und in 

Teil II ausführlich behandelt wird. 

Niederlande. VNO-NCW. Unterabsatz 5 a): Das Konzept, wonach Ăalle 

Menschen ein Recht auf Bildung und Ausbildung habenñ sollte verstanden wer-

den: als Verantwortung des Staates, den Zugang zu unentgeltlicher Grund- und 

berufsvorbereitender Bildung zu gewährleisten; und als Verantwortung der 

Sozialpartner, sich über Maßnahmen zu einigen, die einen breiten Zugang zu 

Ausbildungsmöglichkeiten schaffen. Der vorliegende Wortlaut ist hinsichtlich 

der Frage der Verantwortlichkeiten unklar; es wird vorgeschlagen, wie folgt zu 

formulieren: Ăanerkennen, daÇ alle Menschen ein Recht auf Bildung und Ausbil-

dung haben, und allen Menschen eine aus öffentlichen Mitteln finanzierte 

Grund- und berufsvorbereitende Bildung garantieren, sowie in Zusammenarbeit 

mit den Sozialpartnern allen Menschen den Zugang zu lebenslangem Lernen 

sichernñ. Unterabsatz 5 c): Die Formulierung Ăund einen Orientierungsrahmen ... 

festlegenñ ist unklar und sollte gestrichen werden. Unterabsatz 5 f): Das Amt hat 

das Wort Ăgeeignetenñ in Ădie Entwicklung eines ... Ausbildungssystems...ñ 

gestrichen; es wird vorgezogen, es im Text zu belassen. Da sich das Ausbil-

dungsangebot am Markt orientiert, wird ernsthaft in Frage gestellt, ob dieser 

Unterabsatz beibehalten werden sollte; es wird vorgeschlagen, Unterabsatz 5 f) 

zu streichen. Unterabsatz 5 l): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Norwegen. Unterabsatz 5 c): Der Ausdruck Ăeinen Orientierungsrahmenñ 

sollte beibehalten werden. Unterabsatz 5 h): Es wird folgende Formulierung vor-

geschlagen: Ă... regionale und lokale Unterschiedlichkeiten ber¿cksichtigen und 

auf innerstaatlicher Ebene einheitlich und transparent seinñ. 

Philippinen. Unterabsatz 5 c): Der Ausdruck Ăeinen Orientierungsrahmenñ 

kºnnte vereinfacht werden zu Ăeinen Rahmenñ. Der Begriff Rahmen beinhaltet 

im Kontext eines Maßnahmenplans, daß dieser Rahmen bei der Formulierung 

strategischer Pläne für ein bestimmtes Ausbildungsprogramm als Richtlinie 

herangezogen wird; oder der Ausdruck Ăeinen Orientierungsrahmenñ wird im 

Unterabsatz beibehalten und besagt, daß er bei der Festlegung ausbildungspoli ti-

scher Maßnahmen als Fahrplan oder allgemeiner Rahmen dient. Unterabsät-

ze 5 h) und 5 l): Den Vorschlägen des Amtes wird zugestimmt. 

Portugal. Unterabsatz 5 c): Der Ausdruck Ăeinen Orientierungsrahmenñ 

sollte beibehalten werden, da hierüber nach einer ausgiebigen Debatte ein breiter 

Konsens erzielt wurde und sich darin die Grundsätze widerspiegeln, die dem 

institutionellen Rahmen innewohnen, der einer nationalen Strategie zugrunde 

liegt. Unterabsatz 5 f): Es läßt sich darüber streiten, ob dieser Unterabsatz beibe-

halten werden sollte, da er inhaltlich in andere Bestimmungen eingearbeitet 
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worden ist. Unterabsatz 5 h): Was mit diesem Satz ausgesagt werden soll, wird 

durch den vorgeschlagenen Zusatz möglicherweise klarer. Unterabsatz 5 l): Es 

wird dem ursprünglichen Wortlaut der Vorzug gegeben, da er breitgefaßter ist. 

Unterabsatz 5 m): Dem Unterabsatz kºnnte wahlweise am Satzende Ăfalls dies 

erforderlich oder gerechtfertigt istñ hinzugef¿gt werden oder er kºnnte gestri-

chen werden. 

CCP: Unterabsatz 5 h): In diesem Unterabsatz sollte zum Ausdruck 

gebracht werden, daß es eines Rahmens bedarf, der sich auf nationaler Ebene 

anwenden läßt, gleichzeitig aber flexibel genug ist, um regionalen und lokalen 

Unterschiedlichkeiten sowie Veränderungen im technologischen Bereich und 

Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt Rechnung zu tragen. Unterabsatz 5 l): Dem 

Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

UGT: Unterabsatz 5 c): Die Bedeutung ist nicht klar und der Wortlaut 

sollte daher geändert werden. Es geht darum, eine Reihe von Kernfragen festzu-

legen, die die ausbildungspolitischen Maßnahmen auf den verschiedenen Ebenen 

ansprechen sollten. Unterabsatz 5 k): Wünschenswert wäre es, neben den aufge-

zählten Gruppen von Arbeitnehmern auch auf inhaftierte und der Freiheit 

beraubte Personen zu verweisen. 

CGTP-IN: In Absatz 5 sollten zwei neue Unterabsätze eingefügt werden. 

Der auf Unterabsatz 5 a) folgende erste neue Unterabsatz sollte folgenden Wort-

laut haben: Ădie Bedingungen schaffen, die die Verwirklichung des Rechts aller 

Menschen auf Ausbildung, auf das im vorstehenden Absatz verwiesen wird, 

sicherstellenñ; der zweite, am Ende des Absatzes, sollte lauten: Ăf¿r die Vernet-

zung und Durchlªssigkeit von Bildung und Ausbildung sorgenñ. Unterab-

satz 5 l): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Bund der Landwirte Portugals (CAP): Unterabsatz 5 l): Dem Vorschlag des 

Amtes wird zugestimmt, doch wird betont, daß sich dies nicht auf den sozialen 

Dialog im Berufsbildungsbereich beschrªnken sollte. Die Worte Ă¿ber die Aus-

bildungñ sollten gestrichen werden, um einen breitergefaßten sozialen Dialog 

vorzusehen. 

Schweiz. Unterabsatz 5 c): Die Bedeutung des Ausdrucks Ăeinen Orientie-

rungsrahmenñ ist unklar; er sollte gestrichen werden. Unterabsatz 5 h): Dem 

Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. Unterabsatz 5 l): Dem Vorschlag des 

Amtes wird zugestimmt. 

UPS: Unterabsatz 5 a): Dieser Unterabsatz ist, was die Verantwortlichkei-

ten der Regierung und der Sozialpartner angeht, unklar formuliert. Der Text 

sollte demzufolge nach den Worten Ăein Recht auf Bildung und Ausbildung 

habenñ durch folgenden Zusatz geªndert werden: Ăindem sie allen Menschen 

eine aus Staatsmitteln finanzierte Grundbildung und berufsvorbereitende Ausbil-

dung garantieren, und indem sie sich in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 

dafür einsetzen, daß alle Zugang zu lebenslangem Lernen erhaltenñ. Unterab-

satz 5 c): Die Formulierung Ăund einen Orientierungsrahmen ... festlegenñ ist 

nicht klar und sollte gestrichen werden. Unterabsatz 5 f): Es sollte heißen: 
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Ă...eines f¿r die innerstaatlichen Verhªltnisse und Gepflogenheiten relevan-

ten...ñ. Unterabsatz 5 h): Der Versuch, die Nachfrage nach Qualifikationen mit 

dem Angebot in Einklang zu bringen, ist eine verquerte Sicht der Dinge. Das 

Problem ist genau andersherum gelagert, und zwar geht es darum, das Angebot 

an Qualifikationen mit den von den Unternehmen nachgefragten Qualifikationen 

in Einklang zu bringen, da sich die Unternehmen selbst der Marktnachfrage 

anpassen müssen. Dieser Teil des Textes sollte daher geändert werden. Unterab-

satz 5 k): Der Liste der Menschen Ămit besonderen Bed¿rfnissenñ sollte die 

Gruppe der begabten Kinder hinzugefügt werden, deren Entwicklung bei Besuch 

Ănormalerñ Schulen gebremst wird. 

SGB: Unterabsatz 5 c): Der Ausdruck Ăeinen Orientierungsrahmenñ ist vºl-

lig klar; er bezeichnet eine Sammlung von Regeln und Richtlinien. Der Aus-

druck sollte beibehalten werden. Unterabsatz 5 h): Der ursprüngliche Text sollte 

beibehalten werden. Unterabsatz 5 l): Der ursprüngliche Text sollte beibehalten 

werden. 

Spanien. Unterabsatz 5 c): Es wird folgender Wortlaut vorgeschlagen: 

Ăunter Einbeziehung der Sozialpartner eine nationale Strategie f¿r die Entwick-

lung von Ausbildungsmaßnahmen auf den unterschiedlichen Stufen (Erstausbil-

dung, Fortbildung) und Ebenen (auf nationaler, regionaler, lokaler, sektoraler 

und betrieblicher Ebene) festlegen, indem sie gegebenenfalls die für die Führung 

des sozialen Dialogs jeweils zuständigen Gremien und Stellen schaffen und auf 

das Erreichen dieses Ziels abgestellte allgemeine und spezifische Prioritäten und 

Ziele setzenñ. Punkt 14 h) der vorgeschlagenen Schlußfolgerungen: Dem Vor-

schlag des Amtes, diesen Punkt zu streichen, wird zugestimmt. Unterabsatz 5 h): 

Es wird vorgeschlagen Ăeinen nationalen Qualifikationsrahmen als ein techni-

sches Instrument einrichten, um das lebenslange Lernen zu erleichtern, Unter-

nehmen und Arbeitsvermittlungsstellen dabei zu helfen, die Nachfrage nach 

Quali fikationen mit dem Angebot in Einklang zu bringen, die einzelnen Men-

schen bei der Ausbildungs- und Berufswahl zu beraten und die Anerkennung 

von früher Erlerntem und von früher erworbenen Qualifikationen, Kompetenzen 

und Erfahrungen zu erleichtern. Dieser Rahmen sollte sich an sich wandelnde 

Technologien und Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt anpassen und entsprechend 

aktualisiert werden können, sowie regionale und lokale Unterschiedlichkeiten 

anerkennen, ohne daß dadurch die Transparenz auf nationaler Ebene und die 

¦bertragbarkeit auf andere Lªnder verloren gehen;ñ. Unterabsatz 5 l): Nach dem 

Wort ĂSozialpartnerñ sollte folgender Text eingef¿gt werden: Ă durch die allfäl-

lige Schaffung der notwendigen Gremien und Stellen im Bereich der Bildung 

und Ausbildungñ. 

Spanischer Arbeitgeberverband (CEOE): Unterabsatz 5 a): Dies ist der 

wichtigste Punkt der vorgeschlagenen Empfehlung. Problematisch ist, daß das 

Recht auf Bildung und das Recht auf Ausbildung im gleichen Absatz erwähnt 

und die zwei Konzepte somit ebenbürtig behandelt werden, ohne daß irgendein 

Unterschied gemacht wird zwischen dem Recht auf Bildung (das ausnahmslos ï 
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zumindest, was die Grundbildung betrifft ï der gesamten Bevölkerung garantiert 

werden sollte) und dem Recht auf Zugang zu beruflicher Ausbildung. Die 

Regierungen werden nicht in der Lage sein, ein Recht auf lebenslanges Lernen 

und einen universellen Zugang zu gewährleisten; demzufolge sollte ein 

Unterschied gemacht werden, und es sollte einerseits das Recht auf Bildung bei 

garantiertem universellen Zugang erklärt werden und andererseits, daß der 

Zugang zu Ausbildung gefördert und Hindernisse, die diesem Zugang ein Leben 

lang im Wege stehen, ausgeräumt werden müssen. 

UGT: Unterabsatz 5 c): Ăeinen Orientierungsrahmenñ sollte gestrichen wer-

den, da dieses Konzept in Unterabsatz 5 h) eingeführt und erläutert wird. 

CCOO: Ein ĂOrientierungsrahmenñ wird so verstanden, daß er auf bestim-

mte, sich aus der Ănationalen Strategieñ ergebende Zielsetzungen abzielt. Unter-

absatz 5 h): Das Wort ĂTransparenzñ ist im Hinblick auf die Zielsetzungen eines 

Ănationalen Qualifikationsrahmensñ aussagekrªftiger und klarer als das Wort 

ĂEinheitlichkeitñ. 

Arabische Republik Syrien. Unterabsatz 5 c): Es wird vorgeschlagen, den 

Text umzuformulieren, Ăeinen Orientierungsrahmen f¿r ausbildungspolitische 

Maßnahmenñ sollte durch Ăaufstellen und ausbildungspolitische MaÇnahmen ... 

festlegenñ ersetzt werden. 

Thailand. Unterabsatz 5 c): Die Formulierung Ăeinen Orientierungsrah-

menñ sollte beibehalten werden. Punkt 14 h) der vorgeschlagenen Schlußfolge-

rungen: Der Streichung wird zugestimmt. Unterabsätze 5 h) und 5 l): Den Vor-

schlägen des Amtes wird zugestimmt. 

NCLT. Unterabsatz 5 c): Es wird vorgeschlagen, den Ausdruck Ăeinen 

Leitfadenñ zu verwenden. 

Tschechische Republik. Unterabsätze 5 h) und l): Den Vorschlägen des 

Amtes wird zugestimmt. 

SPD: Unterabsatz 5 c): Es wird empfohlen, statt Ăeinen Orientierungsrah-

menñ die Formulierung Ăeinen geeigneten Rahmenñ zu verwenden. Der Vor-

schlag des Amtes, Punkt 14 h) der vorgeschlagenen Schlußfolgerungen zu strei-

chen, ist annehmbar. Unterabsatz 5 f): In der Wortfolge Ă... die Entwicklung 

eines ... entsprechenden Ausbildungssystemsñ wurde das Wort Ăgeeignetenñ 

vom Amt gestrichen; es wird vorgezogen, es im Text zu belassen. 

KZPS: Unterabsatz 5 b): Es wird vorgeschlagen, die Worte ĂEntwicklung 

der Humanressourcen undñ hinzuzuf¿gen, so daÇ sich folgender Wortlaut ergibt: 

Ăeine nationale Strategie f¿r die Entwicklung der Humanressourcen und f¿r Bil-

dungñ. Unterabsatz 5 c): Die Worte Ăeinen Orientierungsrahmenñ sollten durch 

Ăein Programmñ ersetzt werden. 

ĻMKOS: Unterabsatz 5 c): Die Formulierung Ăeinen Orientierungsrahmenñ 

ist akzeptabel. 
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Tunesien. Unterabsatz 5 c): Der Ausdruck Ăeinen Orientierungsrahmenñ 

sollte durch ĂBezugsrahmenñ ersetzt werden. Punkt 14 h) der vorgeschlagenen 

Schlußfolgerungen: Der Streichung wird zugestimmt. Unterabsätze 5 h) und 5 l): 

Den Vorschlägen des Amtes wird zugestimmt. 

Türkei. TÜRK-IS: Unterabsatz 5 c): Die Formulierung Ăund einen Orientie-

rungsrahmenñ sollte durch folgenden Wortlaut ersetzt werden: Ăfestlegen und als 

Orientierungshilfe dienende Alternativen ... vorlegenñ. Punkt 14 h) der vorge-

schlagenen Schlußfolgerungen: Der Streichung wird zugestimmt. Unterabsät-

ze 5 h) und 5 l): Den Vorschlägen des Amtes wird zugestimmt. 

Uruguay. Unterabsatz 5 c): Der Ausdruck Ăeinen Orientierungsrahmenñ 

bezieht sich auf theoretische Lösungsansätze, auf den wirtschaftlichen und sozi-

alen Kontext, auf Erfahrungswerte, auf Dienstleistungen erbringende öffentliche 

und private institutionelle Strukturen, sowie auf die Ermittlung der Akteure mit 

den einschlägigen Qualifikationen oder Fähigkeiten. Unterabsatz 5 h): Der vor-

geschlagene Text ist zweckdienlicher. Unterabsatz 5 l): Es wird folgender Wort-

laut vorgeschlagen: Ădie Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände dabei zu 

unterstützen, sich über den sozialen Dialog in Ausbildungsfragen zu konsultie-

renñ. 

PIT-CNT: Unterabsatz 5 c): Es wird nahegelegt, anstelle des Ausdrucks 

Ăeinen Orientierungsrahmenñ die Formulierung Ăeinen dreigliedrigen institutio-

nellen Rahmenñ zu verwenden. 

Vereinigte Staaten. Unterabsatz 5 a): Es wird befürwortet, daß der einzelne 

ein Recht darauf hat, in sein Humankapital zu investieren und die für ihn richtige 

Ausbildungsstufe und -form zu bestimmen. Die Formulierung Ăein Recht auf 

(...) Ausbildungñ lªÇt sich allerdings so auslegen, als best¿nde ein absoluter 

Rechtsanspruch, und aus diesem Grund kann sie nicht unterstützt werden. Ein 

allgemeiner Verweis auf Ausbildung als ein Recht könnte zur Folge haben, daß 

überzogene Forderungen, möglicherweise ohne genaue Zweckbestimmung, nach 

der Bereitstellung von Mitteln gestellt werden, so daß es zu einer Kollision mit 

dem prioritären Finanzierungsbedarf in anderen Bereichen, so z.B. im Bildungs-

bereich, kommen könnte. Der vorgeschlagene Text läßt an keiner Stelle einen 

Zweifel daran, daß sich die Mitglieder ausdrücklich und nachdrücklich für die 

Bereitstellung angemessener Ausbildungsmöglichkeiten für die Arbeitnehmer 

engagieren sollten. Die Urkunde würde folglich durch Streichen des Hinweises 

auf die Ausbildung als ein Recht nicht abgeschwächt. Der Satz sollte geändert 

werden und wie folgt lauten: Ăanerkennen, daÇ der einzelne ein Recht auf Bil-

dung und berufsvorbereitende Ausbildung sowie darauf hat, anderen Ausbil-

dungsformen nachzugehen, und sich in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 

dafür einsetzen, daÇ alle Zugang zu lebenslangem Lernen erhaltenñ. Unterab-

satz 5 c): Der Ausdruck Ăeinen Orientierungsrahmenñ wird so ausgelegt, daÇ es 

sich hierbei um eine Reihe von Konzepten, Richtlinien und Praktiken handelt. 

Da davon ausgegangen werden dürfte, daß eine Strategie eine Reihe anerkannter 
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Konzepte, Richtlinien und Praktiken umfaßt bzw. auf diesen beruht, sollten die 

Worte Ăund einen Orientierungsrahmenñ gestrichen werden. Punkt 14 h) der 

vorgeschlagenen Schlußfolgerungen: Der Streichung wird zugestimmt. Unterab-

satz 5 h): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. Unterabsatz 5 l): Die 

Änderung ist sinnvoll. Unterabsatz 5 m): Der Unterabsatz ist überflüssig, da die 

Frage des gleichberechtigten Zugangs bereits durch mehrere frühere Unterab-

sätze (so z.B. 4 f), 5 a), 5 d), 5 j) und 5 k)) abgedeckt ist; es wird empfohlen, 

5 m) zu streichen. 

USCIB: Unterabsatz 5 i): Es wird empfohlen, das Wort Ăinternationalerñ 

durch Ăzwischenstaatlicherñ zu ersetzen, da dieser Unterabsatz nicht so ausge-

legt werden sollte, als sollten Kollektivverhandlungen auf internationaler Ebene 

gefördert werden. 

Vereinigtes Königreich. Unterabsatz 5 a): Der Hinweis auf das Recht auf 

Bildung und Ausbildung bedarf einer näheren Erklärung. Unterabsatz 5 c): Der 

gesamte Text bedarf der Neufassung. Abgesehen davon, daß nicht sicher ist, was 

unter dem Ausdruck Ăeinen Orientierungsrahmenñ zu verstehen ist, scheint die 

beabsichtigte Aussage des Unterabsatzes, so wie er gegenwärtig formuliert ist, 

zu sein, ausbildungspolitische Maßnahmen sollten zum Zweck der Förderung 

des sozialen Dialogs entwickelt werden. Unterabsatz 5 h): Diese Formulierung 

ist ebenso wenig klar wie die ursprüngliche; das Amt wird um Rat hinsichtlich 

der Bedeutung des Ausdrucks Ăauf innerstaatlicher Ebene einheitlich seinñ 

ersucht. Sofern damit ausgesagt werden soll, daß er sich in Übereinstimmung 

mit der innerstaatlichen Gesetzgebung befinden sollte, regional aber unterschied-

lich sein kann, dann wªre die Formulierung akzeptabel, wobei nach Ălokale 

Unterschiedlichkeitenñ die Worte Ăsowie Unterschiedlichkeiten in der Nach-

frageñ eingef¿gt werden sollten; die Worte Ăzu beratenñ sollten durch Ăzu infor-

mieren und zu beratenñ ersetzt werden. Unterabsatz 5 l): Dem Vorschlag des 

Amtes wird zugestimmt (vorbehaltlich früherer Bemerkungen zu dem Begriff 

Ăsozialer Dialogñ; siehe unter Allgemeine Bemerkungen). 

Kommentar des Amtes 

Unterabsatz 5 c): Zum Ersuchen des Amtes um Klªrung des Begriffs Ăeinen 

Orientierungsrahmenñ gingen eine Reihe von Erklªrungen und Lºsungsvorschlä-

gen ein, wie sich dies klarer formulieren ließe. Es war kein eindeutiger Trend in 

den eingegangenen Lösungsvorschlägen ersichtlich; der ursprüngliche Text 

wurde daher zur weiteren Beratung auf der 92. Tagung der Internationalen 

Arbeitskonferenz beibehalten. 

Unterabsatz 5 h): In der Mehrzahl der Antworten wurde der vom Amt vor-

geschlagenen Umformulierung zugestimmt, wenngleich einige dem ursprüng-

lichen Text den Vorzug gaben. Andere Kommentare dagegen ließen erkennen, 

daß unklar war, was die vorgeschlagenen Änderungen implizieren. Angesichts 

der eingegangenen Antworten wurde der ursprüngliche Text beibehalten. 
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Unterabsatz 5 l): In der überwiegenden Mehrzahl der Antworten wurde der 

vom Amt vorgeschlagenen Umformulierung zugestimmt. 

Absatz 5 erscheint mit geringfügigen redaktionellen Änderungen, um den 

Text klarer zu gestalten, als Absatz 5 der vorgeschlagenen Empfehlung. 

II.  ENTWICKLUNG UND DURCHFÜHRUNG EINER BILDUNGS- UND 

AUSBILDUNGSPOLITIK 

6.  Die Mitglieder sollten ein koordiniertes Bildungs- und Ausbildungssystem einrich-

ten und unterhalten und sich verpflichten, innerhalb des Konzepts des lebenslangen Lernens 

weitere Verbesserungen daran vorzunehmen, wobei die Hauptverantwortung des Staates für 

die Bildung und berufsvorbereitende Ausbildung und die Ausbildung der Arbeitslosen 

berücksichtigt und die Rolle der Sozialpartner im Bereich der Weiterbildung anerkannt 

werden sollte. Bildung und berufsvorbereitende Ausbildung umfaßt die obligatorische 

Grundbildung, die Grundkenntnisse, Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten und eine zweck-

mäßige Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologie einschließt. 

Bemerkungen zu Absatz 6 

Australien. Im Gegensatz zum ersten Teil des Absatzes, in dem auf die 

ĂHauptverantwortung des Staates für die Bildung und berufsvorbereitende Aus-

bildungñ verwiesen wird, definiert der letzte Satz die Bildungsaufgabe als Ăobli-

gatorische Grundbildungñ. Es ist wichtig, diese Bestimmung des Begriffs ĂBil-

dungñ in diesem Absatz beizubehalten. Die Hauptverantwortung f¿r Grundbil -

dung und berufsvorbereitende Ausbildung liegt bei den Mitgliedern. 

Regierung des Bundesstaates Queensland. Die vorgeschlagene Umformu-

lierung ist akzeptabel. 

ACTU: Die Regierungen haben die von den Bildungssystemen zu errei-

chenden Ziele zu formulieren und das Erreichte zu evaluieren, um für mehr 

Kohärenz und einen stärkeren logischen Zusammenhang zwischen den Syste-

men der Grundbildung, der Berufsbildung und dem Hochschulbildungssystem 

zu sorgen. Demzufolge sollte ein Satz mit folgendem Wortlaut hinzugefügt wer-

den: ĂDar¿ber hinaus sollte die Ausgangsbasis ausbildungspolitischer MaÇnah-

men die Entwicklung innerstaatlicher Systeme der Anerkennung von früher 

Erlerntem und wo auch immer erworbener vorhandener Qualifikationen sein. In 

den Fällen, in denen kein formelles Beschäftigungsverhältnis besteht, sollte der 

Staat Systeme für die Anerkennung von Qualifikationen schaffen, um den 

Arbeitnehmern den Zugang zum formellen Bildungssystem zu ermöglichen, so 

daß sie sich weiterqualifizieren können und Zugang zu lebenslangem Lernen 

erhaltenñ. 

Belgien. Regierung Flanderns. Die Definition der Begriffe Grundbildung 

und berufsvorbereitende Ausbildung ist nicht klar; die jeweiligen Begriffsbe-

stimmungen sollten geklärt werden und unter Absatz 3 erscheinen. 
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CNT: Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Brasilien. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Costa Rica. Der Vorschlag des Amtes ist klarer. 

Dänemark. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Dominikanische Republik. Der Absatz ist zu lang und sollte gekürzt wer-

den. 

El Salvador. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Finnland. Der Absatz wird durch die Neuformulierung des Amtes klarer, 

ohne daß dadurch der Kern der Aussage geändert wird. 

Frankreich. Der Text ist lesbarer zu gestalten; es wird vorgeschlagen, ihn 

wie folgt in drei Unterabsªtze zu unterteilen: ĂDie Mitglieder sollten: 

a) ein koordiniertes System für lebenslanges Lernen und die berufliche Aus-

bildung einrichten und unterhalten und sich verpflichten, weitere Verbesse-

rungen daran vorzunehmen; 

b) zur Erreichung dieses Ziels berücksichtigen, daß sie die Hauptverantwor-

tung für die Bildung und berufsvorbereitende Ausbildung und die Ausbil-

dung der Arbeitslosen tragen und die Rolle der Sozialpartner im Bereich 

der Weiterbildung anerkennen; 

c) bekräftigen, daß Bildung und berufsvorbereitende Ausbildung die obligato-

rische Grundbildung, zumindest aber die Vermittlung von Grundkenntnis-

sen, wie da sind Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten, umfaßt und eine 

zweckmäßige Verwendung von Informations- und Kommunikationstechno-

logie einschlieÇt.ñ 

Irland. Es ist nicht klar, was in diesem Zusammenhang unter elementaren 

Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten zu verstehen ist und ob Lernbehinderte 

hier einbezogen sind. 

Italien. CGIL, CISL, UIL. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Japan. JTUC-RENGO. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Kanada. Gegen den Vorschlag des Amtes ist nichts einzuwenden; der Text 

von Teil II enthält allerdings zahlreiche Wiederholungen. 

Libanon. Dieser Absatz wird als eine Wiederholung des bereits in Unterab-

satz 5 g) Gesagten betrachtet; es wird vorgeschlagen, ihn zu streichen. 

Litauen. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Mauritius. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Mexiko. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 
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Neuseeland. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Business New Zealand: In Anbetracht des Vorschlags der Regierung, einen 

Verweis auf Ăsonstige interessierte Parteienñ in Absatz 1 aufzunehmen, wird 

nahegelegt, einen gleichlautenden Hinweis in diesen Absatz aufzunehmen und 

damit anzuerkennen, daß die Ausbildungspartner des privaten Sektors ebenso 

wie der Staat und die Sozialpartner eine Rolle in der Bildung und Ausbildung 

spielen; nach dem Wort ĂSozialpartnerñ sollte hinzugef¿gt werden Ăund sonsti-

ger interessierter Parteienñ. 

NZCTU: Es wird empfohlen, in den Absätzen 6 und 7 auf das Konzept des 

bezahlten Bildungsurlaubs zu verweisen sowie auf die Bedeutung von Kollektiv-

verhandlungen, wenn es darum geht sicherzustellen, daß lebenslanges Lernen 

und der Zugang zu Bildung und Ausbildung fest in den Arbeitsbeziehungen ver-

ankert werden. 

Nicaragua. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Norwegen. Der Absatz sollte durch Aufnahme eines Verweises auf Ăfr¿h-

kindliche Bildungñ unter ĂBildungñ die breitgefaÇte Sicht des lebenslangen Ler-

nen herausstellen. 

Philippinen. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Portugal. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Schweiz. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt; der Begriff Ăberufs-

vorbereitende Ausbildungñ sollte Bestandteil von Absatz 3 (Begriffsbestim-

mungen) sein. 

Spanien. Es wird vorgeschlagen, das Wort ĂWeiterbildungñ durch ĂFortbil-

dungñ zu ersetzen. 

Arabische Republik Syrien. Der ursprüngliche Absatz sollte beibehalten 

werden. 

Thailand. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Tschechische Republik. SPD; KZPS. Dem Vorschlag des Amtes wird zuge-

stimmt. 

ĻMKOS: Es wird empfohlen, die Formulierung Ădie Rolle der Sozialpart-

ner im Bereich der Weiterbildungñ in Ădie Rolle der Sozialpartner im Bereich 

des lebenslangen Lernensñ zu ªndern. 

Tunesien. Der neugefaßte Text ist klarer und sollte beibehalten werden. 

Türkei. TÜRK-IS. Der neugefaßte Text ist klarer gestaltet. 

Uruguay. Der neugefaßte Absatz ist ausreichend klar. 

Vereinigte Staaten. Der neugefaßte Text ist klarer gestaltet. 
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Kommentar des Amtes 

Die große Mehrheit der Antworten sprach sich für die Umformulierung die-

ses Absatzes aus und stimmte zu, daß der Text dadurch klarer werde. In einigen 

Antworten wurde vorgeschlagen, den Text weiter redaktionell zu überarbeiten, 

um den Absatz kohärenter zu machen. Andere wiederum äußerten die Ansicht, 

der Absatz sei zu lang und sollte in Unterabsätze unterteilt werden. In einer 

Reihe von Antworten wurde angemerkt, der letzte Satz enthalte eine Definition 

des Begriffs ĂBildung und berufsvorbereitende Ausbildungñ und sei folglich in 

Absatz 3, der Begriffsbestimmungen in der Urkunde verwendeter Grundbegriffe 

enthält, besser angesiedelt. 

Auf der Grundlage der Mehrzahl der eingegangenen Antworten erscheint 

Absatz 6 in der geänderten Fassung nunmehr als 6.1 und 6.2 der vorgeschlage-

nen Empfehlung. 

7.  Die Mitglieder sollten die Stärkung des sozialen Dialogs im Bereich der Ausbildung 

fördern als Grundvoraussetzung für die Entwicklung der Ausbildungssysteme und die Rele-

vanz, Qualität und Kostenwirksamkeit der Programme. 

Bemerkungen zu Absatz 7 

Brasilien. Der Wortlaut sollte wie folgt geªndert werden: ĂDie Mitglieder 

sollten a) die dreigliedrige soziale Aussprache über die Ausbildung als ein 

Grundprinzip für die Entwicklung von Ausbildungssystemen fördern; b) zur 

Gewährleistung der Relevanz ausbildungspolitischer Maßnahmen bei ihrer 

Entwicklung und Durchführung Einzel- und Gesamtziele in Betracht ziehen, die 

auf soziale Wirksamkeit und ein qualitativ hohes Ausbildungsniveau abgestellt 

sind. Erwägungen dieser Art werden sich in der Beachtung äußern, die beson-

ders schutzbedürftige Sektoren, die Integration in beschäftigungspolitische Maß-

nahmen, ein angemessener Inhalt und angemessene Methoden, sowie die 

ständige Weiterbildung der Ausbilder und die Gewährleistung von Ausbildungs-

diensten, die den Bedürfnissen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer entspre-

chen, findenñ. 

Frankreich. Es wird vorgeschlagen, diesen Absatz vereinfacht wie folgt zu 

formulieren: ĂDie Mitglieder sollten die Stªrkung des sozialen Dialogs im 

Bereich Ausbildung als Voraussetzung für die Entwicklung der Ausbildungs-

systeme und die Relevanz, Qualität und Kostenwirksamkeit von Programmen 

fördernñ. 

Libanon. Der Absatz stellt eine Wiederholung des bereits in Unterab-

satz 5 i) Gesagten dar; diese beiden Absätze lassen sich zu einem Absatz zusam-

menlegen. 
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Kommentar des Amtes 

Absatz 7 erscheint unverändert als Absatz 7 der vorgeschlagenen Empfeh-

lung. 

8.  Bei Investitionen in Bildung und Ausbildung sollten Benchmarks für vergleichbare 

Länder, Regionen und Sektoren in Betracht gezogen werden. 

Bemerkungen zu Absatz 8 

Ägypten. Investitionen in Bildung und Ausbildung sind Orientierungs-

punkte für vergleichbare Länder, Regionen und Sektoren. 

Australien. Regierung des Bundesstaates Queensland. Dem Vorschlag des 

Amtes wird zugestimmt. 

ACTU: Um eine bessere Anerkennung von Bildungs- und Ausbildungser-

gebnissen sowie eine stärkere Teilnahme an Bildungs- und Ausbildungsmaßnah-

men zu fördern, sollte ein zusätzlicher Satz mit folgendem Wortlaut aufgenom-

men werden: ĂAls Bestandteil eines Qualitªtssicherungsrahmens sollten dar¿ber 

hinaus internationale und nationale Benchmarks für die Bildung und Ausbildung 

von Berufsanfängern und bereits Erwerbstätigen sowie für die Teilnahmequoten 

von Ausbildungsprogrammen erarbeitet werdenñ. 

Belgien. CNT. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Brasilien. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Costa Rica. Der ursprüngliche Text ist klarer. 

Dänemark. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

LO, AC und FTF. Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden. 

Deutschland. Der Absatz sollte gestrichen werden, da Benchmarking-Pro-

zesse im Bildungsbereich nicht für sinnvoll erachtet werden. 

El Salvador. Der neue Wortlaut ist präziser. 

Eritrea. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Finnland. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

KT. Die Kommission der kommunalen Arbeitgeber befürwortet die Unter-

stützung und Beratung auf nationaler Ebene bei Bemühungen, die nachgefragten 

Qualifikationen mit dem Ausbildungsangebot in Einklang zu bringen, und 

spricht sich für den Verweis auf regionale und lokale Besonderheiten aus. 

Frankreich. Dieser Absatz ist unklar; was das Wort ĂInvestitionenñ angeht, 

ist zu klªren, ob damit ĂEinbeziehungñ oder Ăfinanzielle Verpflichtungenñ 

gemeint ist. 
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Irland. Benchmarking ist ein angemessener Ausdruck; besser wäre mög-

licherweise das Wort Vergleich. 

Italien. CGIL, CISL, UIL. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Japan. JTUC-RENGO. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Kanada. Gegen den Vorschlag des Amtes ist nichts einzuwenden, doch ent-

hält Teil II viele Wiederholungen. 

Libanon. Der Ausdruck ĂBenchmarksñ ist in der vom Amt vorgeschlagenen 

Formulierung nach wie vor unklar. ĂMeilensteineñ ist klarer als ĂBenchmarksñ. 

Litauen. Die Aufnahme dieses Absatzes wird in Frage gestellt. Es ist 

unklar, was mit Ăvergleichbare Lªnderñ ausgedr¿ckt werden soll. 

Mauritius. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Mexiko. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Neuseeland. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt; Länderver-

gleiche sind zwar nützlich, jedes Land wird aber je nach seinen Gegebenheiten 

in die Bildung und Ausbildung investieren. 

Nicaragua. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Philippinen. Die Mitgliedstaaten unterscheiden sich hinsichtlich ihrer wirt-

schaftlichen Entwicklung; bei Investitionen in Bildung und Ausbildung sollten 

daher nur für vergleichbare Länder geltende Benchmarks in Betracht gezogen 

werden. 

Portugal. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

CCP: Dieser Änderung wird nicht zugestimmt: der frühere Wortlaut ent-

hielt nichts Überflüssiges. 

Schweiz. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Spanien. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

CCOO: Der Ausdruck ĂBenchmarksñ ist ein allzu hochgestochenes Kon-

zept; es sollte der Ausdruck ĂBezugsmaÇstabñ verwendet werden. 

Thailand. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Tschechische Republik. SPD; KZPS; ĻMKOS: Dem Vorschlag des Amtes 

wird zugestimmt. 

Tunesien. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Türkei. TÜRK-IS: Der Vorschlag des Amtes ist akzeptabel. 

Vereinigte Staaten. Es wird folgender Wortlaut vorgeschlagen: ĂInvestitio-

nen in Bildung und Ausbildung sollten im Hinblick auf vergleichbare Länder, 

Regionen und Sektoren erwogen werdenñ. 
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Kommentar des Amtes 

Die vom Amt vorgeschlagene Umformulierung dieses Absatzes fand starke 

Unterst¿tzung, und es bestand Einvernehmen, daÇ der Begriff ĂBenchmarksñ 

impliziert, daß sie einen Bezugspunkt darstellen. In einigen Antworten wurde 

erklªrt, der Begriff ĂBenchmarksñ sei ungebracht, und es wurden Alternativlö-

sungen vorgeschlagen. Andere wiederum stellten die Aufnahme dieses Absatzes 

in Frage. 

Absatz 8 erscheint unverändert als Absatz 8 der vorgeschlagenen Empfeh-

lung. 

III.  BILDUNG UND BERUFSVORBEREITENDE AUSBILDUNG 

Allgemeine Bemerkungen zu Teil III  

Australien. ACTU: Es sollte eine der Hauptverantwortungen von Regie-

rungen sein, für Zugang zu unentgeltlicher allgemeiner Grundbildung zu sorgen. 

Diese Verantwortung sollte nicht durch internationale Entwicklungshilfe oder an 

Strukturanpassungsprogramme geknüpfte Bedingungen ausgehöhlt werden, und 

sie sollte die Bereitstellung von Ressourcen und Finanzmitteln einschließen, die 

erforderlich sind, um Hemmnisse auszuräumen, die Menschen in ländlichen 

Gebieten und Regionen oder aufgrund der Ădigitalen Kluftñ Ausgeschlossene an 

der Teilnahme an Bildung und Ausbildung hindern. Die vorgeschlagene 

Empfehlung sollte die Regierungen ermutigen, die Grundbildung sicherzustellen 

als einem Schlüsselelement für eine nachhaltige Entwicklung sowie als eine der 

wichtigsten Voraussetzungen dafür, daß allen Menschen, darunter auch Erwach-

sene, denen Bildungs- und Ausbildungschancen in der Jugend vorenthalten wur-

den, funktionelle Lese-, Schreib-, und Rechenfähigkeiten vermittelt werden. 

Dominikanische Republik: Den Vorschlägen wird zugestimmt; die vom 

Staat zu ergreifenden Maßnahmen sollten allerdings präzisiert werden. 

9.  Die Mitglieder sollten: 

a) ihre Verantwortung für die Bildung und berufsvorbereitende Ausbildung anerkennen 

und den Zugang für alle verbessern, um die Beschäftigungsfähigkeit zu stärken und 

soziale Ausgrenzung zu verhüten; 

b) Ansätze für eine nichtformale Bildung und Ausbildung entwickeln, insbesondere für 

Erwachsene, denen Bildung- und Ausbildungschancen in der Jugend vorenthalten 

wurden; 

c) soweit wie möglich die neue Informations- und Kommunikationstechnologie für das 

Lernen und die Ausbildung nutzen; 

d) die Bereitstellung von Informationen und Orientierungshilfen zu Beruf, Arbeitsmarkt 

und Laufbahn sowie Berufsberatung gewährleisten, ergänzt durch Informationen über 
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die Rechte und Pflichten aller Beteiligten aufgrund der Arbeitsgesetzgebung und 

anderer Formen von arbeitsrechtlichen Vorschriften; 

e) sicherstellen, daß Bildungs- und berufsvorbereitende Ausbildungsprogramme relevant 

sind und ihre Qualität aufrechterhalten wird; 

f) sicherstellen, daß Berufsbildungs- und Ausbildungssysteme entwickelt und gestärkt 

werden, um ausreichende Möglichkeiten für die Entwicklung und Zertifizierung von 

Qualifikationen zu bieten, die für den Arbeitsmarkt relevant sind. 

Bemerkungen zu Absatz 9 

Australien. Siehe den Kommentar zu Absatz 6. 

Brasilien. Unterabsatz 9 a): Der Wortlaut sollte wie folgt geändert werden: 

ĂBeschªftigungsfªhigkeitñ sollte durch die Formulierung Ăden Zugang zu und 

einer Beschäftigung und ihre Sicherung, die Anfangsgehälter und das Einkom-

menswachstumñ ersetzt werden. Unterabsatz 9 b): am Satzende sollten folgende 

Worte hinzugef¿gt werden: Ăund erfolgreiche Experimente von Basisorganisa-

tionen und von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden im Bereich Bildungs-

maßnahmen für junge Menschen und Erwachsene anerkennen und fördern, ins-

besondere in Verbindung mit Berufsbildungñ. 

Dänemark. DA. Unterabsatz 9 d): Lediglich in einem Unterabsatz auf 

Orientierungshilfen zu verweisen scheint höchst zurückhaltend; sowohl die Prä-

ambel als auch Teil I sollten einen Hinweis auf den Bedeutungsinhalt des Worts 

ĂOrientierungshilfeñ (Berufsberatung) enthalten, und auch diesem Unterabsatz 

sollte ein entsprechender Hinweis an geeigneter Stelle hinzugefügt werden. 

Frankreich. Unterabsatz 9 a): Der Text ist überflüssig und ließe sich ver-

einfachen; es wird folgender Wortlaut vorgeschlagen: Ăden Zugang zur Bildung 

und berufsvorbereitenden Ausbildung f¿r alle verbessernñ. Unterabsatz 9 c): Die 

Satzkonstruktion lªÇt zu w¿nschen ¿brig. Es sind nicht die Mitglieder die Ăler-

nen und ausgebildet werdenñ; es wird folgende Formulierung vorgeschlagen: 

Ăsoweit wie mºglich den Einsatz der neuen Informations- und Kommunikations-

technologie beim Lernen und in der Ausbildung fºrdernñ. Unterabsatz 9 d): Die 

Worte Ăergªnzt durchñ sollten durch Ăsowie von Informationenñ ersetzt werden. 

Unterabsatz 9 f): Die Zertifizierung von Qualifikationen wird bereits unter 9 b) 

erwähnt; dieser Unterabsatz sollte demzufolge vereinfacht werden; es wird vor-

geschlagen, ĂBildungs- und Ausbildungschancenñ durch die Worte Ăarbeits-

marktorientierte Bildungs- und Ausbildungschancenñ zu ersetzen. 

Italien. Unterabsatz 9 a) sollte ein Hinweis auf Bildung und Erstausbildung 

vorangestellt werden. 

Japan. Unterabsatz 9 b): Es wird um Klärung der Bedeutung des Begriffs 

Ănichtformale Bildung und Ausbildungñ gebeten. 

Kanada. CEC: Unterabsatz 9 d): Wenn es um die mögliche Bereitstellung 

von Informationen zu Beruf, Arbeitsmarkt und Laufbahn geht, sollten auch 
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Informationen zur selbständigen Erwerbstätigkeit erwähnt werden. Durch Hin-

weise auf Arbeitsgesetzgebung, Rechte und Pflichten wird der Text nicht klarer. 

Libanon. Unterabsatz 9 a): Dieser Unterabsatz sollte mit Unterabsatz 5 g) 

in einem Unterabsatz zusammengefaßt werden. Unterabsatz 9 b): Es wird vorge-

schlagen, am Ende dieses Unterabsatzes folgenden Text hinzuzuf¿gen: Ăund 

eine besondere Bildungseinrichtung für die Schulung von Ausbildern in diesen 

Ansªtzen schaffenñ. Unterabsatz 9 c): Dieser Unterabsatz ist subsumsiv in 

Absatz 4 enthalten und bedarf nicht der Wiederholung. Unterabsatz 9 d): Die 

Worte Ădie Bereitstellung von Informationen ... gewªhrleistenñ sollten durch die 

Formulierung ĂInformationen ... bereitstellenñ ersetzt werden. Unterabsatz 9 f): 

Es wird vorgeschlagen, wie folgt zu formulieren: ĂBerufsbildungs- und Ausbil-

dungssysteme entwickeln und deren praktische Umsetzung überwachen, um ... 

zu bietenñ. 

Neuseeland. Unterabsatz 9 b): Die Verwendung von Ăvorenthaltenñ wird in 

Frage gestellt; es wird vorgeschlagen, wie folgt zu formulieren: Ădie in der 

Jugend keinen Zugang zu Bildung und Ausbildung hattenñ. 

Norwegen. Unterabsatz 9 b): Die Formulierung Ădenen Bildungs- und 

Ausbildungschancen in der Jugend vorenthalten wurdenñ ist mºglicherweise zu 

eingeschrªnkt und sollte durch Ădie in der Jugend keine Mºglichkeit hatten, sich 

zu bilden und ausbilden zu lassenñ ersetzt werden. 

Portugal. CGTP-IN: Unterabsatz 9 b): Der Wortlaut sollte geändert wer-

den, so daÇ es wie folgt heiÇt: ĂAbsªtze f¿r eine formale und eine nichtformale 

Bildung und Ausbildung entwickeln, insbesondere für Erwachsene, denen Bil-

dungs- und Ausbildungschancen in der Jugend vorenthalten wurdenñ. 

Vereinigte Staaten. Unterabsatz 9 f): Der Inhalt wird bereits von Absatz 6 

und den Unterabsätzen 9 d) und e) abgedeckt; es wird empfohlen, Unterab-

satz 9 f) zu streichen. 

Vereinigtes Königreich. Unterabsatz 9 d): Es wird vorgeschlagen, das Wort 

ĂvonĂ durch Ăgeeigneterñ zu ersetzen. 

Kommentar des Amtes 

Da die eingegangenen Antworten sehr unterschiedlicher Art waren, kam 

keine ausreichende Unterstützung für eine Änderung des vorliegenden Textes 

zustande. 

Absatz 9 erscheint mit geringfügigen redaktionellen Änderungen als 

Absatz 9 der vorgeschlagenen Empfehlung. 
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IV.  ENTWICKLUNG VON QUALIFIKATIONEN UND KOMPETENZEN 

BERUFSTÄTIGER UND ARBEITSLOSER ARBEITNEHMER 

Allgemeine Bemerkungen zu Teil IV 

Australien. ACTU: Teil IV sollte die Rolle der Sozialpartner bei der Ent-

wicklung hochrangiger Qualifikationen, die zu dauerhaften menschenwürdigen 

Arbeitsplätzen führen, hervorheben; die Prioritäten hierbei sollten geringquali fi -

zierte Arbeitnehmer sein sowie Maßnahmen, die darauf abzielen, auf dem Wege 

über Kollektivvereinbarungen soziale Ausgrenzung und Diskriminierung, insbe-

sondere von Frauen, Wanderarbeitnehmern, einheimischen und in der informel-

len Wirtschaft tätigen Arbeitnehmern zu bekämpfen. 

Brasilien. Der Titel in der englischen Fassung sollte abgeändert werden und 

wie folgt lauten: Ădevelopment of qualifications and competencies of employed 

and unemployed workersñ. 

Frankreich. Teil IV ist verworren; er behandelt im gleichen Atemzug die 

Ausbildung berufstätiger und die Ausbildung arbeitsloser Arbeitnehmer. Es wird 

vorgeschlagen, den arbeitslosen Arbeitnehmern einen gesonderten Abschnitt zu 

widmen. Absatz 10 ist zu lang ï zehn Unterabsätze; es sollte erwogen werden, 

ihn in mehrere Absätze aufzuspalten. 

Japan. Das Wort ĂQualifikationenñ im Titel sollte gestrichen werden, da 

ĂKompetenzenñ Qualifikationen umfassen. 

Mauritius. Es wird vorgeschlagen, den Titel wie folgt umzuformulieren: 

ĂEntwicklung von Qualifikationen und Kompetenzen berufstªtiger, umgruppier-

ter und arbeitsloser Arbeitnehmerñ und einen Unterabsatz k) mit dem Wortlaut 

Ăausbildungspolitische Maßnahmen entwickeln, die die wirksame Umstellung 

von Arbeitnehmern von einem Wirtschaftssektor in einen anderen sicherstellenĂ 

hinzuzufügen. 

Mexiko. Wird der Begriff ĂKompetenzenñ verwendet, dann sollte festge-

stellt werden, daß berufliche Kompetenz in allen Ländern eine direkte Funktion 

des jeweiligen Bildungs- und beschäftigungspolitischen Konzepts und dessen 

praktischer Umsetzung ist. Doch die in einem bestimmten Kontext eingesetzten 

und vorhandenen Qualifikationen, Kenntnisse, Kompetenzen und Fachkennt-

nisse weisen auch gemeinsame und einander ergänzende Merkmale auf. Es wäre 

zweckmäßig, die Begriffe Grund- bzw. Basiskompetenzen und den Begriff der 

sogenannten spezifischen Kompetenzen zu klären, damit festgelegt werden 

kann, wo die jeweiligen Verantwortlichkeiten der Regierung und sonstiger Stel-

len, beispielsweise der Unternehmen, bei der Entwicklung dieser beiden Arten 

von Kompetenzen liegen. Dar¿ber hinaus sollte der Begriff ĂBeurteilung von 

Qualifikationenñ definiert werden, zumal in Teil V hierauf verwiesen wird. 
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Kommentar des Amtes 

Da die englische und die französische Fassung des Titels nicht überein-

stimmten, und da die Begriffsbestimmung in Unterabsatz 3 b) besagt, daß der 

Begriff ĂKompetenzenñ Fªhigkeiten umfaÇt, hat der RedaktionsausschuÇ den 

Titel dieses Teils neu formuliert, um die beiden sprachlichen Fassungen mitein-

ander in Einklang zu bringen. 

Der Titel erscheint in der geänderten Form als Titel von Teil IV der vorge-

schlagenen Empfehlung. 

10.  Die Mitglieder sollten: 

a) unter Einbeziehung der Sozialpartner die laufende Ermittlung von Tendenzen im 

Bereich der Qualifikationen, die von einzelnen Menschen, Unternehmen, der Wirt-

schaft und der Gesellschaft als Ganzes benötigt werden, fördern; 

b) das am Arbeitsplatz Erlernte, einschließlich des auf formalem und informellem Wege 

Erlernten, und die Arbeitserfahrung anerkennen; 

c) Initiativen der Sozialpartner im Bereich der Ausbildung im zweiseitigen Dialog, ein-

schließlich Kollektivverhandlungen, unterstützen; 

d) die Rolle der Sozialpartner, Unternehmen und Arbeitnehmer beim Beitrag zur Ausbil-

dung anerkennen, positive Maßnahmen zur Stimulierung von Investitionen in die Aus-

bildung und zur Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen bereitstellen und die Hauptver-

antwortung für die Ausbildung der Arbeitslosen übernehmen; 

e) die Ausweitung des Lernens und der Ausbildung am Arbeitsplatz fördern durch: 

i) den Einsatz hochleistungsfähiger Arbeitspraktiken; 

ii)  die Durchführung betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildungsmaßnahmen 

mit öffentlichen und privaten Ausbildungsanbietern und größere Nutzung der 

Informations- und Kommunikationstechnologie; und 

iii)  die Anregung der Verwendung neuer Formen des Lernen, begleitet von geeigne-

ten sozialpolitischen Maßnahmen, um die Teilnahme an der Ausbildung zu 

erleichtern; 

f) private und öffentliche Arbeitgeber eindringlich ersuchen, im Bereich der Humanres-

sourcenentwicklung vorbildliche Praktiken anzunehmen; 

g) Strategien, Maßnahmen und Programme für Chancengleichheit entwickeln, um die 

Ausbildung für Frauen sowie bestimmte Gruppen und Wirtschaftssektoren und für 

Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu fördern und durchzuführen, mit dem Ziel, 

Ungleichheiten zu verringern; 

h) Chancengleichheit und Zugangsmöglichkeiten bei der Berufsberatung und Weiterquali -

fizierung für alle Arbeitnehmer sowie die Unterstützung der Umschulung von Arbeit-

nehmern, deren Arbeitsplatz gefährdet ist, fördern; 

i) multinationale Unternehmen auffordern, ihren Arbeitnehmern in Heimat- und Gast-

ländern auf allen Ebenen Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, um den 

Erfordernissen der Unternehmen Rechnung zu tragen und einen Beitrag zur Entwick-

lung des Landes zu leisten; 
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j) die Entwicklung von Ausbildungsmaßnahmen für ihre eigenen Beschäftigten fördern, 

wobei die Rolle der Sozialpartner im öffentlichen Sektor anerkannt werden sollte, und 

ausgewogene Ausbildungschancen für alle Arbeitnehmer vorsehen. 

Bemerkungen zu Absatz 10 

Ägypten. Unterabsatz 10 j): Dieser Unterabsatz bezieht sich lediglich auf 

die Bediensteten, nicht aber auf alle Arbeitnehmer des privaten wie des öffent-

lichen Sektors. 

Australien. Unterabsatz 10 g): Dieser Unterabsatz ist nicht klar formuliert, 

insbesondere, was den Hinweis Ăsowie bestimmte Gruppen und Wirtschaftssek-

toren und f¿r Menschen mit besonderen Bed¿rfnissenñ angeht; er sollte ¿ber-

prüft werden, um die beabsichtigte Aussage klarer zu gestalten. Unterab-

satz 10 h): Was den Satzteil ĂUnterst¿tzung der Umschulung von Arbeitneh-

mern, deren Arbeitsplatz gefªhrdet istñ angeht, so bedarf es hier einer nªheren 

Bestimmung. Es ist zwar richtig, daß eine solche Unterstützung in vielen Fällen 

angebracht ist, doch oftmals ist es besser, wenn die Arbeitsuchenden zunächst 

einmal den Arbeitsmarkt Ătestenñ und erst daraufhin konzentriert jenen geholfen 

wird, denen das erfolgreiche Überwechseln in eine alternative Beschäftigung 

Schwierigkeiten bereitet. Unterabsatz 10 j): Die Formulierung Ăf¿r alle Arbeit-

nehmerñ schlieÇt alle Arbeitnehmer und nicht nur die öffentlichen Bediensteten 

ein; eingeschlossen darin sind gleichfalls die Beschäftigten der privaten Wirt-

schaft. Falls der Satz unverändert belassen werden sollte, dann würden wir 

vorschlagen, das Wort Ăvorsehenñ durch Ăfºrdernñ zu ersetzen. Der Wortlaut 

dieses Absatzes, wonach Ăausgewogene Ausbildungschancen f¿r alle Arbeitneh-

merñ (im privaten und im ºffentlichen Sektor) Ăvorgesehen werden solltenñ, ist 

klarer zu formulieren ï Ausbildungschancen dieser Art zu fördern, mag zwar 

Aufgabe der Mitglieder sein, die Pflicht, sie Ăvorzusehenñ, erscheint uns jedoch 

zu weitreichend. 

Belgien. Unterabsatz 10 j): Der Unterabsatz bezieht sich auf alle Arbeit-

nehmer im öffentlichen Sektor. 

Brasilien. Unterabsatz 10 d): Der Wortlaut sollte wie folgt geändert wer-

den: Ădie unterst¿tzende Rolle der Sozialpartner, Unternehmen und Arbeitneh-

mer bei der Entwicklung und Leitung ausbildungspolitischer Maßnahmen aner-

kennen und praktische Maßnahmen zur Stimulierung von Investitionen in die 

Ausbildung und zur Teilnahme an AusbildungsmaÇnahmen vorsehenñ. Unterab-

satz 10 i): Der Text sollte abgeªndert werden und wie folgt lauten: Ăgewªhr-

leisten, daß multinationale Unternehmen, um Ausbildungsmöglichkeiten zur 

Verfügung stellen zu können, gemeinsam mit den Gewerkschaftsverbänden, die 

die betreffenden Arbeitnehmer vertreten, in den Heimat- und Gastländern ihrer 

Arbeitnehmer ein Arbeitskräftebeschaffungs- und Tarifverhandlungsverfahren 

zu schaffen habenñ. Unterabsatz 10 j): Der Unterabsatz bezieht sich auf die 

Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor. 
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CNC: Unterabsatz 10 j): Die Formulierung Ăalle Arbeitnehmerñ wird so 

verstanden, daß sie sich auf alle Arbeitnehmer im öffentlichen und privaten Sek-

tor bezieht. 

China. Unterabsatz 10 d): Es wird vorgeschlagen, die Formulierung Ădie 

Hauptverantwortung ... ¿bernehmenñ in Ăentsprechende Verantwortung ... ¿ber-

nehmenñ zu ªndern, da es in Absatz 6 heiÇt: Ădie Hauptverantwortung des Staa-

tes für die Bildung und die berufsvorbereitende Ausbildung und für die Ausbil-

dung der Arbeitslosenñ. 

Costa Rica. Unterabsatz 10 j): Es wird vorgeschlagen: Ă... ausgewogene 

Ausbildungschancen für alle Arbeitnehmer, unabhängig davon, ob sie im öffent-

lichen oder im privaten Sektor beschªftigt sindñ. 

Dänemark. Unterabsatz 10 e): Die Unterabsätze i), ii)  und iii) sollten gestri-

chen werden. Unterabsatz 10 j): Der Unterabsatz bezieht sich auf die Arbeitneh-

mer im öffentlichen und privaten Sektor. 

DA: Unterabsatz 10 j): Dieser Unterabsatz sollte auf der Internationalen 

Arbeitskonferenz geklärt werden. 

LO, AC und FTF: Unterabsatz 10 j): Der Unterabsatz bezieht sich auf die 

Arbeitnehmer des öffentlichen Sektors. 

Deutschland. Unterabsatz 10 j): Die Formulierung sollte sich nur auf alle 

Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst beziehen. 

Dominikanische Republik. Unterabsatz 10 d): Die Hauptverantwortung für 

die Ausbildung arbeitsloser Arbeitnehmer ist bereits Gegenstand von Absatz 6; 

sie sollte hier nicht erneut erwähnt werden. Unterabsatz 10 f): Auf den Begriff 

ĂHumanressourcenñ wird bereits in einer Reihe anderer Absätze verwiesen; er 

sollte durch ĂPersonal-Managementñ ersetzt werden. Es wird allgemein aner-

kannt, daÇ Menschen keine ĂRessourcenñ sind, da sie keine Maschinen oder 

Geräte sind. Unterabsatz 10 i): Dieser Unterabsatz sollte zur Diskussion gestellt 

werden, da er für jede Art von Unternehmen und nicht nur für multinationale zu 

gelten hat. 

El Salvador. Unterabsatz 10 j): Es wird vorgeschlagen, der Klarheit halber 

wie folgt zu formulieren: Ădie Einf¿hrung ausbildungspolitischer MaÇnahmen 

für die Arbeitnehmer des privaten wie des öffentlichen Sektors, die die Rolle der 

Sozialpartner anerkennen, fördern und für diese Arbeitnehmer ausgewogene 

Ausbildungschancen vorsehenñ. 

Eritrea. Unterabsatz 10 j): Ăalle Arbeitnehmerñ sollte durch Ădie Arbeitneh-

mer des öffentlichen und privaten Sektorsñ ersetzt werden. 

Finnland. Unterabsatz 10 j): Es wäre zu erwägen, in Angleichung an Unter-

absatz 10 h) die Formulierung Ădie Arbeitnehmer im ºffentlichen und privaten 

Sektorñ zu verwenden. 
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Frankreich. Unterabsatz 10 b): Siehe die Bemerkungen zu Unterab-

satz 9 b). Der Begriff ĂErfahrungñ beinhaltet informell erworbene Kenntnisse 

und Fertigkeiten, die sich sowohl am Arbeitsplatz als auch außerhalb des 

Arbeitsplatzes erwerben lassen. Es wird vorgeschlagen, Unterabsatz 10 b) durch 

Ăam Arbeitsplatz und durch persönliche und berufliche Erfahrung Erlerntes aner-

kennenñ zu ersetzen. Unterabsatz 10 e): Der Unterabsatz vermengt die Verant-

wortlichkeiten des Staates und die der Unternehmen; er verweist auf betriebliche 

und außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen, stellt aber nicht klar, wer ange-

sprochen wird, und er behandelt in einem Atemzug die allgemeine maßnahmen-

politische Ausrichtung und die Anwendung von Technologien. In Unterab-

satz 10 e) ii) sollte das Wort ĂgrºÇereñ durch Ăentsprechendeñ ersetzt werden. 

Unterabsatz 10 g): Ămit dem Ziel, Ungleichheiten zu verringernñ versteht sich 

von selbst und der Satzteil ist demzufolge überflüssig und es wird vorge-

schlagen, ihn zu streichen. Unterabsatz 10 h): Nach ĂWeiterqualifizierungñ soll-

ten die Worte Ăsowie hinsichtlich des Zugangs zu Informationenñ eingef¿gt wer-

den. 

Irland. Unterabsatz 10 j): Die Formulierung bezieht sich auf die öffent-

lichen Bediensteten. 

Italien. CGIL, CISL, UIL: Unterabsatz 10 j): Dieser Unterabsatz sollte 

durch Hinzuf¿gen der Worte Ăsowohl im ºffentlichen wie im privaten Sektorñ 

vor dem Wort Ăvorsehenñ klarer gestaltet werden. 

Japan. Unterabsatz 10 b): Es ist zu klªren, was unter Ăanerkennen des auf 

formalem ... Wege Erlerntenñ zu verstehen ist. Unterabsatz 10 e) i): Es ist zu 

klªren, was mit ĂEinsatz hochleistungsfªhiger Arbeitspraktikenñ ausgesagt 

werden soll. Unterabsatz 10 i): Nicht klar und zu klªren ist, warum f¿r Ămultina-

tionale Unternehmenñ ein gesonderter Unterabsatz eingestellt werden sollte. 

Japanischer Wirtschaftsverband: Unterabsatz 10 c): ĂKollektivverhandlun-

genñ werden in diesem Unterabsatz als eine Form des zweiseitigen Dialogs iden-

tifiziert. Es ist uns unerfindlich, warum lediglich auf ĂKollektivverhandlungenñ 

als eine der anderen Formen des zweiseitigen Dialogs verwiesen wird; Ăein-

schlieÇlich Kollektivverhandlungenñ sollte daher gestrichen werden. Unterab-

satz 10 i): Ausbildungsmöglichkeiten für ihre Arbeitnehmer zur Verfügung zu 

stellen, ist Aufgabe jedes Unternehmens, einschließlich der multinationalen 

Unternehmen. Im ¿brigen wurde bereits in der Prªambel auf die ĂDreigliedrige 

Grundsatzerklªrung ¿ber multinationale Unternehmen und Sozialpolitikñ ver-

wiesen, und demzufolge sollte dieser Unterabsatz gestrichen werden. 

JTUC-RENGO: Unterabsatz 10 j): Es sollte auf Ăalle Arbeitnehmer im 

öffentlichen wie im privaten Sektorñ verwiesen werden. 

Kanada. Unterabsatz 10 j): Der Unterabsatz bezieht sich auf die Arbeitneh-

mer im öffentlichen Sektor. 
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CEC: Unterabsatz 10 c): Da die Mehrheit der Arbeitnehmer in der Welt 

nicht durch Gewerkschaftsverbände vertreten wird, sollte die Urkunde keinen 

Verweis auf Kollektivverhandlungen enthalten. Das Wort ĂKollektivverhand-

lungenñ ist zu streichen, da der zweiseitige Dialog Kollektivverhandlungen ein-

schließt. 

Libanon. Unterabsatz 10 a): Es wird vorgeschlagen, wie folgt zu formulie-

ren: Ăin Beratung mit den Sozialpartnern die laufende Ermittlung von Tendenzen 

...ñ. Unterabsatz 10 b): Nach dem Wort ĂArbeitserfahrungñ sollte Ăin ¦berein-

stimmung mit den einschlªgigen Normenñ hinzugef¿gt werden. Unterab-

satz 10 c): Ăanregenñ wird dem Ausdruck Ăunterst¿tzenñ vorgezogen. Unterab-

satz 10 d): Nach den Worten Ăbereitstellen undñ sollte Folgendes hinzugef¿gt 

werden: Ăinnerhalb des von der geltenden innerstaatlichen Gesetzgebung und 

Praxis vorgesehenen Rahmensñ. Unterabsatz 10 h): Der Unterabsatz sollte 

umformuliert werden und folgenden Wortlaut erhalten: ĂChancengleichheit und 

Zugangsmöglichkeiten bei der Berufsberatung und Weiterqualifizierung für alle 

Arbeitnehmer fördern, ausgewogene Ausbildungschancen schaffen, sowie die 

Umschulung von Arbeitnehmern, deren Arbeitsplatz gefährdet ist, zwingend 

vorschreibenñ. Unterabsatz 10 j): Der Unterabsatz bezieht sich auf die öffent-

lichen Bediensteten. 

Litauen. Unterabsatz 10 j): Dieser Unterabsatz wird so verstanden, daß es 

hier um die öffentlichen Bediensteten geht. 

Marokko. Unterabsatz 10 j): Der Unterabsatz bezieht sich auch auf die 

Arbeitnehmer im privaten Sektor. 

Mauritius. Unterabsatz 10 j): Die Worte Ăalle Arbeitnehmerñ sollten durch 

Ăalle Arbeitnehmer in diesem Sektorñ ersetzt werden. 

Mexiko. Unterabsatz 10 j): Der Unterabsatz bezieht sich auf die Arbeitneh-

mer im öffentlichen Sektor. 

Neuseeland. Unterabsatz 10 d): Es wird um Klärung gebeten, welche 

Ăpositiven MaÇnahmenñ f¿r die Regierungen vorgesehen wurden, um Investitio-

nen in die Ausbildung und die Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen zu stimu-

lieren; es wird nahegelegt, daß ein partnerschaftlicher Ansatz mit den Sozialpart-

nern, den Unternehmen und den Arbeitnehmern angemessener wäre. Unterab-

satz 10 g): ĂMenschen mit besonderen Bed¿rfnissenñ sollten einheimische 

Bevölkerungsgruppen und ethnische Minderheiten einschließen. Unterabsatz 

10 j): Unter Ăalle Arbeitnehmerñ wird verstanden, daÇ sich der Ausdruck auf alle 

Arbeitnehmer des öffentlichen wie des privaten Sektors bezieht. 

NZCTU: Unterabsatz 10 d): Dem von der Regierung vorgeschlagenen part-

nerschaftlichen Ansatz wird zugestimmt, und es wird angemerkt, daß Regie-

rungen als die Hauptinitiatoren in diesem Bereich zu bestimmen, im Einklang 

mit dem Rest der Urkunde steht. 
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Nicaragua. Unterabsatz 10 j): Der Staat hat ausbildungspolitische Maßnah-

men festzulegen, die für die Arbeitnehmer allgemein gelten, und zwar sowohl 

für die Arbeitnehmer im öffentlichen wie auch im privaten Sektor. Allerdings ist 

wichtig, dafür zu sorgen, daß öffentliche Bedienstete gleichberechtigten Zugang 

zu Ausbildungsprogrammen und -projekten, die die Stärkung ihrer Institutionen 

sicherstellen, haben. Es wird der folgende Wortlaut vorgeschlagen: Ăunter Betei-

ligung der Sozialpartner Ausbildungsprogramme und -projekte für die Arbeit-

nehmer im ºffentlichen Sektor ausarbeitenñ. 

Niederlande. VNO-NCW: Unterabsatz 10 l): Es wird vorgeschlagen, dem 

Wort ĂAusbildungsmºglichkeitenñ das Adjektiv Ăentsprechendeñ voranzu-

stellen, was der in der Dreigliedrigen Grundsatzerklärung über multinationale 

Unternehmen und Sozialpolitik verwendeten Formulierung entspricht. 

Philippinen. Unterabsatz 10 j): Da es in diesem Unterabsatz um die Auf-

gabe der Regierung, die Ausbildung für öffentliche Bedienstete zu fördern, geht, 

bedarf es nicht des Zusatzes Ă... und ausgewogene Ausbildungschancen f¿r alle 

Arbeitnehmer vorsehenñ, da Chancengleichheit f¿r die Arbeitnehmer im priva-

ten Sektor hinsichtlich der Ausbildungsmöglichkeiten bereits in den Unterabsät-

zen 10 h) und i) festgelegt wurde. Anderenfalls läßt sich der Satz wie folgt 

umformulieren: Ă ... und ausgewogene Ausbildungschancen f¿r alle Arbeitneh-

mer im ºffentlichen Sektor vorsehenñ. 

Portugal. Unterabsatz 10 e) iii) Nach den Worten Ă... Teilnahme an der 

Ausbildungñ lieÇe sich hinzuf¿gen: Ăinsbesondere f¿r die Arbeitnehmer in 

Mikro- und Kleinbetriebenñ. Unterabsatz 10 j): Der Unterabsatz bezieht sich auf 

die öffentlichen Bediensteten. 

CGTP-IN: Unterabsatz 10 e): Es sollte ein neuer Unterabsatz folgenden 

Wortlauts eingef¿gt werden: Ădie Anerkennung der vom Arbeitnehmer mit dem 

Ziel der Entwicklung seiner Laufbahn absolvierten Ausbildungñ. Unterab-

satz 10 j): Diese Bestimmung sollte ausgeweitet werden und alle Arbeitnehmer 

im privaten wie im öffentlichen Sektor erfassen. 

CAP: Unterabsatz 10 j): Die Mitgliedstaaten haben für die Schaffung und 

die Unterstützung eines nationalen Berufsbildungssystems verantwortlich zu 

sein, das allen Arbeitnehmern die Möglichkeit bietet, Qualifikationen und 

Fertigkeiten zu erwerben, und zwar unabhängig davon, ob sie im privaten oder 

staatlichen Sektor beschäftigt sind. Es wird jedoch betont, daß sich die verschie-

denen Sozialpartner am ĂAufbauñ dieses Systems zu beteiligen haben. 

Schweiz. Unterabsatz 10 a): Der Änderungsvorschlag des Amtes wird nicht 

unterst¿tzt. Mit den Worten Ă... die laufende Ermittlung von Tendenzen ... fºr-

dernñ wird nicht das Gleiche ausgesagt wie mit Ădie laufende Ermittlung von 

Tendenzen unterst¿tzenñ. Unterabsatz 10 j): Unter Ăalle Arbeitnehmerñ werden 

in diesem Zusammenhang die vom Staat beschäftigten Arbeitnehmer verstanden. 
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UPS: Unterabsatz 10 i): Dem Wort ĂAusbildungsmºglichkeitenñ sollte das 

Adjektiv Ăentsprechendeñ vorangestellt werden. 

SGB: Unterabsatz 10 j): Der Text ließe sich klarer gestalten, wenn der Hin-

weis lautete: Ăalle Arbeitnehmer im ºffentlichen wie im privaten Sektorñ. 

Spanien. Unterabsatz 10 j): Der Ausdruck Ăihre eigenen Beschªftigtenñ 

bezieht sich auf den öffentlichen Sektor und der Ausdruck Ăalle Arbeitnehmerñ 

sollte sich auf alle Arbeitnehmer im öffentlichen und im privaten Sektor bezie-

hen. 

UGT: Unterabsatz 10 j): Ăalle Arbeitnehmerñ sollte durch Ăalle ihre Arbeit-

nehmerñ ersetzt werden. 

CCOO: Unterabsatz 10 j): Es wird folgender Wortlaut vorgeschlagen: Ădie 

Entwicklung von Ausbildungsmaßnahmen für die von ihnen beschäftigten 

Arbeitnehmer zu fördern, wobei ausgewogene Ausbildungschancen vorzusehen 

und die Rolle der Sozialpartner im öffentlichen Sektor anerkannt werden soll-

tenñ. 

Arabische Republik Syrien. Unterabsatz 10 j): Es wird der Wortlaut Ădie 

Entwicklung von Ausbildungsmaßnahmen für alle Arbeitnehmer im öffentlichen 

und privaten Sektor anregenñ vorgeschlagen. 

Thailand. Unterabsatz 10 j): Der Unterabsatz bezieht sich sowohl auf die 

Arbeitnehmer im öffentlichen wie auch auf die Arbeitnehmer im privaten Sek-

tor. 

Tschechische Republik. Unterabsatz 10 j): Der Unterabsatz bezieht sich 

ausschließlich auf die Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor. 

KZPS: Unterabsatz 10 j): Der Unterabsatz bezieht sich lediglich auf die in 

der öffentlichen Verwaltung Beschäftigten. 

SPD: Unterabsatz 10 j): Der Unterabsatz bezieht sich auf die Arbeitnehmer 

im öffentlichen und privaten Sektor. 

ĻMKOS: Unterabsatz 10 j): Der Unterabsatz bezieht sich auf die Arbeit-

nehmer im öffentlichen und privaten Sektor. 

Tunesien. Unterabsatz 10 j): Die Worte Ăalle Arbeitnehmerñ sollten durch 

Ăalle ihre Beschªftigtenñ ersetzt werden; der Ausdruck ĂArbeitnehmerñ findet im 

allgemeinen zur Bezeichnung der im privaten Sektor Beschäftigten Verwendung 

und die Ausdr¿cke ĂBeschªftigte, Beamte, Funktionªreñ f¿r die im ºffentlichen 

Sektor Tätigen. 

Türkei. TÜRK-IS. Unterabsatz 10 j): Es sollten die Worte Ăim ºffentlichen 

wie im privaten Sektorñ hinzugef¿gt werden. 

Uruguay. Unterabsatz 10 e) iii): Der Unterabsatz sollte umformuliert wer-

den und wie folgt lauten: Ădie Nutzung neuer Formen des Lernens anregen und 

sie mit entsprechenden sozialpolitischen Maßnahmen sowie Maßnahmen, die die 
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Teilnahme der Arbeitnehmer an der Ausbildung erleichtern, flankierenñ. Unter-

absatz 10 j): Es sollte Ăalle ºffentlichen Bedienstetenñ heiÇen. 

PIT-CNT: Unterabsatz 10 d): In diesem Buchstaben wird erklärt, daß die 

Hauptverantwortung für die Bildung und die berufsvorbereitende Ausbildung 

(Unterabsatz 5 g)) sowie für die Ausbildung der Arbeitslosen (Unterab-

satz 10 d)) bei den Regierungen liegt, während es in der Präambel zu Recht 

heiÇt, die Regierungen sollten Ădie Bildung und Ausbildung auf allen Ebenen ... 

verbessernñ. Dieser Widerspruch bedingt, daß die diesbezüglichen Hinweise in 

den materiellen Bestimmungen dieser Urkunde besser formuliert werden müs-

sen, zumal die Regierungen für den Gesamtbereich Bildung und Ausbildung ver-

antwortlich sind. Da Investitionen in erster Linie die Verantwortung des Staates 

sind, und angesichts der Tatsache, daß der einzelne Arbeitnehmer nicht das glei-

che Maß an Verantwortung übernehmen kann wie eine Regierung, ein Unterneh-

men, ja eine Gewerkschaft, sollte Unterabsatz 10 d) in wesentlichen Teilen neu 

gefaßt werden. 

Vereinigte Staaten. Unterabsatz 10 c): Es wird vorgeschlagen, wie folgt zu 

formulieren: Ădie Sozialpartner bei Initiativen unterst¿tzen, die die Arbeitnehmer 

und die Arbeitgeber auf die Teilnahme am zweiseitigen Dialog, einschließlich 

Kollektivverhandlungen, vorbereiten.ñ Unterabsatz 10 j): Da dieser Unterabsatz 

ausdr¿cklich die Beschªftigten im ºffentlichen Sektor anspricht, wird Ăalle 

Arbeitnehmerñ dahingehend verstanden, daÇ darunter alle Beschªftigten im 

öffentlichen Sektor gemeint sind. Das gebotene Zurverfügungstellen ausgewoge-

ner Ausbildungschancen für alle Arbeitnehmer, einschließlich der Arbeitnehmer 

im privaten und im öffentlichen Sektor, wird bereits an anderer Stelle im vorge-

schlagenen Text angesprochen. 

USCIB: Unterabsatz 10 d): Es ist wichtig anzuerkennen, daß jeder einzelne 

verantwortlich dafür ist, Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten ausfindig 

zu machen und in seine Ausbildung und Entwicklung zu investieren. Dieser 

Gedanke, der hier vorgestellt wird, ließe sich mit einem Hinweis auf das Inves-

tieren in sich selbst untermauern. 

Vereinigtes Königreich. Unterabsatz 10 j): Der Ausdruck Ăalle Arbeitneh-

merñ wird in diesem Kontext als alle Arbeitnehmer im ºffentlichen Sektor 

bezeichnend verstanden. 

Kommentar des Amtes 

Absatz 10 ist neu gefaßt worden, einschließlich einer Neuaufteilung von 

Unterabsatz 10 d) und einer Änderung der Reihenfolge, um die Verständlichkeit 

zu verbessern. In den Antworten, in denen zu Unterabsatz 10 j) Stellung genom-

men wurde, bestand Unsicherheit dar¿ber, ob sich die Formulierung Ăalle 

ArbeitnehmerĂ auf die Arbeitnehmer im ºffentlichen Sektor bezieht. Der 

Redaktionsausschuß stellte fest, daß der Text auf die Verantwortung der Mitglie-
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der im Hinblick auf die Ausbildung ihrer eigenen Beschäftigten verweist; der 

Unterabsatz wurde entsprechend neu gefaßt. 

Absatz 10 erscheint in der geänderten Fassung als Absatz 10 der vorge-

schlagenen Empfehlung. 

11.  Die Mitglieder sollten die Möglichkeit in Erwägung ziehen, auf unterschiedlichen 

staatlichen Ebenen einen dreigliedrigen Dialog über Ausbildungsfragen zu führen. 

Bemerkungen zu Absatz 11 

Australien. Regierung des Bundesstaates Queensland. Die vom Amt vorge-

schlagene Umformulierung ist akzeptabel. 

Belgien. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Brasilien. Die Worte Ădie Mºglichkeit in Erwªgung ziehenñ sollten gestri-

chen werden. 

Costa Rica. Der vorgeschlagene Text ist besser als der ursprüngliche Text. 

El Salvador. Der neuen Formulierung des Absatzes wird zugestimmt. 

Frankreich. Der Text sollte sich an Unterabsatz 10 j) anschließen. 

Irland. Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden. 

Italien. CGIL, CISL, UIL : Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Japan. Der Absatz scheint eine Wiederholung von Absatz 7 zu sein. Es 

sollte daher geklärt werden, warum er notwendig ist. 

JTUC-RENGO: Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Kanada. Es wird vorgeschlagen, diesen Absatz zu streichen, da der Grund-

satz des dreigliedrigen Dialogs über Ausbildungsfragen im Text bereits ausrei-

chend Niederschlag gefunden hat. 

CEC: Dieser Unterabsatz bereit keine Schwierigkeiten, falls die Regierung 

wünscht, über alle ihre Ausbildungsmaßnahmen einen dreigliedrigen Dialog zu 

führen; es ist allerdings unklar, warum sie sich nicht auf einen zweiseitigen Dia-

log beschränken sollte. 

Libanon. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Mauritius. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Mexiko. Es wäre angebracht, die Tatsache zu berücksichtigen, daß Kompe-

tenzen in informeller und formaler Ausbildung entwickelt werden. Darüber 

hinaus sollten die Begriffe lebenslanges Lernen und Ausbildung nicht getrennt 
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verwendet werden, da der Text impliziert, daß es sich hierbei um zwei verschie-

dene Dinge handelt. 

Neuseeland. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Nicaragua. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Philippinen. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Portugal. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

UGT: Der ursprüngliche Text sollte nicht geändert werden, da der Staat 

immer die Möglichkeit hat, die Initiative zu ergreifen, wenngleich er offensicht-

lich nicht allein die Möglichkeit in Erwägung ziehen kann, einen dreigliedrigen 

Dialog zu führen. 

CGTP-IN: Die Worte Ădie Mºglichkeit in Erwªgung ziehenñ sollten 

gestrichen werden, so daß folgender Wortlaut verbleibt: ĂDie Mitglieder sollten 

auf unterschiedlichen staatlichen Ebenen einen dreigliedrigen Dialog über Aus-

bildungsfragen f¿hrenñ. 

Schweiz. Die Regierung ist sich nicht sicher, welcher Zweck mit diesem 

Absatz verfolgt wird, da das Konzept des sozialen Dialogs bereits in vielen 

Teilen dieses Textes behandelt worden ist; es wird vorgeschlagen, diesen Absatz 

zu streichen. 

SGB: Dem Vorschlag, einen getrennten Absatz aufzuführen, wird zuge-

stimmt. 

Spanien. Die gegenwärtige Formulierung ist unklar und vage. 

Arabische Republik Syrien. Es wird vorgeschlagen, diesen Absatz zu strei-

chen, da er vom Inhalt her bereits in mehreren Bestimmungen der vorgeschlage-

nen Empfehlung enthalten ist. 

Thailand. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Tschechische Republik. ĻMKOS. Die Ansicht, wonach der Unterabsatz in 

einen getrennten Absatz umgewandelt werden sollte, wird geteilt. 

Tunesien. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Vereinigte Staaten. Es ist zweckmäßig, einen getrennten Absatz daraus zu 

machen. 

Kommentar des Amtes 

Die Mehrheit der Antworten befürwortetet die vom Amt vorgenommene 

Korrektur. 

Absatz 11 erscheint unverändert als Absatz 11 der vorgeschlagenen 

Empfehlung. 
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V. RAHMEN FÜR DIE ANERKENNUNG UND ZERTIFIZIERUNG VON 

QUALIFIKATIONEN  

Allgemeine Bemerkungen zu Teil V 

Frankreich. Der technische Teil gilt für alle Menschen, insbesondere aber 

für unter Ausgrenzung leidende Personen, deren Lage gegenwärtig Gegenstand 

von Teil VI. Ausbildung für menschenwürdige Arbeit und soziale Integration ist; 

es wird vorgeschlagen, Teil V auf Teil VI folgen zu lassen. Die in Absatz 12 

erwähnten informell erworbenen Qualifikationen sind in der Überschrift nicht 

ber¿cksichtigt worden, und es wird vorgeschlagen, deren Wortlaut in ĂRahmen 

für die Anerkennung und Zertifizierung formell und informell erworbener Quali -

fikationenñ zu ªndern. 

12.  In Beratung mit den Sozialpartnern sollten Maßnahmen getroffen werden, um die 

Entwicklung, Verwirklichung und Finanzierung eines transparenten Mechanismus für die 

Beurteilung, Zertifizierung und Anerkennung von Qualifikationen und Zeugnissen, ein-

schließlich der Bestätigung und Anerkennung von früher Erlerntem und früheren Erfah-

rungen, unabhängig davon, in welchem Land und ob sie formell oder informell erworben 

wurden, und unter Verwendung eines nationalen Qualifikationsrahmens zu fördern. Eine sol-

che Beurteilungsmethodologie sollte fair, an Normen gekoppelt und nicht diskriminierend 

sein, und der nationale Rahmen sollte ein glaubwürdiges Zertifizierungssystem umfassen, mit 

dem sichergestellt wird, daß Qualifikationen übertragbar sind und in unterschiedlichen Unter-

nehmen, Sektoren, Branchen und Bildungseinrichtungen anerkannt werden. 

Bemerkungen zu Absatz 12 

Australien. Regierung des Bundesstaates Queensland. Dem Vorschlag des 

Amtes wird zugestimmt. 

ACTU. Die Idee, daß die Sozialpartner für die Finanzierung des Mechanis-

mus für die Beurteilung und Zertifizierung von Qualifikationen mitverantwort-

lich zu sein haben, findet keine Unterstützung; die Finanzierung dieser Mecha-

nismen ist Aufgabe der Regierungen und/oder der Arbeitgeber. 

Belgien. CNT. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Brasilien. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt, die Worte ĂIn Bera-

tung mit den Sozialpartnernñ sollten aber durch ĂUnter Beteiligung der Sozial-

partnerñ ersetzt werden. 

Costa Rica. Der vorgeschlagene Text ist im Vergleich zur ursprünglichen 

Fassung klarer. 

Dänemark. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 
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Dominikanische Republik. Der Absatz muß besser formuliert werden, da er 

in der vorliegenden Fassung, wenngleich es sich um einen Empfehlungsentwurf 

handelt, schwer umsetzbar ist. 

El Salvador. Beide Fassungen sind akzeptabel. 

Finnland. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Frankreich. Die Worte Ăeines transparenten Mechanismusñ sollten durch 

die Pluralform Ătransparenter Mechanismenñ ersetzt werden. Die Worte Ăunab-

hängig davon, in welchem Land undñ sollten gestrichen werden; es ist ein zuver-

lässiger und transparenter Rahmen zu schaffen, der die Anerkennung früher 

erworbener Qualifikationen zuläßt. Eine automatische Übertragbarkeit von 

einem Land auf ein anderes bzw. eine automatische Anerkennung von Qualifika-

tionen durch ein anderes Land ist unmöglich. 

Italien. CGIL, CISL, UIL. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Japan. Der Satzteil Ăunabhªngig davon, in welchem Land und ob sie for-

mell oder informell erworben wurden, undñ sollte gestrichen werden; jedes Land 

hat einen eigenen Beurteilungsrahmen. 

JTUC-RENGO: Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Kanada. Es wird vorgeschlagen, vor den Worten Ăin unterschiedlichen 

Unternehmenñ die Wortverbindung Ăvon der innerstaatlichen Rechtsprechung 

sowieñ hinzuzuf¿gen. 

CEC: Es fragt sich, wie effektiv ein nationaler Rahmen in einem Staaten-

bund wäre. 

Libanon. ĂFinanzierungñ sollte vor ĂVerwirklichungñ stehen, so daÇ die 

Textstelle ĂFinanzierung und Verwirklichungñ lautet. 

Litauen. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Mauritius. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Mexiko. Der Gedanke, daß die Mitglieder über transparente Mechanismen 

für die Beurteilung, Zertifizierung und Anerkennung von Qualifikationen und 

Zeugnissen der (ihrer) Wanderarbeitnehmer verfügen sollten, um so eine faire 

und nicht diskriminierende Behandlung zu fördern, findet Zustimmung. Dieser 

Abschnitt sollte gleichfalls auf Personen mit besonderen Bedürfnissen sowie auf 

ältere Personen und bestimmte Gruppen verweisen. Ferner wäre es angebracht, 

darauf einzugehen, welche Bedeutung die Zertifizierung und Anerkennung von 

Quali fikationen hat, sowie auf die Grundsätze, die gewährleisten, daß eine Zerti-

fizierung Ăglaubw¿rdigñ ist. 

Neuseeland. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

NZCTU. Es wird vorgeschlagen, am Satzende ĂLªndernñ hinzuzuf¿gen. 
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Nicaragua. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt, und es wird 

vorgeschlagen, das Wort Ăglaubw¿rdigesñ in dem Hinweis darauf, daÇ der natio-

nale Rahmen ein Zertifizierungssystem umfassen sollte, zu streichen, da dies 

darauf hinauslaufen würde, die Glaubwürdigkeit solcher Systeme von vornher-

ein in Frage zu stellen. 

Philippinen. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Portugal. Nach den Worten Ăob sie formellñ sollte hinzugef¿gt werden: 

Ăauf nichtformalem Wegeñ. In der letzten Zeile sollte Ăsowie in den einzelnen 

Ländernñ hinzugef¿gt werden. 

CAP: Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Schweiz. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

UPS: Die Worte Ăin ... anerkannt werdenñ in der letzten Zeile sollten durch 

folgenden Wortlaut ersetzt werden: Ăund die Qualifikationen in den ... vergleich-

bar sindñ. 

Singapur. Es wird vorgeschlagen, den Text wie folgt umzuformulieren: ĂIn 

Beratung mit den Sozialpartnern sollten soweit wie möglich Maßnahmen getrof-

fen werden, um die Entwicklung, Verwirklichung und Finanzierung eines trans-

parenten und glaubwürdigen Mechanismus für die Beurteilung, Zertifizierung 

und Anerkennung von Qualifikationen und im Rahmen der formellen Bildung 

erworbener Zeugnisse unter Verwendung eines nationalen Qualifikationsrah-

mens zu fördern. Eine solche Beurteilungsmethodologie sollte fair, an Normen 

gekoppelt und nicht diskriminierend sein, und der nationale Rahmen sollte ein 

glaubwürdiges Zertifizierungssystem umfassen, mit dem soweit wie möglich 

sichergestellt wird, daß die jeweils nachgefragten Qualifikationen übertragbar 

sind und in unterschiedlichen Unternehmen, Sektoren, Branchen und Bildungs-

einrichtungen anerkannt werden.ñ 

Spanien. Der gegenwärtigen Formulierung fehlt es, in Anbetracht dessen, 

daß sie die zentralen Anliegen der Empfehlung darlegt, an der nötigen Klarheit. 

In diesem Absatz geht es in erster Linie um den Ănationalen Qualifikationsrah-

menñ. Angesichts der Tatsache, daÇ in diesem Absatz zweimal, wie bereits in 

Unterabsatz 5 h), hierauf verwiesen wird, stellt sich die Frage, ob nicht klarer 

zwischen der Beschaffenheit des Ănationalen Qualifikationsrahmensñ hinsicht-

lich seiner technischen Aspekte und seinen Funktionen unterschieden werden 

sollte. 

UGT: Die Formulierung ĂIm Einvernehmen mit den Sozialpartnernñ durch 

ĂIn Beratung mit den Sozialpartnernñ zu ersetzen, ist nicht akzeptabel; die 

öffentlichen Stellen sind gehalten, in diesem Bereich zu Vereinbarungen zu 

gelangen, und formale Beratungen reichen nicht aus. 

Arabische Republik Syrien. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Thailand. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 



74 Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen  

 

2004-2-188de.doc 

Tschechische Republik. ĻMKOS: Dem Vorschlag des Amtes wird zuge-

stimmt; doch sollten am Satzende nach dem Wort ĂBildungseinrichtungenñ die 

Worte Ăsowie regionalen Institutionenñ eingef¿gt werden. 

Tunesien. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Türkei. TÜRK-IS: Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Uruguay. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Vereinigte Staaten. Es gibt keine Einwände gegen den vorgeschlagenen 

Text. Die Worte ĂEntwicklungñ und ĂVerwirklichungñ des Mechanismus impli-

zieren seine Finanzierung, und die Formulierung ĂEntwicklung, Verwirklichung 

und Finanzierung eines transparenten Mechanismusñ kann demzufolge zu ĂEnt-

wicklung und Verwirklichung eines transparenten Mechanismusñ zusammenge-

zogen werden. Analog beinhaltet ĂBestªtigungñ von fr¿her Erlerntem und frü-

heren Erfahrungen, daß das früher Erlernte und die früheren Erfahrungen aner-

kannt worden sind, und ĂBestªtigung und Anerkennung von fr¿her Erlerntem 

und fr¿heren Erfahrungenñ sich zu ĂBestªtigung von fr¿her Erlerntem und fr¿-

heren Erfahrungen" verkürzen läßt. 

Kommentar des Amtes 

Dieser Absatz war lang und behandelte eine Reihe von Fragen; er wurde 

daher in drei Unterabsätze unterteilt und der größeren Klarheit halber umformu-

liert. 

Absatz 12 erscheint nunmehr in der geänderten Fassung als 12.1, 12.2 und 

12.3 der vorgeschlagenen Empfehlung. 

13.  Es sollten spezielle Vorkehrungen für Wanderarbeitnehmer getroffen werden, um 

die Anerkennung und Zertifizierung von Kompetenzen und Qualifikationen zu gewährleisten. 

Bemerkungen zu Absatz 13 

Australien. Regierung des Bundesstaates Queensland. Dem Vorschlag des 

Amtes wird zugestimmt. 

Belgien. CNT. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Brasilien. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt, doch sollte nach 

ĂZertifizierung vonñ das Wort ĂWissenñ eingef¿gt werden. 

Costa Rica. Der vorgeschlagene Text ist gegenüber dem ursprünglichen 

Text klarer. 

Dänemark. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 
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Dominikanische Republik. Es wird vorgeschlagen, den Ausdruck ĂWander-

arbeitnehmerñ in ĂFremdarbeiterñ oder Ăauslªndische Arbeitnehmerñ zu ªndern. 

El Salvador. Beide Fassungen sind akzeptabel. 

Finnland. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Frankreich. Das ist eine heikle Frage, da es in vielen Ländern keine 

Rechtsvorschriften gibt, die die Anerkennung der Qualifikationen von Wander-

arbeitnehmern und die Übertragbarkeit solcher Qualifikationen ermöglichen; es 

wird vorgeschlagen, Absatz 13 zu streichen. 

Italien. CGIL, CISL, UIL: Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Japan. Es ist zu klären, warum dieser Absatz speziell die Wanderarbeit-

nehmer erwähnt; falls erforderlich, sollte der folgende Zusatz eingefügt werden: 

Ăunter Ber¿cksichtigung der innerstaatlichen Gegebenheitenñ. 

Japanischer Wirtschaftsverband: Der Ausdruck ĂWanderarbeitnehmerñ 

sollte durch ĂFremdarbeiterñ ersetzt werden. 

JTUC-RENGO: Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Kanada. Absatz 12 schließt die Wanderarbeitnehmer ausdrücklich ein, 

indem er besagt: Ăunabhªngig davon, in welchem Land ... sie erworben wurdenñ. 

Absatz 13 wird damit überflüssig und sollte gestrichen werden. 

Libanon. Dieser Absatz sollte umformuliert werden und folgenden Wort-

laut erhalten: ĂEs sollten spezielle Vorkehrungen f¿r Wanderarbeitnehmer 

getroffen werden, die die Bedingungen für die Anerkennung und Zertifizierung 

von Kompetenzen und Qualifikationen festlegenñ. 

Litauen. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Mauritius. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Mexiko. Siehe die Bemerkungen zu Absatz 12. 

Neuseeland. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Nicaragua. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Niederlande. VNO-NCW: Es wird vorgeschlagen, statt ĂWanderarbeitneh-

merñ den Ausdruck ĂFremdarbeiterñ zu verwenden, da es hier um die Anerken-

nung und Zertifizierung von Qualifikationen geht, einer Frage, die alle Arten der 

internationalen Arbeitskräftemobilität und nicht allein Einwanderer und Wander-

arbeitnehmer betrifft, deren Aufenthalt dauerhafter sein kann. 

Philippinen. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Portugal. CAP: Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Schweiz. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 
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UPS: Der Ausdruck ĂWanderarbeitnehmerñ sollte durch ĂFremdarbeiterñ 

ersetzt werden. 

Singapur. Dieser Absatz verweist speziell auf einen eigens für Wander-

arbeitnehmer geschaffenen Rahmen für die Anerkennung und Zertifizierung von 

Qualifikationen. Dieser Absatz sollte gestrichen werden, da der in Absatz 12 

skizzierte Rahmen für die Bestätigung von Qualifikationen fair und nicht diskri-

minierend ist und folglich die Wahrung der Interessen der Wanderarbeitnehmer 

vorsieht. 

Arabische Republik Syrien. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Thailand. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Tschechische Republik. SPD: Es wird vorgeschlagen, den Ausdruck 

ĂWanderarbeitnehmerñ in ĂFremdarbeiterñ zu ªndern. 

ĻMKOS: Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Tunesien. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Türkei. TÜRK-IS: Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Uruguay. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Vereinigte Staaten. Gegen den vorgeschlagenen Text ist nichts einzuwen-

den. 

Kommentar des Amtes 

Der Redaktionsausschuß hat den Text unter Beibehaltung des Kerns der 

Aussage der größeren Klarheit und der Einheitlichkeit halber neu formuliert. 

Absatz 13 erscheint in der geänderten Fassung als Absatz 13 der vorge-

schlagenen Empfehlung. 

VI.  AUSBILDUNG FÜR MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND SOZIALE INTEGRATION 

Allgemeine Bemerkungen zu Teil VI 

Australien. ACTU: Die Liste der Menschen mit besonderen Bedürfnissen 

sollte im weitesten Sinne verstanden werden und alle physisch, geistig, geogra-

phisch oder anderweitig benachteiligte Personen einschließen und sich nicht auf 

Frauen, Arbeitnehmer in ländlichen Gebieten, behinderte Arbeitnehmer, ältere 

Arbeitnehmer, Langzeitarbeitslose, junge Menschen, Wanderarbeitnehmer, ein-

heimische Bevölkerungsgruppen und freigesetzte Arbeitnehmer beschränken. 

Teil VI sollte im Interesse der sozialen Entwicklung den gleichberechtigten 

Zugang zu Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten sichern und gewährleisten, 

daß die Ausbildung von anderen Maßnahmen, so z.B. der Bereitstellung von 

Kinderbetreuungseinrichtungen, flankiert wird, um eine menschenwürdige 

Arbeit zu fördern. 
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Frankreich. Absatz 15 stellt eine Erklärung allgemeinen Charakters dar und 

sollte daher dem gegenwärtigen Absatz 14 vorangestellt werden. 

Japan. Japanischer Wirtschaftsverband: Da Teil VI überflüssig ist, wäre es 

besser, ihn in andere vorhandene Absätze einzuarbeiten. 

 14.  Die Mitglieder sollten folgendes anerkennen: 

a) Die Hauptrolle des Staates bei der Ausbildung von Arbeitslosen, von Personen, die in 

das Erwerbsleben eintreten bzw. wieder eintreten möchten, und von Menschen mit 

besonderen Bedürfnissen, um ihre Beschäftigungsfähigkeit hinsichtlich der Erlangung 

einer menschenwürdigen Arbeit im privaten und öffentlichen Sektor durch Maßnahmen 

wie Anreize und Unterstützung zu entwickeln und zu verbessern; 

b) die Rolle der Sozialpartner bei der Unterstützung der Eingliederung von Arbeitslosen 

und von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in das Erwerbsleben durch Maßnah-

men zur Humanressourcenentwicklung und andere Maßnahmen. 

c) die Rolle der örtlichen Behörden und Gemeinwesen bei der Durchführung von 

Programmen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. 

Bemerkungen zu Absatz 14 

Brasilien. Unterabsatz 14 a): Die Worte Ăihre Beschªftigungsfªhigkeitñ 

sollten durch folgenden Text ersetzt werden: Ăihren Zugang zu einer Beschªfti-

gung und deren Sicherung sowie Anfangsgehälter und Einkommenswachstumñ 

ersetzt werden. 

Dominikanische Republik. Unterabsatz 14 b) bedarf der Klärung, um die 

Möglichkeit von Eingriffen auf Unternehmensebene auszuräumen. 

Finnland. Unterabsatz 14 a): Mit der Feststellung, daß dem Staat die 

Hauptrolle bei der Ausbildung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen 

zukommt, werden offenbar die Bedürfnisse besonders schutzbedürftiger Bevöl-

kerungsgruppen, darunter vom Arbeitsmarkt sozial ausgegrenzte Personen, 

angesprochen. Zur Klarstellung bedarf es allerdings einer nochmaligen Überprü-

fung dieses Punktes. 

Frankreich. Unterabsatz 14 a): Das Wort ĂStaatñ ist an dieser Stelle nicht 

angebracht (siehe die Bemerkungen zur Präambel); es wird vorgeschlagen, den 

Unterabsatz mit den Worten Ăihre Hauptrolleñ einzuleiten. Es stellt sich die 

Frage, warum im Text auf die ĂArbeitsloseñ verwiesen wird; auf sie wird im 

vorausgegangenen Abschnitt eingegangen. Der Text sollte abgeändert werden 

und wie folgt lauten: Ăbei der Ausbildung von Personen, die in das Erwerbsleben 

eintreten bzw. wieder eintreten mºchtenñ. Die Worte Ăim privaten und ºffent-

lichen Sektorñ sind unsinnig und sollten gestrichen werden. Unterabsatz 14 b): 

Die Formulierung Ădurch MaÇnahmen zur Humanressourcenentwicklung und 
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andere MaÇnahmenñ ist vage und trªgt nichts zum Inhalt bei; sie sollte 

gestrichen werden. 

Italien. Unterabsatz 14 c): Die Rolle der örtlichen Behörden und Gemein-

wesen erstreckt sich auf weit mehr als hier im Text angedeutet. 

UGL: Buchstabe 14 b): Es ist notwendig anzuerkennen, daß die Sozialpart-

ner eine ganz entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Eingliederung von 

Arbeitslosen und von Menschen mit besonderen Bedürfnissen durch Maßnah-

men zur Humanressourcenentwicklung und andere Maßnahmen spielen. 

Libanon. Im Einleitungssatz sollte das Wort Ăanerkennenñ durch Ăber¿ck-

sichtigenñ ersetzt werden. 

Portugal. Unterabsatz 14 c): Es sollte auf die Rolle der Zivilgesellschaft 

und nichtstaatlicher Organisationen verwiesen werden. 

Tschechische Republik. Die Worte Ăunter Einbeziehung der Sozialpartnerñ 

sind in Unterabsatz 14 c) gestrichen worden; es wird empfohlen, den ursprüng-

lichen Text beizubehalten. 

Vereinigtes Königreich. Unterabsatz 14 a): Es wird vorgeschlagen, nach 

den Worten Ăºffentlichen Sektorñ hinzuzuf¿gen: Ăsowie in Sektoren der freiwil -

ligen Arbeitñ. 

Kommentar des Amtes 

Da in den Bemerkungen zu Absatz 14 keine eindeutige Tendenz ersichtlich 

war, erscheint der Absatz ohne Änderungen am englischen Text und mit gering-

fügigen redaktionellen Änderungen am französischen Text als Absatz 14 der 

vorgeschlagenen Empfehlung. 

15.  Es sollten Maßnahmen getroffen werden, um die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung 

von Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu fördern, indem ihrem Zugang zu Möglichkei-

ten und Programmen des lebenslangen Lernens, die ihnen helfen, eine menschenwürdige 

Arbeit zu finden, Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Bemerkungen zu Absatz 15 

Ägypten. Es wird folgender Wortlaut vorgeschlagen: ĂDie Urkunde soll zur 

sozialen Integration von Menschen mit besonderen Bed¿rfnissen anregenñ. 

Australien. Es wird der Formulierung Ăum die soziale Integration von Men-

schen mit besonderen Bed¿rfnissen zu fºrdernñ der Vorzug gegeben. 

Belgien. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Brasilien. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 
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Costa Rica. Die Formulierung Ăum die soziale Integration von Menschen 

mit besonderen Bed¿rfnissen zu fºrdernñ wird bevorzugt. 

Dänemark. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Deutschland. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

El Salvador. Es handelt sich hier um zwei grundverschiedene Formulie-

rungen: Der Gedanke der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung von Menschen 

mit besonderen Bedürfnissen impliziert, daß es zwei entgegengesetzt wirkende 

Krªfte gibt und ein klarer Antagonismus besteht. Die Formulierung Ădie soziale 

Integration von Menschen mit besonderen Bed¿rfnissen fºrdernñ erweckt die 

Vorstellung von einer auf legalem Wege eingeleiteten bzw. vorangetriebenen 

sozialen Integration solcher Menschen, was eher mit der gebotenen Annahme 

verschiedener Vorschläge zur Entwicklung und Ausbildung der Humanressour-

cen im Einklang steht. 

Eritrea. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Finnland. Die Formulierung Ăum die soziale Integration von Menschen mit 

besonderen Bed¿rfnissen zu fºrdernñ wird vorgezogen. 

Frankreich. Dem Vorschlag des Amtes, Ăum die ... Integration von ... zu 

fördernñ, wird zugestimmt. 

Irland. Die Formulierung Ăum die ... Integration von Menschen mit beson-

deren Bed¿rfnissen zu fºrdernñ wird bevorzugt. 

Italien. CGIL, CISL, UIL : Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Japan. JTUC-RENGO: Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Kanada. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Libanon. Der Text sollte in Unterabsatz 5 k) eingearbeitet werden. 

Litauen. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Marokko. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Mauritius. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Mexiko. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Neuseeland. Die Ansicht, daÇ sich Ăum die soziale Integration von Men-

schen mit besonderen Bed¿rfnissen zu fºrdernñ besser liest, wird geteilt. 

Nicaragua. Der Formulierung des Amtes wird der Vorzug gegeben. 

Niederlande. VNO-NCW: Es wird vorgeschlagen, dies positiver zu formu-

lieren: Ă... um die soziale Integration ... zu fºrdernñ. 
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Norwegen. Der Absatz sollte ferner eine einfache Definition des Begriffs 

Ălebenslanges Lernenñ enthalten. Der Ausdruck Ădie Bekªmpfung der sozialen 

Ausgrenzung ... fºrdernñ sollte durch Ădie soziale Integration von ... zu fºrdernñ 

ersetzt werden. 

Philippinen. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Portugal. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

CCP: Der Verband ist mit dieser Änderung nicht einverstanden, weil die 

vorgeschlagene Fassung eine Verpflichtung höheren Grades impliziert. Falls es 

darum geht, den Absatz mit dem Titel sprachlich in Einklang zu bringen, dann 

sollte der Titel entsprechend geändert werden. 

Schweiz. Dem vom Amt vorgeschlagenen Text wird der Vorzug gegeben. 

Spanien. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Arabische Republik Syrien. Der ursprüngliche Text sollte beibehalten wer-

den. 

Thailand. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Tschechische Republik. Die Formulierung Ăum die soziale Integration von 

Menschen mit besonderen Bed¿rfnissen zu fºrdernñ wird bevorzugt. 

Türkei. TÜRK-IS: Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Uruguay. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Vereinigte Staaten. Die Formulierung Ăum die soziale Integration von Men-

schen mit besonderen Bed¿rfnissen zu fºrdernñ liest sich besser und stimmt mit 

der Überschrift überein. 

Vereinigtes Königreich. Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Kommentar des Amtes 

Nahezu alle Antworten stimmten darin überein, daß dieser Absatz neu 

formuliert werden sollte, um den im Titel verwendeten Ausdruck aufzugreifen, 

und erklªrten ihre Zustimmung zu der positiveren Formulierung Ădie soziale 

Integration zu fºrdernñ. Der Text wurde entsprechend geªndert. 

Absatz 15 erscheint in der geänderten Fassung als Absatz 15 der vorge-

schlagenen Empfehlung. 

VII.  AUSBILDUNGSANBIETER 

Allgemeine Bemerkungen zu Teil VII 

Frankreich. Es wird der Titel ĂBereitstellung von Ausbildungñ vorgezogen. 
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16.  Die Mitglieder sollten in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern die Vielfalt des 

Ausbildungsangebots fördern, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Personen und 

Unternehmen Rechnung zu tragen und innerhalb eines nationalen Qualitätssicherungsrah-

mens hohe Qualitätsnormen und die Anerkennung und Übertragbarkeit von Kompetenzen 

und Qualifikationen zu gewährleisten. 

Allgemeine Bemerkungen zu Absatz 16 

Belgien. Regierung Flanderns. Es ist zu klªren, was unter einem Ănationa-

len Qualitªtssicherungsrahmenñ zu verstehen ist. 

Brasilien. Die Wortverbindung Ăin Zusammenarbeit mit den Sozialpart-

nernñ sollte durch Ăunter Beteiligung der Sozialpartnerñ ersetzt werden. 

Dominikanische Republik. Es wird vorgeschlagen, den letzten Teil von 

Absatz 16 eindeutig zu formulieren; es handelt sich hier um eine dreigliedrige 

Urkunde, und als solche sollte sie klar und präzise formuliert sein, um etwaige 

Streitigkeiten in der Zukunft zu vermeiden. 

Libanon. Statt der Formulierung Ăin Zusammenarbeit mit den Sozialpart-

nernñ sollte Ăin Beratung mit den Sozialpartnernñ verwendet werden; Ăund ... zu 

gewährleistenñ sollte durch Ăund darum bem¿ht sein, ... zu gewªhrleistenñ 

ersetzt werden, da nichts hundertprozentig gewährleistet werden kann. 

Neuseeland. NZCTU: Es wird Besorgnis darüber geäußert, daß der Aus-

druck ĂVielfalt des Ausbildungsangebotsñ mºglicherweise als Aufruf zur Fºrde-

rung des privaten Sektors interpretiert wird; es sollten das Primat des staatlichen 

Sektors als Hauptausbildungsanbieter und der private Sektor als der dieses 

Angebot ergänzende Anbieter anerkannt werden. 

Portugal. Der internationale Rahmen sollte gleichfalls Berücksichtigung 

finden. 

Spanien. CEOE: Was die ĂGewªhrleistung hoher Qualitªtsnormenñ angeht, 

sei bemerkt, daß diese Frage oftmals mit der Zertifizierung verknüpft ist, die für 

Klein- und Mittelbetriebe wegen ihrer Komplexität und Kostenaufwendigkeit 

problematisch ist. Vorzuziehen wªre, von Ăder Entwicklung, Sicherung und 

Verbesserung der Qualitªtñ zu sprechen. Diese Formulierung erfaÇt nicht nur die 

Zertifizierung, sondern auch andere, auf Selbstbeurteilung beruhende Ansätze. 

Kommentar des Amtes 

Da sich in der geringen Zahl von Stellungnahmen zu diesem Absatz keine 

eindeutige Tendenz erkennen ließ, erscheint der Absatz in der englischen Fas-

sung unverändert und mit geringfügigen redaktionellen Änderungen in der fran-

zösischen Fassung als Absatz 16 der vorgeschlagenen Empfehlung. 
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17.  Die Mitglieder sollten: 

a) einen Rahmen für die Zertifizierung der Qualifikationen von Ausbildungsanbietern ent-

wickeln; 

b) die Rolle des Staates und der Sozialpartner bei der Förderung der Ausweitung und 

Diversifizierung des Ausbildungsangebots bestimmen; 

c) die Qualitätssicherung in das öffentliche System aufnehmen und deren Entwicklung 

innerhalb des privaten Ausbildungsmarkts fördern und die Ergebnisse von Bildung und 

Ausbildung bewerten; 

d) Qualitätsnormen für Ausbilder entwickeln und Ausbildern Möglichkeiten bieten, diese 

Normen zu erfüllen. 

Bemerkungen zu Absatz 17 

Ägypten. Unterabsatz 17 c): Es wird die Formulierung Ăund die Ergebnisse 

von Bildung und Ausbildung bewertenñ vorgeschlagen. 

Australien. Regierung des Bundesstaates Queensland. Unterabsatz 17 c): 

Der neugefaßte Text ist leserfreundlicher; es könnte jedoch der Anschein 

erweckt werden, als sei die Bewertung von Ergebnissen etwas anderes als die 

Integration der Qualitätssicherung in das öffentliche Ausbildungssystem. 

ACTU: Die Regierungen sollten die Ausbildungsanbieter zur Sicherung der 

Qualität der Ausbildung auf dem Wege von Rechtvorschriften regulieren, z.B. 

durch innerstaatliche Normen für die Human- und die materiellen Ressourcen, 

die Unternehmensgründung und -führung, die berufliche Ausbildung und Fort-

bildung des Personals, die Rechnungslegungspflicht und die Rechnungsprüfung, 

die Geschäftsberichterstattung, Qualitätssicherungsverfahren und die Zertifizie-

rung von Ausbildungspersonal; ferner sollten sie Nachdruck darauf legen, daß 

die einzelnen Ausbildungsanbieter bei ihren Ausbildungstätigkeiten zusammen-

arbeiten und diese wirksamer koordinieren. 

Belgien. Unterabsatz 17 c): Die Änderung ist nicht notwendig, doch ist 

nichts besonderes dagegen einzuwenden. 

Regierung Flanderns. Absatz 17 ist nicht folgerichtig. Unterabsatz 17 a): Es 

stellt sich die Frage, ob der Unterabsatz die Zertifizierung der Qualifikationen 

der Ausbildungsanbieter selbst behandelt oder die Erteilung von Befähigungs-

zeugnissen durch die Ausbildungsanbieter. Unterabsatz 17 b): Gegenstand dieses 

Unterabsatzes ist die Rolle der einzelnen Akteure; es wird vorgeschlagen, unter 

Teil I einen getrennten Absatz zu schaffen, in dem die Rolle der Sozialpartner 

erläutert wird. Unterabsatz 17 c): Der Gedanke, daß die Bewertung von Ausbil-

dungsergebnissen Bestandteil der Qualitätssicherung sein soll, findet keine 

Zustimmung. Unterabsatz 17 d): Dieser Unterabsatz gehört in den mit dem 

Qualitätssicherungsrahmen befaßten Teil. 

CNT. Unterabsatz 17 c): Der ursprüngliche Text sollte beibehalten werden. 

Brasilien. Unterabsatz 17 a): Die Worte Ăeinen Rahmenñ sollten durch den 

Ausdruck ĂParameterñ ersetzt werden. Unterabsatz 17 c): Der Vorschlag des 
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Amtes wird akzeptiert, doch sollte der Text wie folgt erweitert werden: Ădie 

Qualitätssicherung in das öffentliche System aufnehmen, sie entwickeln und so 

zu gestalten, daß sie mit dem öffentlichen System und dem privaten Ausbil-

dungsmarkt kompatibel ist, und die Ergebnisse von Bildung und Ausbildung 

bewertenñ. Unterabsatz 17 d): Der Ausdruck ĂAusbilderñ sollte durch ĂPªdago-

gen im Berufsbildungsbereichñ ersetzt werden. 

Costa Rica. Unterabsatz 17 c): Es sollte heiÇen: Ăund die Ergebnisse von 

Bildung und Ausbildung bewertenñ. 

Dänemark. Unterabsatz 17 c): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Deutschland. Unterabsatz 17 c): Die Formulierung Ăindem die Ergebnisse 

von Bildung und Ausbildung bewertet werdenñ sollte beibehalten werden. 

El Salvador. Unterabsatz 17 c): Dem Vorschlag des Amtes wird zuge-

stimmt. 

Eritrea. Unterabsatz 17 c) Der ursprüngliche Text sollte beibehalten wer-

den. 

Finnland. Unterabsatz 17 c): Der vom Amt vorgeschlagene Text ist eine 

bessere Alternative. 

Frankreich. Unterabsatz 17 a): Es ist nicht klar, ob hierin auf die Qualifika-

tionen der Ausbilder selbst oder auf die der Ausbildungseinrichtungen verwiesen 

wird. Der Klarheit halber sollte es Ăvon Ausbildungseinrichtungenñ heiÇen. 

Unterabsatz 17 b): Der Wortlaut sollte in Ăihre Rolle und die der Sozialpartner ... 

bestimmenñ geªndert werden (siehe die Bemerkungen zum Gebrauch des Worts 

ĂStaatñ in der Prªambel). Unterabsatz 17 c): Dem Vorschlag des Amtes wird 

zugestimmt. Unterabsatz 17 d): Gegenstand der vorgeschlagenen Empfehlung 

sind sowohl die Bildung wie auch die Ausbildung; demzufolge wäre es ange-

bracht, auf beide ï Lehrer und Ausbilder ï zu verweisen. Es wird vorgeschlagen, 

den Text umzuformulieren in Ăf¿r Lehrer und Ausbilderñ. 

Irland. Unterabsatz 17 c): Es sollte Ăund die Ergebnisse von Bildung und 

Ausbildung bewertenñ heiÇen. 

Italien. Unterabsatz 17 b): Es fehlt ein Verweis auf die Rolle der regionalen 

und kommunalen Behörden. 

CGIL, CISL, UIL : Unterabsatz 17 c): Der Satz erhält durch die vom Amt 

vorgeschlagene Änderung eine andere Aussage; es wird vorgeschlagen, den auf 

Ăprivaten Ausbildungsmarktsñ folgenden Satzteil wie folgt zu formulieren: 

Ădurch Bewertung der Ergebnisse von Bildung und Ausbildung fºrdernñ. 

Japan. Unterabsatz 17 c): Es besteht Klärungsbedarf hinsichtlich des 

Bedeutungsinhalts der Formulierung Ădie Qualitªtssicherung in das ºffentliche 

System aufnehmenñ. Unterabsatz 17 d): Der Ausdruck Ătrainerñ in der engli -
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schen Fassung ist mehrdeutig und sollte in Ătraining instructorsñ geªndert wer-

den. 

JTUC-RENGO: Unterabsatz 17 c): Es wird die Formulierung Ădes privaten 

Arbeitsmarkts durch Bewertung der Ergebnisse von Bildung und Ausbildung 

fördernñ vorgeschlagen. 

Kanada. Unterabsatz 17 c): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Libanon. Unterabsatz 17 c): Der ursprüngliche Text sollte beibehalten wer-

den. Unterabsatz 17 d): Es sollte wie folgt umformuliert werden: ĂQualitªtsnor-

men für Ausbilder entwickeln und daran arbeiten, Ausbildern Möglichkeiten zu 

bieten, diese Normen zu erf¿llenñ. 

Litauen. Unterabsatz 17 c): Der ursprüngliche Text sollte beibehalten wer-

den. Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung im öffentlichen System, nicht nur 

die Bewertung der Ergebnisse, können unterschiedlich sein. 

Mauritius. Unterabsatz 17 c): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Mexiko. Unterabsatz 17 c): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Neuseeland. Unterabsatz 17 c): Die vorgeschlagene Formulierung wird 

generell unterstützt; im Interesse der Klarheit wird jedoch vorgeschlagen, wie 

folgt zu formulieren: Ădie Qualitªtssicherung in das ºffentliche System aufneh-

men, deren Entwicklung innerhalb des privaten Ausbildungsmarkts fördern, und 

die Ergebnisse von Bildung und Ausbildung bewertenñ. 

NZCTU: Unterabsatz 17 d): Es wird vorgeschlagen, das Wort Ăeinheitlichñ 

hinzuzuf¿gen, so daÇ der Text lautet: ĂQualitªts- und einheitliche Normenñ. 

Philippinen. Unterabsatz 17 c): Dem Vorschlag des Amtes wird zuge-

stimmt. 

Portugal. Es sollte die Formulierung Ăindem ... bewertet werdenñ verwen-

det werden, da es eben diese Bewertung ist, die es erlaubt, die Qualität der Bil-

dung und Ausbildung zu kontrollieren. 

CAP: Ăund die Ergebnisse von Bildung und Ausbildung bewertenñ wªre 

die passendere Formulierung. 

Schweiz. Unterabsatz 17 c): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

SGB: Unterabsatz 17 c): Es sollte heiÇen: Ăindem die Ergebnisse von Bil-

dung und Ausbildung bewertet werdenñ. 

Arabische Republik Syrien. Unterabsatz 17 c): Dem Vorschlag des Amtes 

wird zugestimmt. 

Thailand. Unterabsatz 17 c): Dem Vorschlag des Amtes wird zugestimmt. 

Tschechische Republik. Unterabsatz 17 c): Dem Vorschlag des Amtes wird 

zugestimmt. 
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Tunesien. Unterabsatz 17 c): Die Formulierung Ăindem ... bewertet werdenñ 

sollte beibehalten werden. 

Türkei. TÜRK-IS: Unterabsatz 17 c): Dem Vorschlag des Amtes wird 

zugestimmt. 

Uruguay. Unterabsatz 17 c): Die Qualitätsanforderungen an private Ausbil-

dungsanbieter sind nicht ausreichend klar dargelegt, angesichts der Tatsache, 

daÇ die Mitglieder Ădie Qualitªtssicherung in das ºffentliche System aufneh-

menñ werden, wohingegen sie Ăderen Entwicklungñ innerhalb des privaten Aus-

bildungsmarkts lediglich Ăfºrdernñ werden. Die Anforderungen an private Aus-

bildungsanbieter, was ihre Ausbilder, Methoden und Ergebnisse sowie ihre Maß-

nahmen zur Überwachung der Qualität angeht, sollten strenger sein. 

Vereinigtes Königreich. Unterabsatz 17 c): Dem Vorschlag des Amtes wird 

zugestimmt. 

Kommentar des Amtes 

In der großen Mehrheit der Antworten kam in den Kommentaren zu Unter-

absatz 17 c) zum Ausdruck, daß der Vorschlag des Amtes eine zweckmäßigere 

Formulierung dieses Unterabsatzes darstellt. In einigen Antworten wurde dem 

ursprünglichen Text der Vorzug gegeben, während andere wiederum eine andere 

Formulierung vorschlugen. Da in diesem Punkt kein Konsens erzielt wurde, 

wird der gegenwärtige Text beibehalten. 

Absatz 17 erscheint in der englischen Fassung unverändert und mit gering-

fügigen redaktionellen Änderungen in der französischen Fassung als Absatz 17 

der vorgeschlagenen Empfehlung. 

VIII.  FORSCHUNGS- UND AUSBILDUNGSUNTERSTÜTZUNGSDIENSTE 

FÜR DIE HUMANRESSOURCENENTWICKLUNG, DAS LEBENSLANGE 

LERNEN UND DIE AUSBILDUNG 

Allgemeine Bemerkungen zu Teil VIII 

Frankreich. Diese Überschrift ist zu lang und unklar; es wird vorgeschla-

gen, sie mit dem Vorbehalt, daß Absatz 19 und Absatz 21 dieses Teils die For-

schung und Absatz 20 die Berufsinformation und die Berufsberatung behandeln, 

in ĂForschungs- und Unterstützungsdienste für das lebenslange Lernen und die 

Ausbildungñ abzuªndern. Wie bereits in den allgemeinen Bemerkungen zu Teil I 

ausgeführt, sind Berufsinformation und Berufsberatung nicht lediglich Unter-

stützungsdienste, sondern wichtige Aspekte von Bildungs- und Ausbildungs-

systemen; es wird vorgeschlagen, Absatz 20 als neuen Absatz 9 in Teil II umzu-

stellen. Der Titel von Teil VIII w¿rde somit ĂForschung im Bereich des lebens-

langen Lernens und der Ausbildungñ lauten. Die Reihenfolge der Absªtze, die 

die Forschung betreffen, bedarf der Überprüfung: Absatz 21 gibt allgemeine 
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Orientierungshilfen zu den Hauptforschungsbereichen, wohingegen Absatz 19 

mehr fachspezifisch ist und stärker ins Detail geht. Die Absätze sollten in der 

folgenden Reihenfolge erscheinen: Absatz 18, Absatz 21, Absatz 19. 

Mexiko. Es sollte auf die Verbindung der Ausbildung, die unter Verwen-

dung unterschiedlicher Methoden erfolgt, mit der Welt der Arbeit hingewiesen 

werden. Diese Verbindung trägt dazu bei, die Produktion mit besser qualifizier-

ten und besser geeigneten Humanressourcen auszustatten, erhöht die Beschäfti-

gungsfähigkeit von Arbeitnehmern, bereitet den Boden für die ständige Weiter-

bildung und hilft auf diese Weise die durch nicht nachfragegerechte Ausbildung 

der Arbeitnehmer bedingte Arbeitslosigkeit zu mindern. Es sollte erwähnt wer-

den, daß die Humanressourcen ein wesentlicher Faktor sind, wenn es darum 

geht, die innerstaatliche wirtschaftliche und soziale Entwicklung anzuregen, und 

es sollte auf mindestens drei Grundaspekte verwiesen werden, die bei Investitio-

nen in die Entwicklung der Humanressourcen herangezogen werden (Beschäfti-

gungsgrad und Beschäftigungsfähigkeit des einzelnen, Niveau der Produktivität 

und der Konkurrenzfähigkeit, sowie der rationelle Einsatz von Ressourcen). 

Portugal. Angesichts der Wichtigkeit von Informationen und Beratung zur 

beruflichen Ausbildung sowie zur akademischen Berufsbildung sollte diese 

Frage unter einer separaten Überschrift behandelt werden. Sollte dies aber nicht 

möglich sein, dann wird vorgeschlagen, die Absatze wie folgt umzuordnen: 

Absatz 20, Absatz 19, Absatz 21. 

18.  Die Mitglieder sollten die Entwicklung ihrer eigenen Fähigkeiten zur Analyse von 

Tendenzen auf den Arbeitsmärkten und in der Entwicklung und Ausbildung der Humanres-

sourcen fördern und erleichtern und die Entwicklung dieser Fähigkeiten bei den Sozialpart-

nern unterstützen. 

Bemerkungen zu Absatz 18 

Libanon. Es wird vorgeschlagen, vor dem Wort Ăunterst¿tzenñ das Wort 

Ănach Mºglichkeitñ einzuf¿gen. 

Kommentar des Amtes 

Der Absatz erscheint unverändert als Absatz 18 der vorgeschlagenen 

Empfehlung. 

19.  Die Mitglieder sollten: 

a) insbesondere bei der Durchführung von regelmäßigen Bevölkerungserhebungen nach 

Geschlecht und Alter aufgeschlüsselte Informationen über Bildungsstand, Qualifikatio-
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nen, Ausbildungstätigkeiten und Beschäftigung und Einkommen sammeln, damit als 

Beitrag zur Grundsatzpolitik Tendenzen festgestellt und vergleichende Analysen durch-

geführt werden können; 

b) Datenbanken und quantitative und qualitative Indikatoren, einschließlich nach 

Geschlecht und Alter, zum innerstaatlichen Ausbildungssystem einführen und Daten 

über die Ausbildung im privaten Sektor sammeln, wobei die Auswirkungen der Daten-

erhebung auf Unternehmen zu berücksichtigen sind; 

c) Informationen über Qualifikationen, Kompetenzen und sich im Arbeitsmarkt abzeich-

nende Tendenzen aus einer Vielfalt von Quellen, einschließlich Längsschnittstudien, 

sammeln, die nicht auf traditionelle Berufsklassifikationen beschränkt bleiben sollten. 

Bemerkungen zu Absatz 19 

Brasilien. Unterabsatz 19 a): Nach den Worten ĂGeschlecht und Alterñ 

sollte Ăund sonstigen f¿r die Erwerbsbevölkerung des jeweiligen Landes spezifi -

schen sozioºkonomischen Merkmalenñ hinzugef¿gt werden. 

Frankreich. Unterabsatz 19 b): Es ist unklar, was die Formulierung Ăwobei 

die Auswirkungen der Datenerhebung auf Unternehmen zu berücksichtigen 

sindĂ besagen will. 

Japan. Unterabsatz 19 a): Es sollte begründet werden, warum Informatio-

nen aus regelmäßigen Bevölkerungserhebungen zu sammeln sind, wenn Daten 

von Unternehmen und von anderen Bereichen erhoben werden. 

Neuseeland. Unterabsätze 19 a) und b): Es wird vorgeschlagen, die gesam-

melten Daten nach ethnischer Zugehörigkeit sowie nach Geschlecht und Alter 

aufzuschlüsseln. Einheimische Bevölkerungsgruppen und ethnische Minder-

heiten sollten ausdrücklich einbegriffen werden, da diese Gruppen in vielen Fäl-

len besondere Bedürfnisse haben, was Bildung und Ausbildung und die 

Beschäftigung allgemein angeht. 

Norwegen. Unterabsätze 19 a), b) und c): Datensammlungen und Datenban-

ken von einem solchen Desaggregierungsgrad dürften äußerst ressourcenintensiv 

und von wenig praktischem Nutzen für bestimmte Länder sein. Es sollte dem 

jeweiligen Land überlassen bleiben zu bestimmen, welche Elemente diese 

Datensammlung enthalten sollte und in welcher Form. 

Kommentar des Amtes 

Da in der geringen Zahl der eingegangen Antworten keine eindeutige Ten-

denz ersichtlich war, erscheint dieser Absatz in der englischen Fassung unver-

ändert und mit geringfügigen redaktionellen Änderungen in der französischen 

Fassung als Absatz 19 der vorgeschlagenen Empfehlung. 
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20.  Die Mitglieder sollten: 

a) während des ganzen Lebens die Teilnahme und den Zugang zu Berufsinformationen 

und Berufsberatung, zu Arbeitsvermittlungsdiensten und zu Methoden der Stellensuche 

sowie den Zugang zu Bildungs-, Ausbildungs- und aktiven Arbeitsmarktprogrammen 

und zur Anerkennung von Qualifikationen gewährleisten und erleichtern; 

b) die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie sowie von traditionel-

len vorbildlichen Praktiken im Bereich der Informations- und Beratungsdienste fördern 

und erleichtern; 

c) in Beratung mit den Sozialpartnern die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der 

Arbeitsvermittlungsdienste, der Ausbildungsanbieter und anderer in Frage kommender 

Dienstleistungsanbieter im Bereich der Berufsinformation und Berufsberatung bestim-

men; 

d) Informationen und Beratung zum Unternehmertum bieten, unternehmerische Fähigkei-

ten fördern und unter Lehrkräften und Ausbildern ein Bewußtsein für die wichtige 

Rolle schaffen, die u.a. Unternehmen bei der Schaffung von Wachstum und von men-

schenwürdigen Arbeitsplätzen zukommt. 

Bemerkungen zu Absatz 20 

Frankreich. Unterabsatz 20 a): Der zweite Teil des Satzes ist überflüssig; 

Ăsowie den Zugang zu Bildungs-, Ausbildungs- und aktiven Arbeitsmarktpro-

grammen und zur Anerkennung von Qualifikationenñ sollte gestrichen werden. 

Libanon. Unterabsatz 20 a): Das Wort Ăgewªhrleistenñ sollte durch Ădaran 

arbeiten, ... zu ermºglichen und zu erleichternñ ersetzt werden, so daÇ sich 

folgender Wortlaut ergibt: Ădaran arbeiten, wªhrend des ganzen Lebens ... zu 

ermöglichen und zu erleichternñ. 

Neuseeland. Business New Zealand. Unterabsatz 20 d): Das Wort ĂUnter-

nehmenñ sollte durch ĂWirtschaftñ ersetzt und Ău.a.ñ sollte gestrichen werden; 

dauerhafte Arbeitsplätze schafft die Privatwirtschaft und nicht der öffentliche 

Sektor. 

Portugal. Unterabsatz 20 a): Es sollte nicht nur auf Informationen und 

Beratung zur beruflichen Ausbildung, sondern auch zur akademischen Berufsbil-

dung verwiesen werden. 

Schweiz. Unterabsatz 20 a): Wir sind uns nicht sicher, wie der letzte Teils 

dieses Unterabsatzes zu verstehen ist. Das Amt hat bedeutende Änderungen vor-

geschlagen, darunter die Streichung des Hinweises auf die ĂEntwicklung der 

Beschªftigungsfªhigkeitñ und die ĂAnerkennung von Qualifikationenñ; die 

Beweggründe für diese Änderungen sind unklar. 

Vereinigte Staaten. USCIB: Unterabsatz 20 d): Dieser Unterabsatz fordert 

dazu auf, das Unternehmertum zu fördern und den Beitrag anzuerkennen, den 

Unternehmen zur Schaffung von Wirtschaftswachstum und Beschäftigung lei-

sten. Die Arbeitgeber haben hart gearbeitet, damit diese Konzepte Aufnahme in 
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die Urkunde finden und wir sollten alles tun, um sie zu verteidigen und wenn 

möglich zu stärken. 

Kommentar des Amtes 

Als Reaktion auf die eingegangenen Kommentare hat der Redaktionsaus-

schuß die Unterabsätze 20 a) und 20 c) der größeren Klarheit halber neu formu-

liert. 

Der Absatz erscheint in der geänderten Fassung als Absatz 20 der vorge-

schlagenen Empfehlung. 

21.  Die Mitglieder sollten in Beratung mit den Sozialpartnern und unter Berücksichti-

gung der Auswirkungen der Datenerhebung auf Unternehmen Forschungsarbeiten über die 

Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen unterstützen und erleichtern, einschließ-

lich: 

a) Lern- und Ausbildungsmethodologien, einschließlich der Verwendung von Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie im Bereich der Ausbildung; 

b) Qualifikationsanerkennungs- und Qualifikationsrahmen; 

c) Maßnahmen, Strategien und Rahmen für die Entwicklung und Ausbildung der Human-

ressourcen; 

d) Investitionen in die Ausbildung sowie der Effizienz und Wirkung von Ausbildung; 

e) Ermittlung, Messung und Vorhersage von Angebots- und Nachfragetendenzen auf dem 

Arbeitsmarkt bei beruflichen Fertigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen; 

f) Ermittlung und Überwindung von geschlechtsspezifischen Verzerrungen bei der Beur-

teilung von Qualifikationen; 

g) Verwendung der durch die Forschung gewonnenen Informationen als Orientierungs-

hilfe bei der Programmplanung und -durchführung. 

Bemerkungen zu Absatz 21 

Australien. ACTU. Es ist zwar richtig, daß Datenerhebungen von Relevanz 

für große Unternehmen sind, wichtig ist aber sicherzustellen, daß bildungs- und 

ausbildungspolitische Maßnahmen der Segmentierung nach Geschlecht und 

diskriminierenden Praktiken im Erwerbsleben entgegenwirken. Forschungs-

arbeiten sollten Daten liefern über internationale Entwicklungstendenzen und die 

Ergebnisse von Ländervergleichen und sie sollten dazu anregen, größeren Nach-

druck auf die Berufsberatung und die Beratung Erwachsener und Angehöriger 

besonders schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen zu legen, um die Chancen-

gleichheit aller zu fördern. 

Brasilien. Einleitungssatz: Ăin Beratung mit den Sozialpartnernñ sollte 

durch Ăunter Beteiligung der Sozialpartnerñ ersetzt werden; nach dem Wort 

ĂUnternehmenñ sollte Ădie Arbeitnehmer und die Gesellschaftñ hinzugef¿gt 

werden. Es sollte ein neuer Unterabsatz h) mit folgendem Wortlaut hinzugefügt 
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werden: ĂBerichterstattung und Dokumentierung von MaÇnahmen, Erhebungen 

und Analysen der verfügbaren Daten, einschließlich der Herausgabe regelmäßig 

erscheinender Publikationen, die den Zugang zu Informationen fºrdernñ. 

Frankreich. Die Bedeutung von Ăunter Ber¿cksichtigung der Auswir-

kungen der Datenerhebung auf Unternehmenñ ist unklar. Unterabsatz 21 a): Die 

Worte Ăim Bereich der Ausbildungñ am Satzende sind ¿berfl¿ssig und sollten 

gestrichen werden. Unterabsatz 21 b): Unterabsatz 19 c) macht diesen Unterab-

satz überflüssig und er sollte gestrichen werden. Unterabsatz 21 c): Da es sich 

hier um eine Feststellung allgemeinen Charakters handelt, wird vorgeschlagen, 

sie umzustellen, so daß sie zu einem neuen Unterabsatz 21 a) wird. Unterab-

satz 21 f): Es stellt sich die Frage, warum geschlechtsspezifische Verzerrungen 

lediglich im Bereich der Beurteilung von Qualifikationen zu überwinden sind; es 

wird die Frage aufgeworfen, ob es nicht auch im Bereich der ĂBerufsberatungs-

möglichkeiten geschlechtsspezifische Verzerrungenñ gibt. 

Neuseeland. NZCTU. Die Arbeitgeber haben ihre Meinungsverschieden-

heit zum Ausdruck gebracht, was den Kostenaufwand betrifft, der Kleinbetrie-

ben mit der Durchführung der vorgeschriebenen Datenerhebung entstünde, und 

dies sollte im Text Niederschlag finden. 

Norwegen. Unterabsatz 21 a) - g): Die Unterabsätze enthalten Vorschriften 

zu den von Unternehmen zu erhebenden Daten, deren Erhalt sich als problema-

tisch erweisen könnte. Diese Informationen betreffen Konzepte und Probleme, 

die weit entfernt von der Realität sind, mit der sich die meisten Klein- und 

Mittelbetriebe konfrontiert sehen. 

Schweiz. Einleitungssatz: Dem Vorschlag des Amtes, die Liste statt mit 

ĂeinschlieÇlich durchñ mit ĂeinschlieÇlichñ einzuleiten, wird nicht zugestimmt. 

Die Aufzählung wird dadurch völlig unverständlich, da der Leser möglicher-

weise nicht versteht, was sich worauf bezieht. 

Kommentar des Amtes 

Als Reaktion auf die eingegangenen Kommentare hat der Redaktionsaus-

schuß Absatz 21 neu formuliert, um ihn klarer zu gestalten. 

Der Absatz erscheint in der geänderten Fassung als Absatz 21 der vorge-

schlagenen Empfehlung. 

Damit der Absatz noch klarer und der gegenwärtige Unterabsatz 21 g) in 

der Aussage klarer wird, wurde Unterabsatz 21 g) herausgelöst und erscheint 

nunmehr als Absatz 22 der vorgeschlagenen Empfehlung. 
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IX.  INTERNATIONALE UND TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT 

22.  Die internationale und technische Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklung 

und Ausbildung der Humanressourcen sollte: 

a) mehr Möglichkeiten für Frauen und Männer fördern, eine menschenwürdige Arbeit zu 

erlangen; 

b) den Aufbau innerstaatlicher Kapazität zur Reform und Entwicklung von Ausbildungs-

maßnahmen und Ausbildungsprogrammen fördern, einschließlich der Entwicklung der 

Fähigkeit zu einem sozialen Dialog und zur Schaffung von Partnerschaften im Bereich 

der Ausbildung; 

c) die Entwicklung des Unternehmertums und der menschenwürdigen Beschäftigung för-

dern und Erfahrungen über internationale vorbildliche Praktiken austauschen; 

d) die Kapazität der Sozialpartner stärken, einen Beitrag zu Maßnahmen für dynamisches 

lebenslanges Lernen zu leisten, insbesondere in bezug auf die neuen Dimensionen der 

regionalen wirtschaftlichen Integration, der Migration und der entstehenden multikultu-

rellen Gesellschaft; 

e) die nationale, bilaterale und regionale Anerkennung und Übertragbarkeit von Fertig-

keiten, Kompetenzen und Qualifikationen fördern; 

f) die technische und finanzielle Unterstützung der weniger fortgeschrittenen Länder ver-

stärken und auf der Ebene der internationalen Finanzinstitutionen und Finanzierungs-

agenturen kohärente Maßnahmen und Programme fördern, die Bildung, Ausbildung 

und lebenslanges Lernen in den Mittelpunkt entwicklungspolitischer Maßnahmen stel-

len; 

g) die technische Zusammenarbeit zwischen Regierungen, den Sozialpartnern, dem pri-

vaten Sektor und internationalen Organisationen zu allen anderen Fragen und Strate-

gien fördern, die in dieser Urkunde abgedeckt sind. 

Bemerkungen zu Absatz 22 

Ägypten. Unterabsatz 22 f): Der Begriff ĂEntwicklungslªnderñ wird bevor-

zugt. 

Australien. Regierung des Bundesstaates Queensland. Unterabsatz 22 f): 

ĂEntwicklungslªnderñ unterstellt, daÇ ein Land, obschon es Ăweniger fortge-

schrittenñ oder Ăam wenigsten entwickeltñ sein mag, gewisse Fortschritte macht, 

und ist daher eine positivere Aussage. 

ACTU: Stärkere internationale Unterstützung, insbesondere für Entwick-

lungsländer, bei der Schaffung von Zugang zu Bildung und Ausbildung wird 

befürwortet, und zwar durch Entwicklung von Strategien, die dem Exodus von 

Fachkräften entgegenwirken, und indem Länder, die in die Bildung investieren, 

ihre Fachkräfte aber an andere Länder verlieren, entsprechend entschädigt 

werden. Länder, in die qualifizierte Arbeitskräfte einwandern, sollten dazu 

ermutigt werden, stärker mit Ländern zusammenarbeiten, die unter dem Verlust 

ihrer qualifizierten Arbeitskräfte leiden. Es ist geboten, auf der Grundlage eines 

dreigliedrigen und konzertierten Ansatzes gesamtregionale Systeme für die 

Anerkennung von Qualifikationen zu entwickeln und als Bestandteil einer 
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ganzheitlich ausgerichteten Strategie zur Beseitigung der Armut Unterstützungs-

dienste im Bereich Bildung und Ausbildung zu leisten. 

Belgien. Unterabsatz 22 f): Der Ausdruck ĂEntwicklungslªnderñ ist breit 

genug gefaßt, um die vorgesehenen Empfängerländer technischer und finanziel-

ler Unterstützung abzudecken. 

Brasilien. Unterabsatz 22 a): Der Unterabsatz sollte gestrichen werden. 

Unterabsatz 22 c): Der Ausdruck ĂUnternehmertumñ sollte durch ĂUnternehmer-

geistñ ersetzt werden, mit dem anschlieÇenden Zusatz Ăund des Solidaritªtsge-

f¿hlsñ. Unterabsatz 22 f): Der Wortlaut sollte wie folgt abgeªndert werden: Ădie 

technische und finanzielle Unterstützung für Entwicklungsländer verstärken und 

zwischen den internationalen Finanzinstitutionen und Finanzierungsagenturen 

kohärente Maßnahmen und Programme fördern, die Bildung, Ausbildung und 

lebenslanges Lernen in den Mittelpunkt der in diesen Ländern durchgeführten 

entwicklungspolitischen MaÇnahmen stellenñ. Es sollte ein neuer Unterab-

satz 22 h) hinzugef¿gt werden: Ăbewirken, daÇ Erfahrungen ¿ber internationale 

vorbildliche Praktiken, über die Förderung der menschenwürdigen Arbeit, der 

Bildung und sozialer sowie beruflicher Qualifikationen als Rechtsansprüche 

geteilt und zum Allgemeingut werdenñ. 

CNC: Unterabsatz 22 f): Es wird dem Ausdruck ĂEntwicklungslªnderñ oder 

Ăam wenigsten entwickelte Lªnderñ der Vorzug gegeben. 

Costa Rica. Unterabsatz 22 f): Es wird der Ausdruck ĂEntwicklungslªnderñ 

vorgezogen. 

Deutschland. Der Begriff ĂEntwicklungslªnderñ sollte verwendet werden. 

Dominikanische Republik. Die Unterabsätze b) und d) sollten zu einem 

Unterabsatz zusammengefaßt werden oder letzterer sollte unmittelbar auf Unter-

absatz b) folgen. 

El Salvador. Unterabsatz 22 f): Der Ausdruck ĂEntwicklungslªnderñ ist 

ausgewogener und wird bevorzugt. Ăweniger fortgeschrittene Lªnderñ ist mºg-

licherweise abfällig. 

Eritrea. Unterabsatz 22 f): ĂEntwicklungslªnderñ wird bevorzugt. 

Estland. Unterabsatz 22 f): ĂEntwicklungslªnderñ wird bevorzugt. 

Finnland. Unterabsatz 22 f): Den Begriffen Ăam wenigstens entwickelte 

Länderñ oder ĂEntwicklungslªnderñ wird der Vorzug gegeben. 

Frankreich. Unterabsatz 22 f): Es wird vorgeschlagen, die Formulierung 

Ăder weniger fortgeschrittenen Lªnderñ beizubehalten. 

Irland. Unterabsatz 22 f): Es sollte ĂEntwicklungslªnderñ heiÇen. 
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Italien. Unterabsatz 22 a) sollte ein Verweis auf den Zugang zu Bildung 

und Ausbildung für alle vorangestellt werden, da diese Frage für Entwicklungs-

länder von besonderer Wichtigkeit ist. 

CGIL, CISL, UIL : Unterabsatz 22 f): Der Begriff Ăder weniger beg¿n-

stigten Lªnderñ (der sowohl Entwicklungslªnder wie auch Transformationslän-

der einschließt) wird vorgezogen. 

Japan. Unterabsatz 22 f): Es sollte der Begriff ĂEntwicklungslªnderñ ver-

wendet werden, da er dem Sprachgebrauch des Ausschusses für Entwicklungs-

hilfe entspricht. 

Japanischer Wirtschaftsverband: In der vorgeschlagenen Empfehlung auf 

Ăinternationale Finanzinstitutionen und Finanzierungsagenturenñ zu verwiesen 

weicht vom Auftrag der IAO ab. Dieser Hinweis sollte demzufolge gestrichen 

werden. 

JTUC-RENGO: Unterabsatz 22 f): Der Begriff Ăder weniger begünstigten 

Lªnderñ (der sowohl Entwicklungslªnder wie auch Transformationslªnder 

einschlieÇt) sollte beibehalten werden; der Wortlaut sollte nicht in Ăder am 

wenigsten entwickelten Lªnderñ geªndert werden, da dieser Begriff von der 

Bedeutung her äußerst eng gefaßt ist. 

Kanada. Unterabsatz 22 f): Zur Vereinheitlichung mit der Präambel sollte 

dieser Unterabsatz wie folgt lauten: Ădie technische und finanzielle Unterstüt-

zung der Entwicklungsländer, die Hilfe benötigen, verstärken und auf der Ebene 

der internationalen Finanzinstitutionen und Finanzierungsagenturen kohärente 

Maßnahmen und Programme fördern, die Bildung, Ausbildung und lebenslanges 

Lernen in den Mittelpunkt entwicklungspolitischer MaÇnahmen stellen; undñ. 

CEC: Die Notwendigkeit verstärkter finanzieller Unterstützung der weniger 

entwickelten Länder sollte nicht Gegenstand dieser Urkunde sein; Grundge-

danke dieser Urkunde ist die Entwicklung geeigneter Politiken und Maßnahmen 

für die Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen. Hilfestellung (mit 

Wissen, Unterstützungsdiensten, Forschungshilfe, technischer Unterstützung 

und anderen Hilfeleistungen) kommt allen zugute; finanzielle Unterstützung ist 

nicht in jedem Fall die Lösung. 

Libanon. Unterabsatz 22 f): Statt Ăder weniger fortgeschrittenen Lªnderñ 

sollte besser der Begriff Ăder weniger entwickelten Lªnderñ verwendet werden 

und der Unterabsatz sollte umformuliert werden, so daß er folgenden Wortlaut 

erhªlt: Ădie technische und finanzielle Unterst¿tzung der weniger entwickelten 

Länder und der Länder, die Hilfe dieser Art benötigen, verstärken und auf der 

Ebene der internationalen Finanzinstitutionen und Finanzierungsagenturen kohä-

rente MaÇnahmen und Programme fºrdern ... Ă. 

Litauen. Unterabsatz 22 f): Der Begriff ĂEntwicklungslªnderñ ist besser 

geeignet. 



94 Entwicklung und Ausbildung der Humanressourcen  

 

2004-2-188de.doc 

Marokko. Unterabsatz 22 f): Der Begriff ĂEntwicklungslªnderñ wird bevor-

zugt. 

Mauritius. Unterabsatz 22 f): ĂEntwicklungslªnderñ ist der geeignetere 

Begriff. 

Mexiko. Da der Ausdruck ĂEntwicklungslªnderñ in der Prªambel auftritt, 

wird empfohlen, ihn auch hier zu verwenden. 

Neuseeland. Unterabsatz 22 f): Es wird ĂEntwicklungslªnderñ bevorzugt, 

da dies der  Begriff ist, der international am häufigsten benutzt und am ehesten 

verstanden wird. 

Nicaragua. Unterabsatz 22 f): Es wird empfohlen, den Begriff ĂEntwick-

lungslªnderñ zu verwenden. 

Norwegen. Unterabsatz 22 f): ĂEntwicklungslªnderñ wird vorgezogen. 

Philippinen. Unterabsatz 22 f): Es wird der Ausdruck ĂEntwicklungs-

lªnderñ empfohlen, da er im Vergleich zu Ăweniger fortgeschrittene Lªnderñ und 

Ăweniger beg¿nstigte Lªnderñ entgegenkommender und nicht diskriminierend 

ist. 

Portugal. Unterabsatz 22 f): Der Begriff ĂEntwicklungslªnderñ wird vorge-

zogen. 

UGT: Unterabsatz 22 f): Es ist nicht angebracht, den Begriff Ăweniger 

begünstigte Lªnderñ zu ersetzen. De facto handelt es sich hier um Länder, deren 

wirtschaftliche und soziale Nachteile dazu beitragen, daß sie gegenüber anderen 

Ländern im Hinblick auf günstigere Gegebenheiten im Rückstand sind. 

Schweiz. Unterabsatz 22 f): Ăder weniger fortgeschrittenen Lªnderñ ist ein 

geeigneter Begriff, und er steht im Einklang mit der Terminologie des Systems 

der Vereinten Nationen. 

SGB: Unterabsatz 22 f): Der Ausdruck Ăder weniger beg¿nstigten Lªnderñ 

sollte beibehalten werden, da er sowohl die Entwicklungsländer wie auch die 

Transformationsländer einschließt. Der Ausdruck sollte in keinem Fall durch 

Ăder weniger fortgeschrittenen Lªnderñ ersetzt werden, da dieser Begriff viel zu 

eng gefaßt ist. 

Singapur. Unterabsatz 22 e): Nach dem Wort ĂQualifikationenñ sollte 

Ănach Mºglichkeitñ eingef¿gt werden. Unterabsatz 22 f): Es wird vorgeschlagen, 

den Unterabsatz wie folgt umzuformulieren: Ăauf der Ebene der internationalen 

Finanzinstitutionen und Finanzierungsagenturen die technische und finanzielle 

Unterstützung der weniger fortgeschrittenen Länder verstärken und kohärente 

Maßnahmen und Programme fördern, die Bildung, Ausbildung und lebenslanges 

Lernen in den Mittelpunkt entwicklungspolitischer MaÇnahmen stellen; undñ. 
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Spanien. Unterabsatz 22 f): Es wird vorgeschlagen, den Begriff ĂEntwick-

lungslªnderñ oder den Ausdruck Ăweniger entwickelte Lªnderñ zu verwenden. 

UGT: Unterabsatz 22 f): Es wird vorgeschlagen, Ăder weniger fortgeschrit-

tenen Lªnderñ durch Ăder Entwicklungslªnderñ zu ersetzen. 

CCOO: Unterabsatz 22 f): Der Begriff ĂEntwicklungslªnderñ wird vorge-

zogen, da er im Unterschied zu den übrigen Begriffen kein Werturteil impliziert. 

Arabische Republik Syrien. Unterabsatz 22 f): Es wird vorgeschlagen, den 

Begriff ĂEntwicklungslªnderñ zu verwenden. 

Thailand. Unterabsatz 22 f): Der Begriff Ăder weniger fortgeschrittenen 

Länderñ wird bevorzugt. 

Tschechische Republik. SPD: Der Begriff Ăweniger fortgeschrittene Lªn-

derñ ist zutreffend und allgemein gebrªuchlich. 

KZPS: Es wird empfohlen, den Ausdruck Ăweniger entwickelte Lªnderñ zu 

verwenden. 

ĻMKOS: Es wird empfohlen, ĂEntwicklungslªnderñ zu verwenden. 

Tunesien. Unterabsatz 22 f): Es wird empfohlen, den Begriff ĂEntwick-

lungslªnderñ zu verwenden, was der Formulierung in der Prªambel entspricht. 

Türkei. TÜRK-IS: Unterabsatz 22 f): Es wäre angemessener, die Begriffe 

ĂEntwicklungslªnderñ und Ăweniger fortgeschrittene Lªnderñ zu verwenden. 

Uruguay. Unterabsatz 22 f): Statt Ăweniger fortgeschrittene Lªnderñ kºnnte 

es ĂEntwicklungslªnderñ, Ăweniger entwickelte Lªnderñ oder ĂLªnder mit einem 

relativ niedrigeren Entwicklungsstandñ heiÇen. 

Vereinigte Staaten. Zweck von Teil IX. internationale und technische 

Zusammenarbeit ist die Behandlung der Frage, wie die internationale technische 

Zusammenarbeit einzusetzen ist, um die Entwicklung und Ausbildung der 

Humanressourcen zu verbessern. Worum es in Unterabsatz 22 f) im Wesent-

lichen geht ist, daÇ die internationale und technische Zusammenarbeit Ăkohª-

rente Maßnahmen und Programme, die Bildung, Ausbildung und lebenslanges 

Lernen in den Mittelpunkt entwicklungspolitischer MaÇnahmen stellen, fºrdernñ 

sollen. Es ist zwar richtig, daß dies auf allen Entwicklungsebenen erfolgen 

sollte; eindeutig kommen aber die Länder für Unterstützung in Betracht, die 

Hilfe benötigen. Zu präzisieren, in welcher Gruppe von Ländern dies erfolgen 

sollte, oder eine spezielle Gruppe von Institutionen zu benennen, die Maßnah-

men dieser Art fördern sollte, scheint den Rahmen aber zu eng abzustecken. Das 

Schwergewicht sollte in diesem Unterabsatz nicht auf einem vorgegebenen 

Entwicklungsstand liegen, sondern vielmehr darauf, ob ein Bewerberland die 

Bildung, die Ausbildung und das lebenslange Lernen in den Mittelpunkt seiner 

entwicklungspolitischen Maßnahmen stellt. In der vorliegenden Formulierung 

stimmt der Unterabsatz 22 f) nicht mit den übrigen Unterabsätzen in Absatz 22 

überein: abgesehen von 22 d), in dem es Ăstªrkenñ heiÇt, wird in allen ¿brigen 
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Unterabsªtzen das Verb Ăfºrdernñ verwendet. Es wird empfohlen, den Wortlaut 

von Unterabsatz 22 f) zu ändern, so daß er folgenden Wortlaut erhªlt: Ăkohªrente 

Maßnahmen und Programme fördern, die Bildung, Ausbildung und lebenslanges 

Lernen in den Mittelpunkt entwicklungspolitischer MaÇnahmen stellenñ. 

USCIB: Unterabsatz 22 f): Der Unterabsatz sollte gestrichen werden. Die 

vorgeschlagene Empfehlung ist nicht das geeignete Instrument, zu verstärkter 

Entwicklungshilfe für eine bestimmte Gruppe von Ländern aufzurufen, und 

gegen den Hinweis auf internationale Finanzinstitutionen und Finanzierungs-

agenturen muß Einspruch erhoben werden. Das geht über das Mandat der IAO 

hinaus und an dem größeren Anliegen vorbei, das darin besteht, daß die 

Entscheidungsträger im Bereich Grundsatzpolitik die überaus wichtige Rolle 

von Bildung, Ausbildung und lebenslangem Lernen für die Entwicklung eines 

Landes anerkennen sollten. Falls der Unterabsatz beibehalten werden sollte, 

dann sollte es lediglich heiÇen Ăkohªrente MaÇnahmen und Programme fºrdern, 

die Bildung, Ausbildung und lebenslanges Lernen in den Mittelpunkt entwick-

lungspolitischer MaÇnahmen stellenñ. 

Vereinigtes Königreich. Unterabsatz 22 f): Es wird dem Ausdruck Ăam 

wenigsten entwickelte Lªnderñ der Vorzug gegeben, da diese Formulierung dem 

Sprachgebrauch des Systems der Vereinten Nationen entspricht, und es wird 

vorgeschlagen, wie folgt zu formulieren: Ădie technische und finanzielle Unter-

stützung der am wenigsten entwickelten Länder verstärken, um zum Erreichen 

der Entwicklungsziele der Vereinten Nationen für das Millennium und zur 

Armutsbekämpfung beizutragen, und auf der Ebene der internationalen Finanz-

institutionen und Finanzierungsagenturen kohärente Maßnahmen und Pro-

gramme fördern, die Bildung, Ausbildung und lebenslanges Lernen in den 

Mittelpunkt entwicklungspolitischer MaÇnahmen stellen; undñ. 

Kommentar des Amtes 

In den zu Unterabsatz 22 f) eingegangenen Antworten wurde sich mehr-

heitlich f¿r den Ausdruck ĂEntwicklungslªnderñ ausgesprochen, der auch in der 

Präambel verwendet wurde. In einigen Antworten kam zum Ausdruck, daß sie 

Ăwenig fortgeschrittene Lªnderñ als den geeigneteren Begriff ansehen; in 

anderen wiederum wurden die Begriffe Ăam wenigsten entwickelte Lªnderñ 

bzw. Ăweniger entwickelte Lªnderñ vorgeschlagen. Daraus ist zu schlieÇen, daÇ 

diese Frage vom Ausschuß weiter verfolgt werden sollte, und der Text ist 

unverändert belassen worden. Der Redaktionsausschuß hat die Unterabsät-

ze 22 e) und 22 g) der größeren Klarheit halber geringfügig umformuliert. 

Absatz 22 wurde umnumeriert und erscheint in der geänderten Fassung als 

Absatz 23 der vorgeschlagenen Empfehlung. 


